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Kurzfassung: 
Hiermit wiedersprechen die umseitig Unterzeichnende n dem 
Antrag der Flughafens Düsseldorf GmbH in Hinblick a uf die 
Planfeststellung und einer Änderung der Betriebsgen ehmigung. 
Eine Änderung der Betriebsgenehmigung ist zumindest  
abzulehnen, ebenso wie der weitere Ausbau des Flugh afens. Da 
bereits zahlreiche Änderungen der Betriebsgenehmigu ng 
stattgefunden haben und sämtliche dieser Änderungen  
unrechtmäßig stattfanden, ist eine komplett neue 
Betriebsgenehmigung notwendig. Die gegenwärtige 
Betriebsgenehmigung ist somit aufzuheben und vorübe rgehend 
gültig zu belassen, bis in maximal drei Jahren eine  neue 
Betriebsgenehmigung genehmigt wurde. 
Die Begründung und die Betroffenheit werden nachfol gend 
detailliert dargelegt. Falls notwendig erfolgt noch  eine 
Ergänzung. Zur Übersichtlichkeit wurde diese Einwen dung/dieses 
Gutachten deshalb als Teil 1 bezeichnet. Falls im Z eitraum der 
Fristen weitere relevante Umstände bekannt werden, werden 
diese ergänzt. 
 
 
 
Datum, Unterschrift 
 
 
(Dieses Dokument steht mit Ausnahme der Zitate unte r der Lizenz CC-0 
und kann deshalb von jedem genutzt und kopiert werd en.) 
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Ebenfalls diese Einwendung erheben: 
 

Name, Vorname PLZ, Ort, Straße, Hausnr. Datum Unter schrift 
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0. Einleitung 
 
Düsseldorf war nie als internationaler Verkehrsflug hafen 
vorgesehen, dies wurde erst durch die Salamitaktik der letzten 
Jahrzehnte möglich. Angefangen von der Startbahnver längerung 
die damals angeblich nur dazu dienen sollte den 
Schienenverkehr zu schützen, über die zweite Startb ahn und den 
Umstand, dass diese nun voll mitgenutzt wird. Der L ärm steigt 
auf jeden Fall. NRW braucht nicht so viele Flughäfe n, weder 
als Wirtschafts- noch als Logistikstandort. Es muss  überlegt 
werden, ob der Flughafen Düsseldorf in der heutigen  Form 
überhaupt notwendig ist, wenn man den Flughafen Köl n/Bonn sehr 
gut erreichen kann. Insbesondere ist zu überlegen, ob der 
Flughafen, überhaupt für Fracht sinnvoll ist, da vo n dem Lärm 
dieser lauteren Frachtflugzeuge besonders viele Men schen 
betroffen sind. Die derzeitige Kapazität des Flugha fens ist 
mehr als ausreichend für sämtliche wirtschaftlichen  Belange. 
Eine Ausweitung ist somit nur dem Tourismus geschul det, der 
aber keine Grundlage für eine Ausweitung ist, sonde rn für die 
Preisgestaltung nach marktwirtschaftlichen Gesichts punkten. 
Die Nachfrage mit 108 Passagieren pro Maschine in D üsseldorf 
zeigt, dass sogar weniger Kapazität möglich wäre un d die 
Nachfrage gar nicht so groß ist. 
Ein Mehr an nur zur Hälfte oder weniger gefüllten F lugzeugen 
ist nicht akzeptabel. Da wundert es, wie die Flugli nien 
wirtschaftlich betrieben werden können, aber das ge ht wohl nur 
über die zahlreichen Subventionen finanzieller Art und auch 
mit der Gesundheit der Bevölkerung. Das Allgemeinwo hl in Form 
von Gesundheit ist höher zu bewerten, als die 
Wirtschaftsinteressen eines Unternehmens. 
Somit und wie im weiteren detailliert ausgeführt ve rstößt der 
Flughafen zumindest gegen jegliche Umweltgerechtigk eit. 
 
 

1. Persönliche Betroffenheit 
 
Verschiedene Aspekte der Betroffenheit werden nachf olgend 
dargelegt. 
Tagsüber wird man von Flugzeugen teilweise im gefüh lten 
Minutentakt belästigt und in der Nacht setzt sich d ies fort. 
Insbesondere bei Wind von Westen, wo der Start in W estrichtung 
erfolgt, erzeugt eine enorme Belästigung. Hier sind  die 
Einzelfreigaben, welche in viel zu geringer Höhe zu  einem 
Abdrehen in Richtung Osten zu nennen. Die Anzahl is t so groß, 
dass man hier von einer faktischen Flugroute sprech en kann, 
die so aber nie genehmigt wurde. Womit die DFS auch  gegen 
geltendes Recht verstößt. 
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Stand der Wissenschaft und Technik ist, dass Lärm s chädlich 
ist. Die zeigen die zahlreichen Regeln zum Thema Lä rm, welche 
sich auch auf Fluglärm übertragen lassen und auch w erden 
müssen. Ansonsten liegt eine schwer fahrlässige Rec htsbeugung 
vor. 
Dadurch, dass der Flugverkehr nur im Zeitraum 22 bi s 6 Uhr 
eingeschränkt wird, wird man insbesondere am Wochen ende aus 
dem Schlaf gerissen. Dazu kommen noch die nächtlich en Flüge, 
die ebenso rücksichtslos abgewickelt werden. Zudem werden bei 
der Erlaubnis für den Flugbetrieb nur die Flugbeweg ung des 
Flughafens Düsseldorf berücksichtigt, obwohl viele weitere 
Flughäfen mit ihrem Betrieb zum Gesamtfluglärmbeitr agen. 
 
Es belastet nicht nur der Flughafen Düsseldorf, son dern auch 
die anderen Flughäfen im Umfeld. Während der Nachtr uhe war das 
Fenster immer geschlossen. Die Lautstärke im Freien  dürfte 
also entsprechend hoch gewesen sein. 
Dazu kommen dann noch die Feuerwehr, Krankenwagen w elche ggf. 
auch mitten in der Nacht ihre Sirene anmachen, der LKW-
Verkehr, frühzeitige Lieferungen und anderer Lärm. 
 
Die mit dem Lärmstress einhergehende Mangel an Erho lung wird 
überwiegend durch Fluglärm erzeugt. Oder wird etwa das Recht 
auf Erholung und Schlaf abgesprochen? Artikel 1 und  2 des 
Grundgesetzes sagen da etwas anderes. An den 
Grundrechtseingriff insbesondere in Artikel 2 Absat z 2 des 
Grundgesetzes ist ein strenger Maßstab zu legen, be vor dieser 
genehmigt werden darf. Im Falle des Flughafens Düss eldorf gibt 
es keinen Grund, der weitere Eingriffe rechtfertigt . Das 
Gegenteil ist der Fall. Die bereits bestehenden Ein griffe 
müssen einer gründlichen Überprüfung unterzogen und  ggf. 
zurückgenommen werden. Artikel 2 Abs. 2 überwiegt d eutlich 
wirtschaftliche Belange, die so viele Personen beei nträchtigt 
und damit wiederum selber die Wirtschaftskraft mass iv 
schädigt. Es geht hier um den längst überfälligen 
Interessenausgleich und kein komplettes Flugverbot.  
 
Durch täglichen und nächtlichen Flugbetrieb bin ich  Fluglärm 
ausgesetzt, mit anhaltendem starken lärminduzierten  
Leidensdruck, welche u.a. in Schlafstörungen result iert. Ich 
überlege bereits, wohin man umziehen könnte, um von  dem 
nächtlichen Fluglärm sicher verschont zu bleiben. N ur leider 
gibt es keinen Ort in NRW, wo dies der Fall ist. 
 
 

2. Forderungen 
 
Nachfolgend kommen die aus der Betroffenheit abgele iteten 
Forderungen. Die Vorschläge des BUND aus dessen 
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Luftverkehrskonzept sind der Genehmigungsbehörde be kannt und 
werden mit, als Teil dieser Einwendung betrachtet. 
Es werden zahlreiche Mängel auch aus bereits stattg efundenen 
Erweiterungen aufgeführt, welche geheilt werden müs sen. Dies 
geht nur durch eine Untersagung der Erweiterung und  
Einschränkung der vor dem Antrag bestehenden Situat ion. 
 

2.1 Echte Nachtruhe 
 
Wirtschaftliche Erwägungen sind keine Grundlage für  einen 
Angriff auf das Schutzbedürfnis Nachtruhe. Es gibt ein 
Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, aber kei nes auf 
Profit. Man könnte den Fluglärm über Tag vielleicht  noch 
ertragen, wenn man sicher wäre, dass Nachts wirklic h Ruhe 
wäre, aber selbst dies ist nicht der Fall. 
Ein offenes Fenster stellt im Sommer den Normalfall  dar und 
deshalb ist entsprechend die Lärmbelastung zu verri ngern. 
Insbesondere in der Nacht ist der Flugbetrieb nicht  etwa 
auszuweiten, sondern sogar einzuschränken, sodass k eine 
Belästigungen in den Nachtstunden erfolgen. Zudem i st durch 
die Hitze der Schlaf auch deutlich leichter und der  
Lärmeinfluss zusätzlich erhöht. 
In den Auflagen muss deshalb klargestellt werden. D as keine 
Landeanflüge vor 6, also erste Landung nicht vor 6: 30 
stattfinden. Das Umfeld wäre ansonsten schon deutli ch vor 6 
Uhr belastet. Insbesondere, wenn zu früh eintreffen de Flüge im 
Umfeld kreisen. 
Das Schutzziel muss eigentlich sogar noch weiter ge hen und 
hier ganz klar die Lärmfreiheit in der kompletten N acht sein. 
Gerade die ersten Stunden nach dem Einschlafen sind  besonders 
wichtig für die Erholung. Eine Störung in dem Zeitr aum 22 bis 
0 bzw. 1 Uhr ist somit auf jeden Fall noch kritisch er. 
Insbesondere in der ersten Tiefschlafphase wird dur ch jede 
Störung dem Schlaf die Erholsamkeit geraubt. Es rei cht bereits 
einmal im Schlaf gestört werden. Zumal selbst die Z eit von 22 
bis 6 Uhr insbesondere für Kinder und kranke Person en nicht 
ausreicht. Für Kinder werden als Schlafbedürfnis 9 bis 10 
Stunden angegeben. Je nach Alter wird somit die Ein schlafphase 
durch Fluglärm massiv gestört. Damit einhergehend s ind mangels 
Erholung schlechtere Schulleistungen. Zum Schutz de r 
schwächeren Mitglieder der Bevölkerung müsste somit  der 
Nachtbereich auch auf den Zeitraum von 20 bis 22 Uh r und 6 bis 
7 Uhr ausgeweitet werden, um hier dem Schlafbedürfn is des 
jüngeren Teils der Bevölkerung halbwegs gerecht zu werden. Das 
gerade die besonders verwundbaren Mitglieder unsere r 
Gesellschaft in den Unterlagen gar nicht berücksich tigt 
werden, ist unverständlich. Auch Kindern stehen die  
Grundrechte zu! Auch Kinder gehören zu der Bevölker ung, welche 
ein Anrecht auf Schutz gemäß Luftverkehrsgesetz § 2 9b hat. Der 
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Schlafzeitraum von Kindern wurde im medizinischen 
Lärmgutachten nicht im geringsten Betrachtet und nu n sollen 
auch in diesen Schutzzeiten (20-7 Uhr) sogar noch m ehr Flieger 
starten und landen dürfen? 
Nach Schreckenberg & Meis 2006 (RDF-Studie) sind im  Zeitraum 
von 22 bis 7 Uhr mehr als 50 % der Bevölkerung über  17 Jahre 
im Bett. Dieser Zeitraum muss also auf 20 bis 7 Uhr  
ausgeweitet werden, um auch schutzbedürftigen Indiv iduen 
gerecht zu werden, welche in bisherigen Studien nic ht 
ausreichend vom Schlafrhythmus berücksichtigt wurde n. 
Insbesondere bei jüngeren Kindern ist der ungestört e Schlaf 
notwendig, um diese nicht in der Entwicklung zu stö ren, welche 
durch bereits vorhandene Lärmfaktoren erheblich bee influsst 
wird. 
Stand der Wissenschaft ist, dass Fluglärm die Gesun dheit 
beeinträchtigt. Hierbei werden bisher überwiegend g esunde 
volljährige Personen untersucht. Weniger oder kaum die 
besonders schutzbedürftigen Personen unserer Gesell schaft. 
Ältere, Kinder und Kranke. Diese habe ein deutlich höheres 
Schutzbedürfnis, als die gesunde Durchschnittsperso n und somit 
sind Gutachten, welche nur von gesunden Personen au sgehen mit 
sämtlichen Werten, als zu hoch anzusehen, da die ge nannten 
Personengruppen zu den empfindlicheren gehören. Mög licherweise 
ist sogar ADHS ein Problem im Zusammenhang mit Lärm belastung. 
Schichtarbeit führt nachweislich zu Gesundheitsprob lemen, weil 
der Schlafrhythmus gestört wird und damit auch Schl afstörungen 
einhergehen. Auch Fluglärm ist für Schlafstörungen 
verantwortlich. Dabei reichen je nach Schlafphase a uch 
Einzelschallereignisse, um jemanden zu wecken. Die 
gesundheitlichen Risiken der Schichtarbeit decken s ich mit 
jenen, wo die Nachtruhe durch Fluglärm gestört wird . 
Die gewählten Schwellwerte für Aufwachreaktionen du rch 
Fluglärm entsprechen im Fluglärmgesetz nicht dem St and der 
Wissenschaft und sind deutlich zu hoch. Diese 
Aufwachreaktionen müssen als Maßstab für Nachtflüge  gelten und 
nicht irgendwelche fiktiven Durchschnittswerte, wel che nicht 
die reale Störung wiedergeben. Es muss jedes 
Einzelschallereignis berücksichtigt werden, da dies es zu 
Aufwachreaktionen führen kann.  
Die Bevölkerung wird durch die zunehmende Anzahl di eser 
"Einzelschallereignisse" immer stärker belastet. De r fiktive 
Dauerschallpegel scheint zwar gesunken zu sein, wir d durch die 
häufigere Belästigung in der Wahrnehmung, aber soga r 
übertroffen. Die Menschen sind nicht empfindlicher geworden, 
sondern die Belastung größer. Die Belastung setzt s ich 
logischerweise aus Intensität und Anzahl zusammen. Ein 
pauschaler Wert kann hier nicht festgelegt werden o hne alle 
Menschen in einem betroffenen Gebiet zu untersuchen . 
In der Erlaubnis "Für  verspätete  Starts  im  Flug linien-  
oder  planmäßigen  Bedarfsluftverkehr  kann  die Lu ftaufsicht  
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im  Einzelfall  bis  23.00  Uhr  (22.50  Uhr off  b locks)  
Ortszeit  eine Ausnahmegenehmigung erteilen, wenn d iese zur 
Aufrechterhaltung der Sicherheit des Flugbetriebs  oder  zur  
Vermeidung  erheblicher  Störungen  im  betrieblich en  Ablauf 
eines Luftfahrtunternehmens erforderlich ist."  
ist der Bereich 'oder  zur  Vermeidung  erheblicher   Störungen  
im  betrieblichen  Ablauf eines Luftfahrtunternehme ns' zu 
streichen, da der betriebliche Ablauf keine Relevan z für die 
Sicherheit hat und wirtschaftliche Interessen nicht  die 
unverhältnismäßige Störung der Nachtruhe verursache n dürfen. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf stellt hier regelmä ßig 
Ausnahmen aus, wegen Nichtigkeiten, die jeden veran twortlichen 
Umgang missen lassen. Landungen dürfen nur bis 22 U hr 
erfolgen. Eine Ausnahmegenehmigung wegen schlechten  Wetters 
darf es nicht geben. Eine weitere Ausweitung von 22 -23 Uhr ist 
nicht notwendig, wie die Ausnutzung der vorhandenen  Kapazität 
klar belegt. Im Sinne der Gesundheit müssen die vor handenen 
Kapazitäten nach 22 Uhr sogar noch klarer auf wirkl iche 
Notfälle begrenzt werden und nicht einfach die Flüg e von 
vornherein so kalkuliert werden, dass sie wie derze it absehbar 
verspätet eintreffen. 
Ebenfalls zu streichen ist: "Bei  einer  Änderung  der  
Bonusliste  des  Bundesministeriums  für  Verkehr,  Bau-  und 
Wohnungswesen  dürfen  die  in  der  Neufassung  ni cht  mehr  
enthaltenen Strahlflugzeugtypen  bis  zum  Ablauf  der  
Geltungsdauer  dieser  Neuregelung  der 
Nachtflugbeschränkungen weiterhin verwendet werden. " 
Dies ist nicht akzeptabel und aufgrund der Ausgewog enheit bei 
einer Erweiterung müssen entsprechende Ausnahmen re duziert 
werden, um die Störung zu reduzieren. Es muss endli ch ein 
komplettes Nachtflugverbot eingeführt werden, um da s 
Ruhebedürfnis der Region zu unterstützen und den Gr undsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu wahren. 
Wie hier und auch nachfolgend dargelegt gibt es nac h dem Stand 
der Wissenschaft bereits Aufwachreaktionen, ab 30 d B(A), Aus 
diesem Grund wird für die Nacht 30 dB(A) als Maxima lwert 
gefordert, der selbst bei geöffnetem Fenster noch a nkommen 
darf. Dies ist besonders relevant, da durch ein Meh r an Flügen 
auch die sogenannten "Randzeiten" stärker belastet werden und 
damit erhebliche Einschränkungen besonders in den 
Sommermonaten einhergehen werden. Dabei zählen die Randzeiten 
für viele Menschen zum Erholungszeitraum, weswegen hier 
weniger Flüge stattfinden müssen, als zum Beispiel im Zeitraum 
8-16, wo viele Menschen wach und auf der Arbeit sin d. 
In den Niederlanden ist die Grenze für die Nachtlär mzone auf 
26 dB(A) festgelegt. Dieser Wert darf in Schlafräum en nicht 
überschritten werden und die Zonengrenzen werden vo m äußeren 
Lärm her überwacht. 
Wie sämtliche seriöse Studien belegen ist ein kompl ettes 
Nachtflugverbot dringend notwendig. Es wird deshalb  eine 
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Einschränkung der Betriebszeit auf Wochentags 7-20 Uhr und 
Sonn- und Feiertags auf 8-20 Uhr gefordert, was sic h aus dem 
Ruhebedürfnis der Allgemeinheit ergibt, wie in den anderen 
Abschnitten in ausreichender Tiefe dargelegt. Die 
Wirtschaftlichkeit ist Hinblick auf die Gesundheit nicht von 
Relevanz. 
Ferner wird ein An- bzw. Abschwellen des Fluglärms in den 
Nachtrandstunden gefordert, was dadurch zu realisie ren ist, 
dass in den Nachtrandstunden die Hälfte des Tagessc hnitts an 
Flugzeugen nicht überschreiten werden darf. 
Kein anderes Unternehmen, als ein Flughafen würde d iesen 
Lärmausstoß genehmigt bekommen. Es findet hier also  eine 
extreme Begünstigung der Flughäfen statt, welche nu r durch ein 
absolutes Nachtflugverbot ausgeglichen werden kann.  
Dass die Tagesrandzeiten 20-22 und 6-8 bevorzugt we rden, hat 
allein wirtschaftliche Gründe der Fluggesellschafte n. Dies ist 
aber kein Grund die Bevölkerung darunter leiden zu lassen. Ist 
eine Verbindung unter den Bedingungen nicht wirtsch aftlich 
muss diese wegfallen oder die Preise erhöht werden.  
Marktwirtschaft funktioniert nicht, indem man die 
Rahmenbedingungen anpasst, sondern die Wirtschaftsa kteure 
innerhalb der Möglichkeiten agieren. Eine Subventio nierung mit 
der Gesundheit der Allgemeinheit ist nicht tragbar.  Sollte in 
anderen Zeiträumen des Tages die Kapazität erhöht w erden, 
müsste hier die Kapazität auf 33 Starts bzw. Landun gen 
vermindert werden. 
Am 23.04.2016 fiel mir um etwa 5:45 der Flug von Ad ana nach 
Düsseldorf auf. Eine Boeing 737 (XG1380 D-ASXB) von  Sun 
Express Deutschland. 
Diese kam von Osten über Solingen (~ 2,5 km) und Hi lden (~2 
km) in einem weiten Bogen über Grevenbroich und 
Mönchengladbach (~1 km). Dass das Flugzeug einen Um weg flog 
war deutlich erkennbar. Natürlich gilt es die 6 Uhr  morgens 
einzuhalten, allerdings darf es nicht sein, dass Fl ugzeuge 
dafür vor 6 Uhr Umwege fliegen. Da ist es notwendig , dass die 
Maschinen einfach später abfliegen. Stichprobenarti ge 
Überprüfungen an anderen Tagen zeigten, dass es sic h hier 
nicht um einen Einzelfall zu handeln scheint, sonde rn, dass 
dies bereits einkalkuliert wird. 
Das Vorgehen zeigt einmal mehr, dass die DFS keine Rücksicht 
auf den Lärmschutz der Bevölkerung nimmt, denn die Maschine 
für den Umweg vor 6 Uhr morgens in 1 km Höhe über e ine Stadt 
zu lenken, ist komplett inakzeptabel und rücksichts los. Dies 
wurde auch einzig und allein wegen der Einhaltung d er 6 Uhr 
gemacht, wie man aus einem Screenshot von Travis ( http://dus-
travis.dus.com/ ), welcher den zuständigen Stellen durch eine 
Email vom 23.04.2016 bereits vorliegt. Zum Anflug w ar der 
Umweg nicht notwendig. 
Ich gehe davon aus, dass dies kein Einzelfall ist, wie man 
auch an zwei weiteren Maschinen sieht. 
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Dies waren: 
- Air Berlin AB 7447 von Punta Cana nach Düsseldorf  mit 
Schleife über Erkelenz 
- Air Berlin AB 8383 von Puerto Plata nach Düsseldo rf 
Da der Flughafen nun noch mehr Verkehr zu den 'Spit zenzeiten' 
abwickeln will, was nach hiesiger Erfahrung insbeso ndere 6-7 
und 21-22 Uhr bedeutet, werden derartige Belästigun g am Morgen 
vor 6 Uhr noch zunehmen. Je nach Windrichtung mit S icherheit 
auch über Duisburg. In den Antragsunterlagen wird d er Begriff 
Spitzenzeiten mehrfach erwähnt, aber nirgendwo 
rechtsverbindlich definiert. Da eine Übernachfrage in fast 
allen Stunden des Tages besteht, ist davon auszugeh en, dass 
die Gesamtbelastung zunehmen wird. Auch andere unkl are 
Begriffe werden verwendet. Es entsteht der Eindruck , dass der 
Flughafen die wirklichen Auswirkungen verschleiern will. Dies 
ist ziemlich intransparent. 
Die Zustände in Hinblick auf verfrühte Anflüge sind  absolut 
inakzeptabel und es bedarf der sofortigen Handlung durch die 
zuständigen Stellen. Die Schlussfolgerung muss hier  sein, dass 
ein zusätzlicher Zeitpuffer von mindestens 10 Minut en am 
Morgen vorgesehen wird, dass heißt die erste Landun g darf erst 
nach 6:10 Uhr stattfinden. Fluggesellschaften, welc he zu früh 
Richtung Düsseldorf abfliegen bzw. zu knapp kalkuli eren, 
müssen Strafgebühren zahlen. 
Es muss klar definiert werden, was Spitzenzeiten si nd, damit 
die Bevölkerung hier auch Rechtssicherheit hat. Die s hat 
völlig unabhängig von der unzulässigen Genehmigung der 
Änderung zu geschehen. Es müssen zudem Zeiträume in sbesondere 
die Zeiten 6-8 und 20-22 als Spitzenzeiten ausgesch lossen 
werden. Dies ist allein bereits dadurch bedingt, da ss der Lärm 
am Morgen langsam zunehmen und am Abend abnehmen so ll. 
Die Antragsunterlagen weisen eine Erhöhung beim näc htlichen 
Fluglärm aus (0,3 dB(A)). Dies verwundert, wo doch groß und 
breit behauptet wurde, dass man an den Regeln für N achts 
nichts ändern wolle. Diente diese Aussage etwa dazu  die 
Bevölkerung in Sicherheit zu wiegen und eine Erhöhu ng zu 
verschleiern? Man darf bei dem Wert nicht vergessen , dass es 
sich hier um einen Mittelwert handelt hinter dem si ch durchaus 
mehrere laute Flugbewegungen in der Nacht verbergen  können. 
Allerdings wird keine Aussage getroffen, wie viele Flugzeuge 
sich hinter diesem Wert verbergen. Auch fehlt das G rundniveau, 
auf dem diese Steigerung basiert, sodass eine Berec hnung der 
Flugzeugzahl möglich wäre. Es ist für die Bevölkeru ng also 
nicht offensichtlich, wie viel Lärm wirklich kommt,  denn wie 
dargelegt hört das Ohr keinen Mittelwert. Würden si ch hier 
drei Flugzeuge hinter verbergen, wäre die Schwelle für 
erhebliche Belästigung längst überschritten. Da auc h der 
Genehmigungsbehörde keine anderen Unterlagen vorlie gen ist 
offensichtlich, dass der Flughafen hier die wirklic he 
Belastung zu vertuschen versucht. Die Aussage, dass  es keine 
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signifikant größeren Pegelhäufigkeiten geben werde 
verschleiert genau diesen Umstand. Zudem werden bei  der 
Berechnung nicht die durch u.a. Witterungseinflüsse  und 
Flugverfahren bedingte in Wirklichkeit mögliche Lau tstärke 
berücksichtigt, sondern nur fiktive Werte ohne real e 
Aussagekraft zur Belastung. Es sind ohnehin immer d ie 
Maximalwerte anzusetzen und nicht über das Jahr gem ittelte. 
Dazu kommt, dass im Bereich des Flughafens ein Flug zeug eine 
geringere Steigerung der Gesamtlärmmenge bewirkt, a ls weiter 
vom Flughafen entfernte Bereiche. Der Lärm nimmt zw ar mit 
steigender Entfernung ab, die Gesamtzunahme an Lärm  dürfte 
aber zunehmen, da insgesamt mehr Flüge stattfinden und durch 
'Einzelfreigaben' überall geflogen werden kann. Ein e 
Betrachtung über die Lärmänderung mit zunehmender E ntfernung 
findet nicht statt. Statistisch steigt die Wahrsche inlichkeit 
einschlafhemmender Fluglärmereignisse. Was noch dad urch 
verstärkt wird, dass im Bereich Lärmmessstellen 
rücksichtsvoller geflogen wird, als außerhalb, wie etwa über 
Rheinhausen. 
Ein Bericht der europäischen Kommission kündigt ber eits an, 
dass der Flughafen seine Wachstumsfantasien auch in  die Nacht 
ausdehnen möchte. 
" At two of these airports (Düsseldorf and Paris Orly ) the 
capacity limitations result from policy rather than  the 
physical capacity of the infrastructure: capacity c ould be 
expanded almost immediately if policy was changed. The same 
applies, to a lesser extent, at Heathrow: mixed mod e 
operations could be implemented quickly and could d eliver a 
10% increase in movements with the current infrastr ucture, but 
it is not permitted due to noise impacts. Even if i t was 
implemented, demand would probably still exceed cap acity 
throughout the day. " (Quelle: EUROPEAN COMMISSION Impact 
assessment of revisions to Regulation 95/93 Final r eport 
(sections 1-12) March 2011) 
Bemerkenswert an dem Text ist, dass das zwar die 
Kapazitätserweiterung unterstützt wird, allerdings nur um 10 % 
und nicht wie beantragt um das Dreifache. Also sieh t die 
Kommission nicht die Möglichkeit für eine stärkere Erhöhung. 
Flugbewegungen nach 22 Uhr führen bei Erwachsenen z u 
Einschlafverzögerungen, da sie den Übergang vom Wac hzustand in 
den Schlafzustand unterbrechen. Bei Kindern ist der  Bereich 
aufgrund des höheren Schlafbedürfnisses entsprechen d früher 
anzusetzen. Höchstwahrscheinlich sogar noch vor 20 Uhr. 
Lernschwächen durch diesen systematischen Schlafent zug und 
damit einhergehenden Sozialkosten sind dem Flughafe n 
zuzurechnen. Somit sind insbesondere die Zeiten nac h 20 bzw. 
22 Uhr besonders kritisch zu hinterfragen, da hier kein 
gemittelter Wert wirkt, sondern ein Einzelschallere ignis der 
Einschlafen verhindert. Wenn man eingeschlafen ist,  mag die 
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Situation eine andere sein, als wenn man durch Flug lärm am 
Einschlafen gehindert wird. 
Am deutlichsten zeigt nachfolgendes Zitat die Inkom petenz der 
Gutachter: 
"Im näheren Umfeld des Flughafens kommt es nachts z u praktisch 
nicht wahrnehmbaren Pegelerhöhungen von maximal 0,4  dB(A)." 
Natürlich ist eine Flugbewegung bzw. die Flugbewegu ngen, 
welche die Pegelerhöhung erzeugen praktisch sehr gu t 
wahrnehmbar. Also hier das genaue Gegenteil zu beha upten und 
einen gemittelten Wert als Beleg anzuführen ist abs olut 
unseriös. Was dies im Endeffekt an wirklichen Flugb ewegungen 
in der Nacht bedeutet bleibt unklar. Insbesondere i n bezug auf 
die Flugrouten. Als Bürger kann man so gar nicht ab schätzen, 
was an zusätzlichen Lärmereignissen auf einen zukom mt. Zudem 
interessiert hier auch nicht, welcher Lärm an den M essstellen 
ankommt, sondern was am Wohnort ankommt und wie im weiteren 
Verlauf dargelegt, kann sich der Lärm am Wohnort er heblich an 
dem an Messstellen unterscheiden. Die Modellrechnun g sind 
insofern zweifelhaft. 
Dass es keine nachweisbaren Auswirkungen auf den Me nschen gäbe 
wurde, wie auch im weiteren Verlauf dieser Einwendu ng 
dargelegt nicht belegt. 
 
 

2.2 Alle Flugbewegungen berücksichtigen 
 
Es liegt eine Lärmsummation vor, durch den Lärm ver schiedener 
Flughäfen. Da Berechnungen dies nicht erfassen sind  Messungen 
durchzuführen. Zusätzlich sind die Berechnungen mit  den 
wirklichen Flughöhen und Überflugbereichen abzuglei chen. 
Wenn eine Autobahn geplant wird, muss zwangsläufig für eine 
Lärmbewertung an einem bestimmten Punkt, der gesamt e Verkehr 
berücksichtigt werden. Dies ist unabhängig davon, w elche 
Auffahrt ein Auto zuvor nahm. 
Das Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm fordert expliz it die 
Betrachtung der Flugbewegungen. Die weiteren Ausfüh rungen in 
den Verordnungen beziehen sich allerdings nur auf d ie 
Ermittlung der Lärmwerte des betrachteten Flughafen s. Es steht 
in keiner Vorschrift oder Gesetz, dass nur die Flug bewegungen 
des aktuell betrachteten Flughafens zu berücksichti gen sind, 
daraus ergibt sich unmittelbar, dass sämtliche Flug bewegungen 
betrachtet werden müssen. Da Lärm additiv ist und s ich die 
Einzelschallereignisse durch die Überflüge verschie dener 
Flugzeuge von anderen Flughäfen signifikant erhöhen , müssen 
diese auf jeden Fall berücksichtigt werden. 
Bisher wurden die Flugbewegungen der anderen Flughä fen nicht 
betrachtet, obwohl diese auch zum Fluglärm beitrage n. Auch 
konnten die Behörden nicht durch Messwerte widerleg en, dass 
die Lärmwerte anderer Flughäfen nicht signifikant s ind. Somit 
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müssen die Lärmschutzzonen und die Lärmbelastung ne u bewertet 
werden. Dies ist aber ohnehin der Fall, da bisher k eine 
Anpassung an neue Erkenntnisse erfolgte. 
Die Konsequenz kann nur eine drastische Einschränku ng des 
Flugbetriebs in Düsseldorf sein, um die Belastung w ieder auf 
ein erträgliches Maß abzusenken. 
 
Mindestens die nachfolgend aufgeführten Flughäfen t ragen zur 
Gesamtfluglärmbelastung in Duisburg bei: 
- Amsterdam 
- Brüssel 
- Frankfurt(Main) 
- Hannover 
- Köln/Bonn 
- Liege 
- London 
- Mönchengladbach 
- Münster 
- Paderborn 
- Paris 
- Weeze 
 
 
Es ist ein schwerwiegender Verfahrensfehler nur die  
Flugbewegungen des Flughafens Düsseldorf zu betrach ten, nicht 
aber die Gesamtzahl im betroffenen Gebiet mit den 
entsprechenden Lärmbelastungen. 
Von einer Boeing 737 kommen zum Beispiel selbst bei  einer 
Flughöhen von 10 km immer noch ca. 70 dB(A) an. Die se Werte, 
gemessen auf Veranlassung von ACNUSA im Betrieb an 
französischen Großflughäfen, decken sich mit der pe rsönlichen 
Erfahrung, gemäß der obigen Tabelle mit insbesonder e den 
nächtlichen Störungen. 
Diese Umstände belegen, dass eine Reduzierung des G esamtlärms 
notwendig ist. 
Allerdings scheint es nach h.E. ohnehin so, dass da s gesamte 
bisherige Genehmigungsverfahren des Flughafens nich tig ist. Es 
wurden bisher nur die Flugbewegungen des Flughafens  Düsseldorf 
betrachtet, es fand aber keine Bewertung des Gesamt fluglärms 
statt. 
Von einer Gesamtlärmbewertung mal abgesehen. Die Lä rmbelastung 
ist zwar eine Gesamtbelastung, allerdings ragt der Fluglärm 
hier besonders hervor mit vielen Einzelstörungen. 
Wenn der Fluglärm der Flugbewegungen unterschiedlic her 
Flughäfen nicht berechnet werden kann, weil hier Da ten fehlen, 
muss dieser durch Messungen erfasst werden. Wobei a uch 
Berechnungen im weiteren Umfeld durch Messungen reg elmäßig zu 
verifizieren sind. Für die Berliner Flughäfen wird dies 
bereits gemacht. 
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Ebenfalls sind abschließend die erlaubten Flugzeugt ypen 
festzulegen, welche unter Berücksichtigung der Flug bewegungen, 
Flugverfahren zu den berechneten Lärmwerten führen werden. 
Lautere Flugzeuge, als bisher müssen ausnahmslos 
ausgeschlossen werden. 
Durch die erhöhte Anzahl von Flügen, erhöht sich di e Anzahl 
der Aufwachreaktionen signifikant, womit dies selbs t unter den 
unfundierten Annahmen der Flughafengutachter zu 
gesundheitlichen Störungen führt. 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass durch eine Erhöhu ng der 
Kapazität gegen internationale Vereinbarungen verst oßen wird, 
welche die Luftraumnutzung begrenzen. 
 
 

2.3 Rahmenparameter berücksichtigen 
 
Bei vergleichsweise ruhiger Stadtlage kann der Lärm  durchaus 
eine Lärmspitze darstellen die als Einzelschallerei gnis so 
weit aus dem Grundgeräusch herausragt, dass es stör t. Es kommt 
zudem stark auf die genauen meteorologischen Beding ungen an. 
Die Schallausbreitung findet in Form einer Kugelwel le statt, 
dabei haben die Luftfeuchte, Niederschlag, Wolken, Temperatur 
und Wind einen Einfluss auf die Lautstärke. Ebenso tragen 
Inversionswetterlagen zur Lärmausbreitung bei. All dies wurde 
bei den Berechnungen für den Antrag nicht berücksic htigt, 
obwohl hier immer wieder gesundheitlich beeinträcht igende 
Belastungen auftreten. 
Bei der Bewertung wie stark sich der Lärm eines Flu gzeugs 
auswirkt müssen alle Faktoren berücksichtigt werden . Neben der 
sehr relevanten Flugweise, sind es die genauen 
meteorologischen Bedingungen, die Jahreszeit und di e 
individuelle Lautstärke des Flugzeugs, welche sehr von der 
Abnutzung abhängt. Dies muss bei allen Starts und L andungen 
berücksichtigt werden, geschieht aber derzeit nicht . 
Es stellt keinerlei Problem dar, für jedes Flugzeug  den Lärm 
beim Start zu messen, der als Grundlage für eine re alistische 
Lärmbewertung dienen kann. Den Fluglärm zu Gewichts klassen 
zuzuordnen ist und bleibt absurd. Der Lärm muss gem essen 
werden, ebenso wie die Ausbreitungsrichtungen, die von 
Flugzeugtyp zu Flugzeugtyp variieren. Eine Berechnu ng ersetzt 
hier keine Messung. Rund um den Flughafen müssen de shalb in 
einem engen Raster Lärmmessstation aufgestellt werd en, mit 
denen sich die reale Lärmbelastung ermitteln lässt.  Dies muss 
natürlich mit sämtlichen Flugbewegungen gekoppelt w erden. So 
weiß nach eigener Aussage die DFS nicht einmal wie laut ein 
Flugzeug war, kann also gar nicht beurteilen, ob es  zu laut 
war. Dies geht wirklich nur mit großräumig verteilt en 
Messstationen rund um den Flughafen, welche absolut  notwendig 
sind, da durch den zu langsamen Steigflug und frühz eitigen 
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Sinkflug die Belastungen erheblich höher sind, als in den 
Flugrouten festgelegt und durch eine Erweiterung no ch erhöht 
würden. 
Ebenfalls muss die reale Schalldurchlässigkeit und nicht eine 
fiktive von 15 dB(A) für Fenster berücksichtigt wer den. Es 
sind keine Messungen bekannt, welche diese Wert für  die 
unterschiedlichen Gebäude und Fenstertypen belegen.  Allein 
aufgrund von Reflektionen kann, je nach Gebäudegeom etrie, am 
Fenster mehr oder weniger Lärm ankommen. Auch spiel t es eine 
Rolle, ob es ein Einzel- oder Doppelfenster ist. Ei n 
Doppelfenster bei dem nur ein Teil geöffnet ist läs st mehr 
Lärm durch, als eines, was auf beiden Seiten eng be grenzt ist. 
Zudem wird Infraschall, aus dem durch Resonanzeffek te hörbarer 
Schall wird, von Fenster kaum vermindert. Die Vermi nderung 
dürfte hier bei nahezu 0 dB(A) liegen. Um die genau en Effekte 
beurteilen zu können müsste ein Gutachter ein Exper te in 
Akustik und deren physikalischen Grundlagen sein. D ies ist 
nicht gegeben. Zudem gibt es insbesondere im 
Infraschallbereich Bioresonanzeffekte verschiedener e Teile des 
menschlichen Körpers, die sehr gut belegt sind, abe r in den 
Gutachten unberücksichtigt bleiben. 
Mehrere Runden pro Tag und eventuelle Kosten für ei ne 
Übernachtung der Besatzung sind kein Grund für eine  
schlafraubende Mehrbelastung der Bevölkerung. Dies ist allein 
das wirtschaftliche Risiko der Fluggesellschaften. Die 
vorhandene Subventionierung ist nicht notwendig und  behindert 
den Markt sich auch an den Bedürfnissen der Bevölke rung 
auszurichten. Ohnehin ist Kapazität der Passagierab fertigung 
zu gering. Die bereits jetzt langen Wartezeiten bei  der 
Gepäckausgabe (teilw. über eine Stunde) zeigen, das s der 
Flughafen gar nicht in der Lage ist mehr Passagiere  zu 
verkraften. 
Die Anleitung zur Berechnung von Fluglärm ist total  veraltet 
und kann keine Grundlage für eine Berechnung nach h eutigen 
Standards bilden. Insbesondere wird nicht der aktue lle Stand 
der Lärmforschung berücksichtigt. 
Der Klimawandel lässt auch veränderte Windverhältni sse 
erwarten, wodurch auch die Startrichtung sich deutl ich ändern 
kann. Die Werte der Vergangenheit können deswegen n icht als 
Grundlage herangezogenen werden. Es muss eine 100/1 00 
Betrachtung für das lärmphysikalische Gutachten dur chgeführt 
werden. Außerdem variieren derzeit die Windrichtung en auch in 
Abhängigkeit der Jahreszeit, somit müsste dies eben falls 
berücksichtigt werden. Dies macht eventuell sogar e ine 
Neuordnung der Flugrouten notwendig, insbesondere d ann, wenn 
die Anzahl der Einzelfreigaben einen Wert von 5 % ü bersteigt, 
da diese nur einen Ausnahmecharakter haben. 
Es ist zu berücksichtigen, dass im Sommer, wo noch mehr Flüge 
stattfinden die Belastung drastisch höher ist, da v ermehrt das 
Fenster zur Kühlung geöffnet ist und die Belastung durch 
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höhere Temperaturen die Lärmbelastung zusätzlich in tensiviert. 
Die Lautstärke verringert sich hier nicht um 15 dB( A), wie 
dies fiktiv für ein geschlossenes Fenster angenomme n. Ein ganz 
geöffnetes Fenster verringert die Lautstärke höchst ens 
minimal, womit neben den regulären Entgelten für Na chtflüge 
ein zusätzlicher Sommeraufschlag notwendig wird, um  gerade in 
diesem Zeitraum die Anzahl der Flüge in der Nacht v on 22 bis 6 
Uhr auf Null zu senken. 
Es muss auf jeden Fall eine zulässige Gesamtlärmmen ge 
festgelegt werden, oberhalb welcher sich der Flugha fen 
strafbar macht. Auch wenn StGB § 325a nicht unmitte lbar fürs 
Fliegen gilt, so ist doch die Intention eindeutig, weshalb 
dies auch auf die Verursachung von Fluglärm gilt. 
Ein im Konzept unberücksichtigter Faktor sind die i mmensen 
Parkplatzgebühren am Flughafen und der trotzdem ger inge 
Parkraum. Es ist absehbar, dass der angestrebte Zuw achs von 
den bestehenden Parkflächen nicht mehr aufgenommen werden 
kann, es also zu mehr Parkproblemen im Umfeld des F lughafens 
kommen wird. Zudem wird durch die Parkplatzsuche de utlich mehr 
Kohlendioxid erzeugt. Infrastruktur für Elektroauto s wird gar 
nicht erst erwähnt. 
Ob und wie bei den Messstellen die Hintergrundgeräu sche 
vermindert werden, geht nicht aus den Unterlagen he rvor. Das 
heißt es bleibt unklar, ob die wirkliche Lautstärke  gemessen 
wird oder nur eine geschönte Lautstärkefiktion. 
 

2.4 Infraschall 
 
Sämtliche Lärmbetrachtungen berücksichtigen nur der  dB(A)-
Bereich, welche aber erst oberhalb von 20 Hz beginn t. 
Infraschall wird bisher weder erfasst noch berücksi chtigt 
durch Grenzwerte. Nach meiner Studie "Eine Fluglärm studie: Der 
Grund warum Fluglärm krank macht!: ... und nicht nu r dieser" 1 
(ISBN-13: 978-1523623617), welche ich ebenso als Te il dieser 
Einwendung betrachte wie die Wissenschaftliche Doku mentation 
des Bundestages (WD 8 - 3000 - 052/2015), hat Infra schall, 
aber durchaus auch bereits bei geringen 'Lautstärke n' einen 
Einfluss auf das menschliche Wohlbefinden, wie etwa  der 
Zusammenhang mit Flugangst oder auch mit Depression en bei 
Piloten. Zudem kann durch Resonatoreffekte der Infr aschall zu 
höheren Frequenzen hin verschoben werden, was dann wieder in 
den dB(A)-Bereich fallen würde. Dies wurde bisher n icht 
berücksichtigt. 
                     
1  Die Studie kann der Genehmigungsbehörde und aussc hließlich dieser 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Wahlweise als Epub oder PDF-
Manuskript. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschl ossen, da dies gegen das 
Urheberrecht verstoßen würde. 
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Das Infraschall in Flugzeugen entsteht, wurde durch  Messungen 
der BG Verkehr nachgewiesen. Hierbei allerdings unt er dem 
Aspekt der Wirkung im Innenraum. Die Werte lagen im  Bereich 
von 70 bis 100 dB. 
Diese Schalleinwirkung wird bisher auch in Studien zum 
Fluglärmstress nicht berücksichtigt. Eine Ausweitun g ohne 
diese Kenntnisse wäre höchst fahrlässig und eröffne te zudem 
gute Chance in Rahmen von Gerichtsverfahren hier Gr undlagen zu 
schaffen. 
Der Infraschall könnte womöglich aber Diskrepanzen erklären. 
So wäre es möglich, dass Infraschall ohne hörbar zu  sein, den 
Herzmuskel außer Takt bringt. 
Da der Infraschall in der Fluglärmbetrachtung nicht  
berücksichtigt wurde ist diese unzulässig und neu u nter 
Berücksichtigung aller Frequenzbereiche durchzuführ en. 
 

2.5 Fehlende Grenzwerte 
 
Es gibt keine Lärmschutzgrenzwerte, welche für Flug lärm 
eingehalten werden müssen. Während dies für alle an deren 
Lärmarten der Fall ist, gibt es bei Fluglärm keine,  sondern 
nur Werte, welche Schutzbereiche festlegen. Außerha lb davon 
gibt es keinerlei vom Gesetz vorgegebene Regelung. Dies muss 
zuerst der Fall sein, bevor weitere Ausweitungen ge nehmigt 
werden können. 
Zudem ist das Frequenzspektrum des Fluglärms ein be sonderer 
Störfaktor, da dieser den Großteil des menschlichen  Sprach- 
und Hörbereiches abdeckt und vermutlich selbst im 
Infraschallbereich noch wirkt. 
Wenn keine eigenen Grenzwerte vorhanden sind müssen  diejenigen 
Werte herangezogen werden, welche dem am nächsten k ommen, auch 
wenn diese keine explizite Gültigkeit per Gesetz be sitzen 
mögen so gelten diese doch implizit. 
Dabei ist es völlig unerheblich, ob diese Grenzwert e auf 
andere Emissionsquellen eingeschränkt wurden. Maßge blich ist 
lediglich der Grund für diese Einstufung mit dem Sc hutzziel 
die Gesundheit des Menschen zu erhalten. Somit sind  die 
Grenzwerte aus der TA-Lärm (40 dB(A) für den Außenb ereich in 
Wohngebieten bei Nacht) ebenso relevant, wie die Vo rgaben für 
Straßen- bzw. Schienenlärm (Verkehrslärmschutzveror dnung - 16. 
BImSchV) und die rechtlichen Regeln des Landes NRW zur 
Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass Lärm bereits  der 
juristischen Definition nach belastend ist und somi t keine 
weitere Begründung notwendig ist, warum die belaste nd ist. 
Da Lärm aus sehr vielen Quellen auf den Körper wirk t und die 
Gesetze nicht berücksichtigen, dass diese Lärmquell en alle 
zusammenwirken, muss dies bei der Umsetzung gescheh en, da dies 
der Intention der Gesetze entspricht die Bevölkerun g von der 
Belastung Lärm zu schützen. Als negativer Stressor wirken 
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nicht nur der Fluglärm, sondern auch andere Verkehr slärme, 
sowie anderer Wirtschafts- und Umgebungslärm. Hier muss allein 
schon aufgrund der Wirkung des Lärms der Gesamtlärm  betrachtet 
werden. Es ist unlogisch nur eine einzelne Lärmquel le zu 
prüfen, besonders wenn nicht einmal gemessen wird, sondern nur 
Fiktivbetrachtungen verwendet werden. 
Es gibt keinen wissenschaftlich haltbaren Grund Lär m separat 
zu betrachten. Der einzige Grund für diese separate  
Betrachtung sind finanzieller Natur, denn Lärmschut z kostet 
Geld, was sich Firmen wie der Flughafen lieber spar en wollen. 
Der Volkswirtschaftliche Schaden wird dabei billige nd in Kauf 
genommen. Mal ganz abgesehen von den Gesundheitskos ten, welche 
letztendlich auch auf Lärm zurückzuführen sind. 
Aus dem Arbeitsschutz ergibt sich für konzentrierte  Denkarbeit 
eine maximale Lautstärke von 55 dB(A), Schlaf ist n och 
sensibler, somit müsste die Lautstärke unter dieser  gesetzlich 
vorgegebenen Schwelle aus dem Arbeitsschutzrecht li egen. Die 
Empfehlung liegt hier bei 30 - 40 dB(A). 
Die Kommunikation in Wohnräumen wird bei dem gegenw ärtigen 
Lärmpegel tagsüber bereits gestört, besonders, wenn  im Sommer 
die Fenster geöffnet sind, um die Auswirkung hoher 
Temperaturen auf den Körper zu mildern. Der Innenra umschutz 
wird somit durch Flugzahlerhöhung im Sommer noch me hr in Frage 
gestellt. Die Rechtsgrundlage für geöffnete Fenster  in diesem 
Zusammenhang ist das Grundgesetz, was körperliche 
Unversehrtheit gebietet, sowie die Gesetze zum Arbe itsschutz, 
welche sich daraus ableiten. Es kann nicht während der 
Arbeitszeit etwas anderes gelten als in der Freizei t, darum 
sind die Vorgaben aus dem Arbeitsschutz mit ihren S chutzwerten 
auch in der Freizeit anzuwenden. 
Babisch belegte 2010 in einem Vortrag beim UBA, das s bereits 
bei einem Dauerschallpegel von 45 dB(A) in der Nach t ein 
signifikanter Teil der Bevölkerung durch Fluglärm g estört 
wird. Gemäß einer DLR Studie findet bereits ab 33 d B(A) ein 
aufwachen durch Fluglärm statt. 37 dB(A) führen nac h einer 
Feldstudie der DLR bei 9 % zu Aufwachreaktion in de r Nacht. In 
der Laboruntersuchung betrug der Wert sogar nur 30 %. 
 Viele Artikel verweisen auf Störungen des Schlafs ab 40 dB(A) 
[Osada Y, Ogawa S, Ohkubo C, Miyazaki K. Experiment al study on 
the sleep interference by train noise. Bull Inst Pu bl Health 
(Tokyo) 1974; 23: 171-177]. 
Das WHO European Centre for Environment and Health,  2008 legte 
folgende Daten vor: 
"Bis 30 dB(A): NOEL = 30 dB(A). Keine wesentlichen 
biologischen Effekte. 
30 to 40 dB(A): NOAEL = 40 dB(A). Moderate Effekte werden 
beobachtet (Körperbewegungen, EEG-Aufwachreaktionen ,bewusste 
Schlafstörungen). 
40 to 55 dB(A): Adverse Gesundheitseffekte werden m essbar in 
der Bevölkerung. Viele Menschen müssen ihr Leben an ders 
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einrichten, um mit dem Lärm zurechtzukommen (Coping ). 
Empfindliche Gruppen sind erheblich  betroffen.  
über 55 dB(A): Die Situation ist zunehmend als gefä hrlich für 
die Gesundheit der Bevölkerung. Ein großer Teil der  
Bevölkerung ist stark belästigt ('highly annoyed').  Das Risiko 
für Herz-Kreislaufkrankheiten steigt an." 
Die WHO empfiehlt in ihren "Guidelines for Communit y Noise" 
(1999), dass der Mittelungspegel im Schlafraum 30 d B(A) und 
Maximalpegel 45 dB(A) nicht überschreiten sollte. 
Dies stimmt überein mit den Vorgaben der TA-Lärm. V iele 
Bereiche, die überflogen werden, sind zumindest fak tisch 
allgemeine oder reine Wohngebiete, somit sind auch diese Werte 
heranzuziehen. Nachts ist hier ein Maximalwert von 35 dB(A) 
und tagsüber ein Wert von 50 dB(A) vorgegeben. Gerä uschspitzen 
dürfen Nachts somit nicht mehr als 55 dB(A) betrage n, wenn man 
die fiktive Annahme zugrunde legt, dass die Fenster  um 15 
dB(A) dämpfen würden. Da diese im Sommer komplett o ffen sind, 
findet keine Dämpfung statt. Somit ist hier der Wer t von 35 
dB(A) maßgeblich, da ansonsten bei sommerlicher Hit ze die 
Nachtruhe nicht gegeben ist. Die Temperatur hat als o einen 
maßgeblichen Einfluss auf die Grenzwerte der Lärmst ärke. Zudem 
ist zu berücksichtigen, dass im Sommer durch Hitze der Schlaf 
leichter ist. Fluglärm stellt zudem keine kurzzeiti ge 
Geräuschspitze dar, da Flugzeuge teilweise. mehrere  Minuten 
Lärm verursachen. Hier gibt weder ein Spitzenwert, noch ein 
Mittelungspegel die wirklich Belastung wieder. Das Ohr mittelt 
den Lärm nicht über die Zeit, sondern gibt das Sign al weiter. 
Eine wie auch immer geartete Ausblendung findet all erhöchstens 
im Gehirn statt, was bedeutet, dass es zu keiner En tspannung 
kommt. Die Erholung also unabhängig von der Aufwach reaktion 
gemindert wird. Somit muss jedes Schallereignis bew ertet 
werden. Da sich regelmäßig auch Krankenhäuser im Um feld 
befinden gilt in der Nacht so oder so der Maximalwe rt von 35 
dB(A). Eine Störung der Genesung von kranken Mensch en in den 
umliegenden Krankenhäusern kann als gesichert angen ommen 
werden, da bekannt ist das Stress die Genesung verz ögert und 
das Fluglärm Stress erzeugt. Auch aus diesem Grund sind die 
Grenzwerte der TA-Lärm einzuhalten, da sie niedrige r sind als 
die anderer Gesetze. 
Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit werden dur ch die TA-
Lärm anerkannt. Dies muss auch entsprechend beim Fl ugbetrieb 
berücksichtigt werden. Also insbesondere Morgens un d Abends 
ist besonders Rücksicht zu nehmen. 
Diese Werte sind nicht ohne Grund so festgelegt wor den. Es ist 
nicht nachvollziehbar, warum ein Lärm anders als de r andere 
bewertet werden soll, wenn die normierte Lautstärke  identisch 
ist. Es gibt schließlich wissenschaftliche Gründe f ür diese 
Einstufung. Auch wenn die TA Lärm Fluglärm ausnimmt , so gibt 
es doch keinen Grund, warum die Grenzwerte nicht tr otzdem auch 
für Fluglärm mangels anderer rechtlicher Vorgaben a ngewandt 
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werden können. Dabei ist es nicht relevant, welcher  Lärm am 
Flugzeug selber ist, sondern nur der Lärm, welcher am Boden 
ankommt. 
Die Lärmkartierung für Duisburg wurde noch nicht du rchgeführt. 
Damit wird gegen EU-Recht verstoßen. Eine Lärmzunah me ist 
zumindest solange zu untersagen, bis der Ist-Zustan d erfasst 
und ausgewertet wurde. 
In einem Review Article belegen Kaltenbach, M; Masc hke, C; 
Klinke, R (Health Consequences of Aircraft Noise, D tsch 
Arztebl Int 2008; 105(31-32): 548-56; DOI: 
10.3238/arztebl.2008.0548) dass es spätestens ab 45  dB(A) in 
der Nacht eine Schädigung der Bevölkerung vorliegt,  die 
unterbunden werden muss. Dies untermauert den Wert von 33 
dB(A), welche die renommierte DRL gefunden hat. 
Gemäß der Betriebsgenehmigung von 2005 sind deutlic h höhere 
Werte zugelassen, obwohl die Schädlichkeit von Lärm  erwiesen 
ist. 
Für die Flugbewegungen ist abschließend eine täglic he, eine 
monatliche und eine jährliche Gesamtfluglärmmenge f estzulegen, 
welche das Umfeld, aufgeteilt auf die verschiedenen  Städte und 
Gemeinden vor Fluglärm schützt. Dies hat im Umkreis  von 100 km 
um den jeweiligen Flughafen zu geschehen und es sin d alle 
Flugbewegungen unabhängig von Start und Ziel zu 
berücksichtigen. Der Wert hat sich an der gegenwärt igen 
Lärmmenge zu orientieren und soll danach jährlich u m 10 % 
Abnehmen. Wird diese Lärmmenge überschritten ist de r 
Flugbetrieb unverzüglich einzustellen. Geschieht di es nicht, 
ist der Flughafen gegenüber allen Betroffenen 
schadensersatzpflichtig. 
 

2.6 Faktische Flugrouten 

 
Eine chronische Belastung am Tage entsteht durch za hlreiche 
"Einzelfreigaben" die in Summe zu einer faktischen Ost-West-
Flugroute führen. Dies geschieht aus rein ökonomisc hen Gründen 
und belastet die Bevölkerung unnötig zusätzlich. Di ese 
faktischen Flugrouten führen dazu, dass deutlich me hr Fluglärm 
einwirkt. Von diesen Einzelfreigaben wir sehr häufi g gebrauch 
gemacht. Noch dazu sind die Rechtsgrundlagen für ei ne 
derartige Freigabe nicht zugänglich, womit die Rech te 
beschnitten werden ohne, dass eine rechtliche Abhil fe möglich 
wäre. Die DFS handelt hier im eigenfinanziellen Int eresse, 
somit ist eine Rücksichtnahme auf die Belange der B evölkerung 
nicht gegeben. Selbst dann, wenn es sich um ein 
nichtgewinnorientiertes Unternehmen handelt. Wie ei ne 
Beschwerde bei Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung  zeigt, 
wird dort erst sehr verspätet auf Missstände reagie rt. Wie 
verschiedene Geschehnisse zeigten, werden die Risik en im 
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Vorfeld geringer eingeschätzt, als nach dem Eintrit t eines 
Unglücks. Bestes Beispiel ist hier die Loveparade, wo 
kritische Stimmen sogar abgesägt wurden. Es wäre ni cht 
ungewöhnlich, wenn vergleichbares auch bei der DFS gegeben 
wäre, weshalb alle Behauptungen dieser Stelle durch  eine 
unabhängige Stelle überprüft werden müssen. 
Selbst für ein Flugerwartungsgebiet gilt, dass dies es nur in 
der vorgesehenen Richtung überflogen werden darf, w as aber 
nicht der Fall ist. Aufgrund der häufigen Abweichun gen müsste 
hier ein entsprechendes Genehmigungsverfahren durch laufen 
werden, wobei natürlich auch die Belange der Öffent lichkeit zu 
berücksichtigen sind. 
Wie ein Rechtsgutachten des UBA von Prof. Dr. Eckha rd Pache 
aus 21. Dezember 2011 darlegt, sind Einzelfreigaben , eben 
keine Regel, sondern dies Ausnahme. In der gegenwär tigen 
Praxis verstößt die DFS hiergegen, was sich mit ein er Zunahme 
durch eine Kapazitätserweiterung noch verschlimmern  würde. Im 
unwahrscheinlichen Fall einer Genehmigung, müsste h ier ganz 
klar die Auflage erteilt werden, dass die DFS Einze lfreigaben, 
die von den Flugrouten abweichen nur in begrenzter Zahl 
erteilen darf. Diese Zahl hat sich dabei daran zu o rientieren, 
dass es sich um Einzelfälle und nicht die Regel han delt. 
Andernfalls ist ein Genehmigungsverfahren für die n eue 
Flugroute durchzuführen. 
Die Festlegung der Flugrouten aus der UVP ist nicht  
verbindlich für den späteren Betrieb und stellt nur  eine 
Prognose dar, somit hat die Bevölkerung in diesem P unkt keine 
Rechtssicherheit, womit gegen UVP-Richtlinie (2011/ 92/EU) 
verstoßen wird. Durch den Airbus A380 wird zudem ma ssiv gegen 
die Flugrouten verstoßen, da diese für leisere Flug zeuge 
geplant wurden und bei Nutzung lauterer Flugzeuge m it höherer 
Kapazität entsprechend neu festgelegt werden müssen . 
Es ist jedenfalls bei der Erweiterung mit einer noc h stärkeren 
Belastung in Rheinhausen zu rechnen, da aus 
Betriebstechnischen Gründen oder welchen auch immer  noch mehr 
Flieger vorzeitig von den Routen mit Erlaubnis der DFS 
abweichen werden. 
Es kann nicht angehen, dass immer mehr Menschen mit  Lärm 
belastetet werden, weil die Kapazität der vorhanden en Route 
nicht ausreicht. Zudem werden zu geringe Steigraten  zugelassen 
und dabei weder das Wetter noch der am Boden ankomm ende Lärm 
berücksichtigt. Die DFS hat keinerlei Zugriff auf L ärmmessung 
kann dies derzeit also gar nicht bei der Festlegung  oder 
Änderung des Kurses berücksichtigen, obwohl dies dr ingend 
geboten und über entsprechende Programme problemlos  möglich 
ist. 
Gemäß ZUR 2/2016 Seite 86ff. gilt, dass die Verfahr en zur 
Planung des Flughafens und der Flugverfahren nicht 
beziehungslos nebeneinander stehen und deshalb auch  nicht 
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separat betrachtet werden dürfen. Die bisherige Tre nnung ist 
unverzüglich aufzugeben. 
"Denn die Festlegung bestimmter Flugrouten hat nich t nur  
allgemeinte Lärmwirkung, sondern kann - auch wenn e s sich um 
einer Rechtsverordnung handelt - einen konkreten 
Belastungsgehalt für einzelne Bürger haben." (Quell e siehe 
oben) 
Ein Beispiel hierfür ist die Wertminderung von Immo bilien 
durch Fluglärm, wie an anderer Stelle dieser Einwen dung 
aufgeführt. Da die Bevölkerung keinen Einfluss auf das 
Verfahren der Flugrouten hat, stellt dies zweifelsf rei eine 
grundrechtswidrige (Teil-)Enteignung dar. Schließli ch hat die 
Bevölkerung keinerlei Einfluss auf die wirkliche Fe stlegung 
der Flugrouten geschweige denn Zugriff auf die 
Rechtsverordnung, um sich zumindest zu informieren.  Wohl auch 
um durch gezielte Intransparenz Klagen gegen 
Rechteverletzungen zu unterbinden oder erheblich zu  
erschweren. 
Die DFS hat bereits festgestellt, dass es zu keiner  Änderung 
der Flugrouten kommen wird, somit werden noch mehr belastende 
Einzelfreigabe erteilt, obwohl die Flugrouten neu f estgelegt 
werden müssten. 
Es stellt sich zudem die Frage, ob das gegenwärtige  Personal 
der DFS überhaupt in der Lage ist, die Mehrbelastun g zu 
bewältigen. Wenn die Belastung für die Lotsen steig en sollte, 
steigt auch die Wahrscheinlichkeit für Fehler rasan t an. Es 
wäre überaus bedauerlich, wenn deswegen Menschenleb en aufs 
Spiel gesetzt würden. Abgesehen davon ist unklar, o b 
ausreichen Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. 
An dieser Stelle sei ebenfalls auf die Dissertation  von Holger 
Wöckel verwiesen (Festlegung von Flugverfahren: Rec htliche 
Grundlagen und Rechtmäßigkeitsanforderungen, ISBN 9 78-3-428-
14113-5) 
Die 'Flugroute' über den Duisburger Westen erschein t zudem 
unnötig benachteiligend gelegt worden zu sein. In d em weniger 
besiedelten Bereich zwischen Moers und Krefeld wäre  die Anzahl 
der belasteten Personen erheblich geringer und mag höchsten 
wirtschaftliche Gründe geben, dass dieser entlasten de Weg 
nicht gewählt wurde. Zumal Duisburg eine Umweltzone  ist und 
der Flughafen/-betrieb nicht nur erhebliche Lärmbel astungen 
verursacht, sondern auch zu Stickoxiden und Feinsta ub 
beiträgt, obwohl diese in einer Umweltzone reduzier t werden 
müssen und viele Autobesitzer hier neue Autos ansch affen 
mussten. Die Stickoxide könnten sich je nach Halbwe rtszeit und 
Umgebungsbedingungen in unproblematische Produkte u mwandeln. 
Der Feinstaub baut sich nicht ab und sinkt schnelle r zu Boden, 
als daraus Grobstaub wird. Natürlich ist die Vertei lung 
entsprechend groß, dass ein direkter Nachweis in be zug auf den 
Flugverkehr schwer ist. Berechnungen sind hier aber  kein 
Problem. 
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Ein Versuch die 'Flugrouten' nachvollziehen scheite rte mangels 
Transparenz des Bundesaufsichtsamt für Flugsicherun g. Es sind 
lediglich die letzten fünf Änderungen der 
'Zweihundertachtzehnten Durchführungsverordnung zur  
Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung von Flugverfahren für An- und 
Abflüge nach Instrumentenflugregeln zum und vom Flu ghafen 
Düsseldorf)' verfügbar. Die aktuellste ist allerdin gs die 21. 
Als Bürger kann man allein aufgrund der Gutachten d ie 
wirkliche Belastung nicht abschätzen, da diese nur einen Teil 
wiedergibt. Hierzu müssten auch die Regeln für die Flugrouten 
bekannt sein, um die Behauptung der DFS, dass es zu  keinen 
Änderungen käme, bewerten zu können. Da aber der re chtliche 
Rahmen nicht vollständig für die Allgemeinheit verf ügbar ist, 
ist dieser Verfügbar zu machen und eine erneute Bet eiligung 
der Öffentlichkeit durchzuführen. Ansonsten kann di es als 
erheblicher Verfahrensmangel gewertet werden. 
 

2.7 Einsparungen 
 
Sämtliche Fluggesellschaften sind bemüht einzuspare n. Der 
Arbeitsdruck auf Piloten nimmt zu. Tragische Fälle wie der 
Suizid des Germanwing Copiloten zeigen die Auswirku ngen, 
dieser psychischen Fehlbeanspruchung durch Zeitdruc k. Dazu 
kommen Einsparungen auch bei sicherheitsrelevanten Teilen. 
Dies wird natürlich als Optimierung bezeichnet, abe r die 
Spielräume für Fehler werden so oder so kleiner. In sbesondere 
bei einer Ausweitung die im Zusammenhang mit sogena nnten 
Billigfliegern steht. Da dies der einzige Zweck der  Ausweitung 
des Flughafens Düsseldorf ist, steigt das Risiko fü r Abstürze 
signifikant an. 
Die Hin- und Rückflüge werden aus rein wirtschaftli chen 
Gründen durch die Flugunternehmen gefordert. Es kan n nicht 
sein, dass der Profit der Firmen mit der Gesundheit  im Umfeld 
subventioniert werden, nur weil die sich die Hotelk osten und 
sonstigen Unterbringungskosten sparen wollen. Dies ist der 
einzige Grund für späte Rückflüge. Die ist kein Gru nd für eine 
Erweiterung. Aus Arbeitsschutzsicht, sind die häufi gen Hin- 
und Herflüge ohnehin fragwürdig, da dies zu einer e rheblichen 
gesundheitlichen Belastung bei den Piloten führt. D ies stellt 
einen weiteren Grund dar, denn auch Genehmigungsbeh örden 
müssen ihrer Verpflichtung für den Arbeitsschutz be i 
Genehmigungen gerecht werden. 
Der Flieger 4U 9023 der Low-Cost-Fluggesellschaft G ermanwings 
zum Beispiel musste wegen Rauchentwicklung am Monta g den 
16.05.2016 in Düsseldorf notlanden. Gerade im Low-C ost-Bereich 
wird Sicherheit betriebswirtschaftlichen Interessen  geopfert, 
wie das Beispiel belegt. Dies gefährdet sowohl die Passagiere, 
als auch die Bevölkerung im Umfeld. Es ist nur eine  Frage der 
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Zeit, bis wirklich was passiert, sei es wegen masch inellen 
Defekts oder wegen überarbeiteter Piloten. 
 

2.8 Schädigung der Umwelt 
 
Artikel 191 des konsolidierte Vertrages der EU vom 30. April 
2008  sagt: 
"(2) Die Umweltpolitik der Union zielt unter Berück sichtigung 
der unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzelne n Regionen 
der Union  
- auf ein hohes Schutzniveau ab.  
- Sie beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge und V orbeugung,  
- auf dem Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen mit V orrang an  
ihrem Ursprung zu bekämpfen,  
- sowie auf dem Verursacherprinzip." 
Dies wird derzeit nicht umgesetzt, obwohl dringend geboten. 
Vorsorge findet immer im Vorfeld statt und dient de r 
Gefahrenabwehr. Das heißt bevor eine Schädigung ein tritt, was 
sich auch unmittelbar aus Artikel 2 des Grundgesetz es ergibt. 
Es bietet sich an, in Anknüpfung und Anpassung an d as übrige  
Immissionsschutzrecht den Begriff der "schädlichen 
Umwelteinwirkungen" auch für Fluglärm anzuwenden. 
Von Industrie- bzw. Gewerbequellen mag insgesamt me hr Lärm 
ausgehen, aber kein einzelner Betrieb beschallt ein en so 
großen Bereich, wie ein einzelnes Flugzeug. 
Es wird gefordert, dass Flughafen sowohl mobile Lär m, wie auch 
Schadstoffmessungen durchführt um die tatsächliche Belastung 
zu ermitteln. Die pauschale Behauptung, die Flugzeu ge würde 
nicht zur Schadstoffbelastung, insbesondere in Umwe ltzonen 
beitragen, ist nicht durch Messungen belegt und zud em 
unrealistisch. 
Die Stickoxide in Duisburg müssen verringert werden . Nach EU-
Recht darf es dabei auch keine Verzögerungen geben.  Da auch 
der Flugverkehr zu dieser Luftbelastung beiträgt, h at dieser 
zukünftig nicht mehr über die Städte mit überhöhten  
Stickoxidwerten zu fliegen, um diese Ursache auszus chalten 
oder analog zu den entsprechenden Vorrichtungen bei  Fahrzeugen 
sind diese auch bei Flugzeugen vorzusehen. Der 
Stickoxidausstoß beim Straßenverkehr ist in den let zten Jahren 
zurückgegangen. Im Luftverkehr war bisher nichts 
vergleichbares zu vernehmen. Laut EU-Recht muss all es mögliche 
getan werden und dies unverzüglich, um die Stickoxi dwerte zu 
senken. Eine einfach umsetzbare und sinnvolle Mögli chkeit ist 
ein Überflugverbot für die Umweltzone Ruhrgebiet, b is zu einer 
Flughöhe von mindestens 4 km. Unter dieser Höhe mus s davon 
ausgegangen werden, dass eine signifikante zusätzli che 
Belastung des Gebiets stattfindet. Untersuchungen z u der 
wirklichen Belastung gibt es keine. Es werden nur b erechnete 
Zahlen vorgelegt, aber keine Messungen, welche den wirklichen 
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Einfluss der Flugzeuge auf die Umweltzone untersuch en. Es 
reicht einzig und allein der Umstand, dass im Stadt gebiet die 
Grenzwerte überschritten werden. Ebenfalls sind die  Werte für 
Feinstaub einzuhalten. Auch aus dieser Verschmutzun g durch 
Flugzeuge ergeben sich gesundheitliche Folgekosten,  welche als 
gesamtgesellschaftliche Kosten bisher nicht für Flu ghäfen 
eingepreist werden. Nach hiesiger Kenntnis macht de r Flughafen 
Düsseldorf nichts für die Luftreinhaltung. Es sind zudem auch 
keine Maßnahmen wegen Kerosinregen oder Ultrafeinst aub 
bekannt, welche Flughafen für das Umfeld durchführt . 
Jedes bisschen Feinstaub erhöht die Krebsgefahr, in sbesondere, 
wenn ohnehin bereits hohe Werte erreicht werden. Wi e sich 
Fein- und Feinststaub verhält wurde nicht untersuch t. 
Feinststaub wurde nicht einmal betrachtet, obwohl d ieser 
besonders tief in den Atemtrakt vordringen kann. 
In dem Gutachten zur Luftqualität werden MAK-Werte verwendet, 
obwohl diese Art von Werten inzwischen nicht nur no ch in 
Ausnahmefällen genutzt wird. Bereits seit 2005 werd en 
Arbeitsplatzgrenzwerte gemäß TRGS 900 verwendet. In  der TRGS 
findet sich für C9-C15 Aromate (aromatische Verbind ungen mit 
9-15 Kohlenstoffatomen) der angegebene Wert von 100  mg/m³. 
Dies deutet auf fehlende Expertise des Gutachters h in, da 
offensichtlich veraltete Unterlagen genutzt wurden.  Es stellt 
sich die berechtigte Frage, an welchen Stellen in d em 
Gutachten dies noch der Fall sein mag. Mir ist nur aufgrund 
meines fachlichen Hintergrundes dieser Umstand aufg efallen. Es 
wurden für die Berechnungen fiktive Steigprofile an genommen, 
welche mit den realen der DFS nicht im Zusammenhang  stehen. 
Sehr häufig ist ein langsameres Steigverhalten zu b eobachten, 
was mit deutlich mehr Lärm einhergeht. Die Grundlag e für die 
Ausgangswerte der Berechnungen wird nicht erläutert . 
Allerdings kann man ohnehin davon ausgehen, dass an alog zu 
Dieselmotoren bei Autos hier stark geschönte Werte als 
Grundlage herangezogen wurden. Selbst, wenn die DLR  noch so 
gut gemessen haben sollte, werde die realen Abgaswe rte nicht 
wiedergegeben. Nicht nachvollziehbar waren die weit eren 
Emissionsfaktoren (u.a. Benzol, Benz(a)pyren und St ickoxide). 
Hier wurden einfach Annahmen getroffen, die aus der  Luft 
gegriffen sind. Auch an anderen Stellen wurden dera rtig nicht 
nachvollziehbare Annahmen getroffen. Die Daten für die 
Bodenfahrzeuge dürfte auf Herstellerangaben basiere n und wie 
verlässlich diese sind hat ja der VW-Diesel-Skandal  gezeigt. 
Messungen der Emissionen mit Ausnahme des Lärms gib t es keine, 
somit stellen die Angaben der Gutachter unfundierte  
Behauptungen dar, welche vom Flughafen zu belegen s ind. Da 
Gutachten ist aufgrund dieser zahlreichen Fehler in  einer 
soliden Datenbasis nicht als Grundlage für die Ents cheidung 
über eine Genehmigung zu verwenden.  
In dem Luftqualitätsgutachten sind ebenfalls Angabe  zur 
Windrichtung enthalten, allerdings geben sie die Re alität, 
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dass der Wind überwiegen von Westen, bzw. Osten kom mt nicht 
wieder. Da bei den Berechnungen auf diese Weise fas t alle 
Belastungen innerhalb des Flughafengeländes blieben  ist dies 
vielleicht der Grund für die ungewöhnliche Wahl der  
Windrichtung. 
Obwohl ökologisch günstigere Verkehrsmittel zur Ver fügung 
stehen wird der Flugverkehr weiterhin begünstigt. I nsbesondere 
in Hinblick auf Kohlendioxid und damit Klimaerwärmu ng ist jede 
Ausweitung des Flugverkehrs abzulehnen. Eine Einsch ränkung und 
Verteuerung wäre dagegen angezeigt und überaus sinn voll, damit 
der Preis auch die wirklichen ökologischen Kosten 
widerspiegelt. 
Ein mehr an Fluggästen bedeutet auch ein mehr an 
Zubringerverkehr. Das heißt wegen der schlechten An bindung 2 an 
Nah- und insbesondere Fernverkehr, der einen anders , als etwa 
Frankfurt Flughafen nicht in Fußreichweite der Term inals 
absetzt, wird dies vermehrt zu einer Zunahme bei PK W und Taxi 
führen. Schon jetzt ist dies durch Flächenfraß zugu nsten von 
Parkhäusern und erhöhtem Verkehrsaufkommen bzw. Sta us 
gekennzeichnet. Dieser Aspekt wird noch zunehmen. I nsbesondere 
wenn wie vom Flughafen in den Antragsunterlagen ang ekündigt 
Flugzeuge von anderen Flughäfen abgezogen werden, w as 
allerdings auch heißt, dass ein erheblicher Zuwachs  an 
Zubringerverkehr entsteht, der zudem auch noch dafü r sorgt, 
dass die Entfernungen größer werden, wodurch die 
Gesamtemissionen für NRW deutlich stärker ansteigen . Diese 
Aspekte wurden in keinem Gutachten berücksichtigt, obwohl dies 
Auswirkungen auf Gesamt-NRW hat. 
Die Eingangsbereiche der Terminals sind bereits jet zt nicht 
mehr für die Abwicklung des Verkehrs ausreichend. D er 
sogenannte Skytrain mit immer wieder auftretenden A usfällen 
bedingt aber die Notwendigkeit frühzeitiger anzurei sen oder 
direkt am Terminal halten zu können. Was aus nördli cher 
Anreiserichtung nicht möglich ist. 
Aus den Unterlagen geht nicht hervor, wie der Flugh afen trotz 
Ausweitung zur CO 2-Einsparung beitragen will. Die angeführte 
Herstellung von Ersatzkraftstoffen als Konkurrenz z u 
Nahrungsmitteln ist jedenfalls inakzeptabel. Andere  
Antriebsmethoden werden gar nicht in Betracht gezog en. Wenn es 
also wirklich zu einem Wachstum kommen würde, gesch ähe dies 
mit dem Flugverkehr am klimaschädlichsten. Das gera de die 
Klimaschädlichkeit auch noch durch Subventionen, wi e etwa 
fehlende Besteuerung des Kraftstoffs, gefördert wir d ist in 
diesem Zusammenhang unverständlich. 
Durch die "Verlagerung" von Grünflächen wird Flugha fen zu 
einem noch stärkeren Hitzehotspot. Das Konzept zeig t 
allerdings keine Maßnahmen, welcher einer Überhitzu ng dieses 
                     
2  Bereits ein einmaliges Umsteigen ist als schlecht e Anbindung zu 
werden, da Ausfälle, Verspätung und die sonstigen B ahnprobleme ansonsten 
ziemlich stressen. 
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Bereichs entgegenwirken. Der in den Unterlagen enth altende 
Hinweis auf die Wiesen als Ausgleich trifft nur bed ingt zu, da 
Bäume, mit einer erheblich größeren Verdunstungsflä che 
gänzlich fehlen. Jede Grünfläche verbraucht Sonnene nergie, 
während die Betonflächen trotz der Helligkeit sich einfach nur 
erwärmen. Noch stärker ist dieser Effekt bei Asphal t. 
Beispielsweise wäre es möglich, dass zurückgehalten e 
Regenwasser zu diesem Zweck zu nutzen. Ein derartig er 
Hitzehotspot sorgt gleichzeitig für einen stärkere 
Aufwirbelung bereits abgelagerter kleiner Partikel aus dem 
Bereich Fein- und Feinststaub. 
Der Austausch der derzeitig vorhandenen Rasengitter steine 
gegen Betonflächen wird das anfallende Regenwasser signifikant 
erhöhen und die Regeneration des Grundwassers noch stärker 
vermindern. Dies wird mit einem weiteren Absinken d es 
Grundwasserspiegels einhergehen. Insbesondere ist h ierbei zu 
berücksichtigen, dass die Stadt Duisburg etwa die H älfte des 
Trinkwassers aus dem Bereich Kaiserswerth bekommt. Rigolen 
sind hier keine bekannt und die Planung sieht auch keine vor. 
Die Darstellung einer Grundwasserfließrichtung zeig t wenig 
Fachkenntnisse über den Umstand, dass die Fließrich tung 
maßgeblich durch den Wasserstand im Rhein beeinflus st wird. 
Ebenfalls sind keine begrünten Dächer bekannt oder für 
zukünftige Bauten vorgesehen. Durch die bereits bes tehende 
Anlage im Zusammenhang mit der Geplanten kommt es z u 
erheblichen Beeinträchtigungen. Sowohl in Bezug auf  
Hitzehotspots, als auch der Grundwasserregeneration . Eine 
Gesamtbetrachtung fand nicht statt, obwohl bei Erwe iterungen 
der gesamte Eingriff und nicht nur die Veränderung gegenüber 
einem früheren Eingriff betrachtet werden muss. In Summe ist 
der Eingriff erheblich und somit nicht statthaft. D ie 
vorgesehenen Ausgleichsflächen kompensieren diesen Missstand 
nicht einmal annähernd. Da dieser Aspekt unzureiche nd 
betrachtet wurde ist die UVP unvollständig. Auch de r SRU der 
Bundesregierung kritisierte den Flächenfraß und die  damit 
einhergehenden Hochwasserprobleme. Natürlich sind e s immer nur 
ein paar Hektar, aber in Summe führt dies zu erhebl ichen 
Problemen, weshalb für den Flughafen, als Großeinle iter ein 
Versiegelungsstopp zu verordnen ist. 
"Vegetation und unversiegelte Böden speichern Wasse r und 
tragen dazu bei, Überschwemmungen bei Starkregen zu  verhindern 
..." So das BMUB in einer Pressemeldung zum 
Naturkapitalbericht für Deutschland, welche gänzlic h 
unberücksichtigt blieb. 
Da sowohl Starkregenereignisse und Dürrezeiten, auf grund des 
auch vom Flughafenbetrieb mitverursachten Klimawand els, 
zunehmen werden, ist eine wasserrechtliche Änderung  
höchstwahrscheinlich unzulässig. Insbesondere, wenn  keine 
Kompensation für höhere Förderkosten von Grundwasse r gegenüber 
den Stadtwerken Duisburg erfolgt und natürlich auch , weil 
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diese Thematik überhaupt nicht in ihrer Komplexität  betrachtet 
wurde. 
Wenn überhaupt muss das Regenwasser aufgefangen, au fbereitet 
und dann versickert werden. Die Behauptung, dass ei ne 
getrennte Erfassung aufgrund der Topologie des Flug hafens in 
verschiedenen Bereichen nicht möglich wäre ist absu rd. Der 
einzige Grund, warum die für eine Versickerung notw endigen 
Maßnahmen nicht getroffen werden, liegt in den Kost en 
begründet. Dies kann aber kein Grund für eine hydro geologische 
Schädigung des Umlands sein. 
In Hinblick auf Hochwassersituationen ist eine Einl eitung über 
Flüsse und Bäche, selbst bei Regenrückhaltebecken n icht 
statthaft, da bei absehbaren Starkregenperioden der  Rhein und 
damit die Anlieger durch Hochwasserverschlimmerung zusätzlich 
gefährdet werden. Bisher ist nicht bekannt, dass de r 
Flughafen, als Großeinleiter zur Deichsanierung bei tragen 
würde. Zudem wurde bei der Betrachtung nicht berück sichtigt, 
dass es an den Rändern von Flächen zu Versickerungs effekten 
kommt. Die durchgeführten Berechnungen gehen von de m 
Vergangenen aus, vernachlässigen aber mögliche und 
wahrscheinliche Katastrophenszenarien. 
Das Abstellen auf die veraltete DIN EN 752 (April 2 008) kann 
nicht statthaft sein, diese Norm nicht die zukünfti ge 
Entwicklung berücksichtigt und somit ungeeignet ist  eine 
entsprechende Vorsorge für die nächsten 20 Jahre zu  treffen. 
Die zur Berechnung genutzte Software wird nicht ver ständlich 
vermittelt und es nicht erkennbar, wie Starkregener eignisse in 
die Berechnung einfließen. Zumal die Jahrtausendhoc hwässer der 
letzten Jahre zeigen, dass solche Ereignisse auch i n 
Westdeutschland häufiger vorkommen können. Da ist j eder 
einzelne Tropfen mehr eine zusätzliche Belastung. 
Eine Zunahme im Luftfrachtverkehr ist nicht vereinb ar mit dem 
Ziel den Klimawandel zu bremsen, da Luftfracht um e in 
vielfaches mehr Treibhausgase freisetzt, als bei al len anderen 
Transportmethoden. Würde man die Umweltkosten in di e 
Frachtkosten einpreisen, wäre diese nur in den selt ensten 
Fällen noch wirtschaftlich. 
Da auch weitere Infrastruktur ausgebaut werden soll , wie etwa 
Terminal C und Parkhaus 4 oder Neubau von Parkhäuse rn, ist mit 
einem Mehrverbrauch an Energie zu rechnen. 
Kompensationsmaßnahmen hierfür gehen aus den Unterl agen nicht 
hervor. Bemerkenswerterweise steht die Information zu 
Veränderungen bei Parkhäusern nicht etwa im Verkehr sgutachten, 
sondern im Luftqualitätsgutachten, was einmal mehr zeigt wie 
ungenügend das Verkehrsgutachten ist. Zudem wird so wohl 
hierfür, wie auch für die Lärmbetrachtungen die 
Flugzeugflottenzusammensetzung von heute angenommen , es ist 
aber davon auszugehen, dass vermehrt größere Maschi nen genutzt 
werden, die sowohl lauter, als auch stärker emittie rend sind. 
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Davon abgesehen wird durch Stromverbrauch ebenfalls  die 
Luftqualität gesenkt. In den Umweltberichten war ni chts zur 
Stromquelle angegeben, also ist davon auszugehen, d ass 
Flughafen schmutzigen Strom bezieht und somit auch hier die 
Luftqualität vermindert. Ein Teil des Stroms mag au s den 
Blockheizkraftwerken stammen, aber sicherlich nicht  alles. 
Die Lichtemissionen an sich mögen nicht umweltschäd lich sein, 
allerdings der immense Stromverbrauch für das Roll-  und 
Vorfeld, sowie die Bahnen. Da in der Nacht, wenn üb erhaupt nur 
wenig Flugzeuge starten und landen wäre in der Zeit  dazwischen 
sämtliches Licht zu löschen. Ob dies gemacht wird u nbekannt, 
da es in dem Lichtemissionsgutachten nicht erwähnt wird. 
Die Störung für die Natur, sowie der Energieverbrau ch würden 
gemindert. Sicherheitsgründe gibt es keine, welche dagegen 
sprechen würden, denn wenn ohnehin kein Flugzeug zu r Landung 
ansetzt braucht das Licht nicht an zu sein. Dazu ko mmt die 
sofortig Aktivierbarkeit dank LED. 
Für NRW existiert derzeit kein Luftverkehrskonzept,  was aber 
dringend erforderlich ist, um Wildwuchs und Schädig ung der 
Umwelt zu verhindern. Solange dieses nicht existier t, sind 
alle Genehmigungen, insbesondere fragwürdige, wie d ie des 
Flughafens Düsseldorf, abzulehnen. 
Ein ebenfalls relevanter Themenkomplex, der Abfall,  wurde gar 
nicht betrachtet. Es bleib für die Bevölkerung unkl ar, wie 
stark sich die Abfallmenge, durch die hypothetisch höheren 
Passagierzahlen, erhöhen würde. Es versteht sich vo n selbst, 
dass mehr Müll auch mehr Transporte dieses Mülls be dingen 
würden. Da in Deutschland der Grundsatz der Müllver meidung 
gilt, hätten zudem Maßnahmen zur Reduzierung oder b esseren 
Verwertung der Müllmenge vorgeschlagen werden müsse n. 
Neben Hausmüll und Gewerbemüll, fallen auch Fäkalie n an. Diese 
größere Menge für Kläranlagen wurde nicht betrachte t. Zumal 
bei Starkregenereignissen die Kläranlagen wegen der  
zunehmenden Flächenversiegelung an ihre Grenzen ode r darüber 
hinaus geführt werden. 
 

2.9 Schädigung der Natur 
 
Eine Ausweitung des Flugbetriebs steigert die 
Wahrscheinlichkeit für Zusammenstöße mit Vögeln und  
Fledermäusen. 
Fledermausbekämpfungsaktionen durch den Flughafen s ind nicht 
zulässig. Fledermäuse sind bedrohte Arten und dürfe n deshalb 
nicht bekämpft werden. 
Um Tiere und Pflanzen nicht zu schädigen ist eine 
Luftgüteüberwachung notwendig. 
Insbesondere für Bodenbrüter stellen die Flugzeugsi lhouetten 
in einer bestimmten Höhe eine erheblich Belastung d ar. Da bei 
einer Erhöhung der Starts und Landungen damit zu re chnen ist, 
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dass bisher kaum oder unbelastete Bereiche erheblic h belastet 
werden, wird die Population an Bodenbrütern geschäd igt. Die 
Reaktion kann bis zur Gelegeaufgabe gehen. 
Für Fledermäuse wird eine Barrierewirkung durch Lär m nur 
angenommen, belegt ist dieser bisher keineswegs. De swegen kann 
ohne Beleg eine Kapazitätsausweitung nicht stattfin den, da so 
gegen das BNatSchG verstoßen werden würde. 
Stand der Wissenschaft ist, dass ab einer Lärmbelas tung von 47 
dB(A) eine erhebliche Minderung der Lebensraumeignu ng gegeben 
ist (vgl. Heinrich Reck et al., Angewandte 
Landschaftsökologie, 44, 2001). Die Unterlagen des Flughafens 
erwähnen diesen Effekt aber nicht einmal. 
Die zur Verhütung von Vogelschlag angewandte "Richt linie zur 
Verhütung von Vogelschlägen im Luftverkehr" ist vom  13. 
Februar 1974 und somit über 40 Jahre alt. Damit ent spricht sie 
längst nicht mehr dem Stand von Wissenschaft und Te chnik, der 
sowohl Schäden für Passagiere, als auch die Bevölke rung 
verhindern. Im Sinne der Gefahrenvorsorge und des 
Tierschutzes, darf aber eine völlig unzureichende 
Rechtsgrundlage nicht für dieses Verfahren herangez ogen 
werden. Zumal sich aus dem Arbeitsschutzgesetz, wel ches auch 
für die Arbeitsplätze an Bord eines Flugzeuges gilt , immer der 
aktuelle Stand anzuwenden ist. 
Eine Stressung der Fauna durch die Auswirkung der 
Infraschallemissionen ist gegeben. Eine Analyse der  
Lebenserwartung würde hier die gleichen Befunde, wi e beim 
Menschen durch Stressreaktionen ergeben. Allerdings  führen 
weder der Flughafen noch die verantwortlichen Behör den eine 
derartige Untersuchung durch. Es wird von einer erh eblichen 
Schädigung der Arten durch hörbaren und tieffrequen ten Schall 
ausgegangen. Die Untersuchungen beim Säugetier Mens ch lassen 
sich problemlos auf die anderen Arten übertragen. E in 
Gewöhnungseffekt an Lärm tritt auch hier nicht auf,  da die 
Lärmsignale immer im Gehirn landen und wenn überhau pt dort 
gefiltert werden. Sämtliche tierneurologischen Befu nde deuten 
darauf hin, dass insbesondere Säugetier auf Lärm, w ie der 
Mensch reagiert. 
Wie kann für Amphibien behauptet werden, dass es si ch nicht um 
lärmempfindliche Arten handelt? Auf welcher wissens chaftlichen 
Grundlage basiert diese Behauptung? Schließlich ist  die 
Lärmempfindlichkeit gegenüber Infraschall bei Erdbe ben auch 
von Amphibien und Reptilien bekannt. 
 

2.10 Schädigung der Wirtschaft 
 
"Umgebungslärm betrifft zahlreiche Menschen in Euro pa. Er wird 
in der  Öffentlichkeit als eines der wichtigsten 
Umweltprobleme wahrgenommen. Er kann sowohl körperl iche als 
auch psychologische Auswirkungen auf den Menschen h aben und 
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grundlegende Aktivitäten wie Schlafen, Erholung, Lernen und 
Kommunikation beeinträchtigen . Diese Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit sind seit langem bekannt, ne ue 
Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass sie bereit s bei 
niedrigeren Lärmpegeln auftreten als bisher angenom men." 
(Quelle: http://www.eea.europa.eu/de/themes/noise) 
Der Flughafen Düsseldorf argumentiert mit Arbeitspl ätzen. 
Allerdings wirkt sich die fehlende Erholung nach Fe ierabend 
durch anhaltenden Fluglärm negativ auf die Regenera tion von 
Millionen Menschen aus. Fehlende Erholung mindert w iederum die 
Resilienz (Widerstandskraft), wodurch die betroffen en Menschen 
anfälliger für Fehlbeanspruchungen auf der Arbeit s ind. 
Dadurch sinkt die Leistungsfähigkeit. Der volkswirt schaftliche 
Schaden durch Fluglärm ist natürlich nur schwer zu beziffern, 
allerdings ist dieser nicht zu vernachlässigen. Bes onders, 
wenn andere schädigende Faktoren dazukommen. Dies s chädigt 
natürlich insbesondere umliegende Gemeinden, da die  
Einkommenssteuereinnahmen und Kaufkraft ebenfalls s inken. 
Untersucht wurde dieser Faktor bisher nicht, jedenf alls nicht 
im Zusammenhang mit dem Flughafen Düsseldorf. Das L UBW 
(Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschut z Baden-
Württemberg) weist allerdings auf die negativen Aus wirkungen 
von Lärm auf die Arbeitskraft und Leistungsfähigkei t in der 
Broschüre 'Psst!' hin. Dieser Umstand ist bereits, durch 
zahllose Kenntnisse aus dem Arbeitsschutz, Stand vo n 
Wissenschaft und Technik. 
Zudem ist nachgewiesen, dass insbesondere Fluglärm nicht nur 
die nächtliche Erholung schädigt, sondern tagsüber auch die 
Lernleistung mindert, wodurch eine zusätzliche Schä digung der 
Wirtschaft erfolgt. Fachkräfte wären somit schlecht er gebildet 
oder fehlen gänzlich. Somit wird durch die fluglärm bedingte 
Verminderung von schulischen Leistungen (u.a. NORAH  Studie) 
der Wirtschaftsstandort NRW nachhaltig geschädigt. Da die 
Beeinträchtigung sowohl in der Schule, als auch zuh ause und 
bei der Nachtruhe stattfindet reicht eine Nachrüstu ng von 
Schulen keinesfalls aus. Die Emission muss bekämpft  werden 
nicht die Immission, damit NRW auch weiterhin innov ativ 
bleiben kann. 
In einem TAZ-Interview des Umweltexperten mit Thoma s Myck 
bezifferte dieser für den Flughafen Frankfurt (Main ) allein 
die Kosten für Gesundheitsschäden auf 40 Millionen Euro. 
Erkrankungen durch Lärmstress kosten die Versicheru ngen 
insgesamt sehr viel Geld. Flughäfen beteiligen sich  nicht an 
den Folgekosten des Betriebes. Wahrscheinlich nur s chwer 
schätzbar sind die Leistungseinbussen aufgrund der 
Fluglärmbelastung am Arbeitsplatz und in der Freize it. In 
wirtschaftlicher Hinsicht, ist Fluglärm, wie alle L ärmarten, 
als ein schweres, wirtschaftsschädigendes Problem z u sehen. 
Fluglärm verursacht somit insgesamt einen 
Volkswirtschaftlichen Schaden, der sich kaum bemess en lässt. 



32 

Auch dieser Punkt ist gegenüber den wirtschaftliche n 
Interessen des Flughafens abwägen. 
Zudem wäre unter dem Gesichtspunkt, dass Flughafen angeblich 
für den Wirtschaftssektor als Zubringer internation aler Firmen 
unverzichtbar ist, nicht nachvollziehbar, warum die  Steuerung 
des Flugangebots nicht unmittelbar dem Wirtschaftsm inisterium 
untersteht. Schließlich werden internationale Akteu re auch aus 
Ländern kommen, welche nicht angebunden sind. Wenn ohnehin ein 
Umstieg zum Beispiel in Amsterdam notwendig ist, wä re es hier 
sicherlich sinnvoller, auch unter Klimaschutzaspekt en, für 
eine bessere Anbindung mit dem ICE zu sorgen, was i m Endeffekt 
mehr bringt. 
Bei den Businessflügen ist von der Tendenz her eher  einer 
leichte Abnahme zu beobachten. Die Erweiterung dien t also 
nicht dem Wirtschaftsstandort Düsseldorf. Eine deut liche 
Zunahme ist nur bei der Touristik zu beobachten, di e Erholung 
des einen darf aber nicht zu Lasten des anderen geh en. Dies 
muss allein Marktwirtschaftlich über den Preise ger egelt 
werden und nicht durch höhere Kapazitäten. 
Durch die Vorgabe und stärker Einschränkung beim Lä rm würde 
die Wirtschaft sogar gefördert werden, denn die 
Luftfahrtindustrie hat schließlich viele Arbeitsplä tze und die 
Verschärfung von Rahmenbedingungen sind förderlich.  
Insbesondere eine stärker Gewichtung der Landegebüh ren für 
lautere Maschinen würde erheblich zu einem Wechsel zu leiseren 
Maschinen führen. Die derzeitige Kostenstruktur rei cht dafür 
nicht. 
Ein Flughafen ist kein Teil der öffentlichen Infras truktur und 
muss sich somit den Rahmenbedingungen stellen, welc he durch 
die Umgebung gegeben sind und kann eben gerade aus 
Profitgründen verlangen, dass die Rahmenbedingungen  einseitig 
zu Gunsten eines Wirtschaftsakteurs verändert werde n. Dies 
wäre Wettbewerbsverzerrung. Insbesondere gegenüber Schiene, da 
hier ein direktes Konkurrenzverhältnis besteht. 
 

2.11 Arbeitsplätze am Flughafen 
 
Die Behauptung eines Zuwachs an Arbeitsplätzen ist nicht 
nachvollziehbar. Woher sollen diese Arbeitsplätze k ommen? Die 
Zahl ist eine ohne belegte Fakten in den Raum geste llte 
Behauptung. Zudem überwiegt die zuvor dargelegte Sc hädigung 
der Wirtschaft jeglichen fiktiven Zuwachs an Arbeit splätzen am 
Flughäfen. 
Wie viel Arbeitsplätze, Firmen usw. sind bereits du rch die 
ständige Belastung mit Fluglärm vernichtet worden? Der Lärm 
führt nachweislich zu einer Konzentrationsminderung , was sich 
auch in Minderleistungen ausdrückt. Es dürfen also nicht nur 
die fiktiven Arbeitsplätze betrachtet werden von we lchen der 
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Flughafen behauptet diese würden entstehen, sondern  auch jene 
die vernichtet werden bzw. die vernichtete Arbeitsk raft. 
Man könnte sogar mal untersuchen in wie weit die ho he 
Arbeitslosigkeit in Duisburg mit Lärm zusammenhängt . Somit 
wäre es möglich einen Teil der in Duisburg verursac hten 
Sozialkosten auf den Flughafen zurückzuführen. So g esehen 
müsste der Flughafen Düsseldorf die Sozialkosten vo n Duisburg 
und anderen Städten schultern, weil dieser mitveran twortlich 
ist. 
Zudem sichert die Marktmacht des Flughafens Düsseld orf dessen 
Position. Zusammen mit Köln/Bonn bietet der Flughaf en ein gute 
Internationale Anbindung, die auch ohne Ausweitung bestehen 
bleibt, da der Markt in den höheren Preissegmenten gesättigt 
ist. Nur bei Billigfliegern erscheint noch Wachstum  möglich, 
welches allerdings nicht notwendig ist. Na einer St udie des 
DLR beträgt bereits jetzt der Anteil an Billigflieg ern 50 %. 
Die Arbeitsplätze bei der DFS verringerten sich von  2014 
(5881) nach 2015 (5672). Bei einer Zunahme des Flug verkehrs 
hätte ich erwartet, dass auch mehr Personal notwend ig wäre, um 
insbesondere die stark belasteten Lotsen zu entlast en. Die 
rückläufigen Zahlen erwecken den Eindruck, als würd e hier die 
Verantwortung auf immer weniger Schultern verteilt,  was 
aufgrund der starken beruflichen Belastung schnelle r zu 
Fehlern führen kann. 
Es steht ganz klar fest, dass die Anzahl der Lotsen  und 
natürlich auch deren Arbeitsplätze bei einer Auswei tung mehr 
werden müssten. Einen Hinweis darauf gibt es nicht.  
Davon abgesehen wurde mit der Wahl der Organisation sform als 
GmbH die Haftung eingeschränkt, ob diese ausreicht,  wenn ein 
Flugzeug wegen Fehlern oder Cyberterroranschlag in ein 
Wohngebiet brettert, ist unklar. 
Wie aus der Presse vom 28.04.2016 hervorgeht sollen  Passagiere 
demnächst ihre Koffer selber aufgeben. Natürlich um  Personal 
einzusparen. Kulanz und Service werden darunter abe r genauso 
leiden, wie die Passagiere und natürlich die Anzahl  der 
Arbeitsplätze. 
An anderen Flughäfen in NRW sind Kapazitäten frei. Durch eine 
Verlagerung des Flugverkehrs, würden dort sogar ins gesamt 
sogar mehr Arbeitsplätze entstehen, da manches Pers onal an 
jedem Ort vorgehalten werden muss. Somit würde eine  Ausweitung 
des Flughafens sogar zu einem Verlust von Arbeitspl ätzen 
führen, da diese an anderen Flughäfen nicht entsteh en. 
Dies wird durch folgendes Zitat der Verkehrsaufkomm ensanalyse 
untermauert: 
" Aufgrund der zusätzlichen Kapazitäten am Flughafen Düsseldorf 
ist davon auszugehen, dass durch diese zusätzlichen  
Kapazitäten Angebote von den umliegenden Wettbewerb sflughäfen 
verlagert werden. " 
Das heißt an anderen Flughäfen könnten sogar Arbeit splätze 
wegfallen. Mehr als durch den Flughafen Düsseldorf kompensiert 



34 

werden. Da die meisten betroffenen Flughäfen in NRW  eher in 
wenig besiedelten Gegenden liegen, dürfte es sich h ier um 
strukturschwächere Regionen handeln, an den sich Dü sseldorf 
nun bereichern will. Ein Vorgehen, was einfach nur als 
widerlich zu bezeichnen ist. Wer also mit Arbeitspl ätzen 
argumentiert, sollte die Verlagerungseffekte nicht 
verschweigen. Zu diesem Thema, also wie viele Arbei tsplätze 
komplett neu entstehen und wie viele alleine aufgru nd von 
Verlagerungen anderswo weggenommen werden, gibt es keine 
Studie. Da der Flughafen allerdings sehr stark mit 
Arbeitsplätzen argumentiert, darf dieser 
gesamtgesellschaftliche Aspekt nicht unbeachtet ble iben. Jede 
Art von Raubtierkapitalismus hat zu unterbleiben un d darf 
keinesfalls noch staatlich unterstützt werden. 
Die IHK geht einer Broschüre, auf der Internetseite  des 
Flughafens, von "katalytischen" Effekten aus. Das e s zu 
Neuansiedlungen von Unternehmen in Flughafennähe ko mmen würde. 
Hier stellt sich allerdings die Frage, wo diese Ans iedlung 
stattfinden soll. Das Umfeld des Flughafens ist dic ht bebaut 
oder ist aus Lärmschutzgründen unbesiedelt. Eine An siedlung 
von Firmen ist hier gar nicht möglich. 
Die Verkehrsprognose geht davon aus, dass es kaum Ä nderungen 
der Stellplatzzahlen geben wird, womit es unwahrsch einlich 
erscheint, dass wesentlich mehr Personen am Flughaf en arbeiten 
werden, als derzeit. Das Argument der Arbeitsplätze  ist somit 
also nicht nur wiederlegt, es wird sogar klar, dass  eine 
Kapazitätserweiterung zumindest hunderte von Arbeit splätzen 
vernichten wird. 
 

2.12 Notwendigkeit des Flugverkehrs 
 
Artikel 20a Grundgesetz bedingt eine sorgfältige Üb erprüfung 
ob Flugbetrieb in diesem Umfang überhaupt notwendig  ist. Die 
Notwendigkeit des Flugverkehrs muss somit dargelegt  werden, 
dies ist im Antrag nicht der Fall. Billigflieger si nd weder 
für die Wirtschaftliche Entwicklung, noch in sonst einer Form 
sinnvoll oder notwendig. Insbesondere nicht unter d em Aspekt 
des Klimawandels. Aber auch die Sinnhaftigkeit von 
Kurzstreckenflügen muss bezweifelt werden, da mit s ämtlichen 
Unwägbarkeiten die Fahrt mit einem Zug sowohl vom S tresslevel, 
als auch von der Zeitersparnis meist überwiegt. 
Allein der Umstand, dass mehr Nachfrage nach Slots besteht, 
als der Flughafen anbieten kann, begründet keine Au sweitung 
des Betriebs. Dies kann der Flughafen auch durch Au swahl von 
Flügen mit entsprechender Wertschöpfung regeln. Als  Grundlage 
für eine Ausweitung die Nachfrage zu nennen ist ohn ehin nicht 
rechtmäßig. Der rechtliche Rahmen ist die Belastung  der 
Bevölkerung, denn ansonsten könnten sich alle Betri ebe 
ausweiten, wie sie wollten, weil die Nachfrage best eht. 
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Hierbei sind nicht nur die reinen Flugzeiten releva nt, sondern 
auch die Zeiten von und zu dem Flughafen, sowie das  warten auf 
Gepäck. Es gibt sogar die Entwicklung von Flugzeuge n für 
Kurzstrecken, welche deutlich lauter als die heutig en 
Triebwerke sind, um Treibstoff einzusparen. Es ist davon 
auszugehen, dass die Firmen aus ökonomischen Gründe n genau 
diese Flugzeuge für Inlandsflüge vom Flughafen Düss eldorf 
einsetzen werden, was die Lärmbelastung zusätzlich steigern 
wird. Deswegen müssen Flüge zu Zielen, welche mit e inem Zug in 
oder in weniger als 4 Stunden erreicht werden könne n komplett 
untersagt oder mit erheblichen Auflagen belegt werd en, da 
diese nicht notwendig sind. Frankfurt Main ist mit dem ICE 
schneller zu erreichen, als mit einem Flugzeug, wen n man die 
Vorlaufzeit mit Sicherheitskontrollen usw. berücksi chtigt. 
Wird noch Gepäck abgeholt ist sogar die Reise zum H BF Berlin 
von Duisburg HBF mit dem ICE schneller, als mit dem  Flugzeug. 
Noch absurder werden die regelmäßig von Düsseldorf nach 
Frankfurt stattfindenden Flüge. Die Flugzeit beträg t hier ca. 
55 min. Mit den üblichen Verzögerungen im Vorfeld, Check-
In/Checke-Out, ggf. der Gepäckausgabe und natürlich  Anreise 
und Ankunft eine halbe Stunde vorher summiert sich dies auf 
zwei Stunden. Mindestens drei Stunden wären es, wen n dies, wie 
häufiger der Fall, Teil eines Fernzielfluges wäre. Zum 
Vergleich braucht die Bahn von Düsseldorf HBF bis F rankfurt 
Flughafen, mit der schnellsten Verbindung, gerade e inmal eine 
Stunde und 13 Minuten. Gleiches gilt, wenn man aus dem 
Ruhrgebiet anreisen würde, da man mit der Bahn ja e rst einmal 
zum Flughafen müsste, wo es ebenfalls durch Umsteig en 
Zeitverluste gibt. Die direkte Durchfahrt mit einem  ICE, wäre 
hier ebenfalls schneller. Bei einem Start ab Düssel dorf HBF 
wäre man mit der Bahn unter der Berücksichtigung de r 
Gesamtzeit also schneller. Der einzige Grund, warum  das 
Flugzeug auf der Strecke also überhaupt noch genutz t wird, ist 
somit eine unverhältnismäßige Subventionierung durc h 
Steuererleichterungen und nicht kompensierten 
Umweltbelastungen gegenüber anderen Verkehrsträgern . Es mag 
zwar nicht möglich sein dem Flughafen vorzuschreibe n, welche 
Verbindungen dieser anbietet, es ist allerdings nic ht zulässig 
unter solchen Bedingungen eine Kapazitätserweiterun g 
zuzulassen, wenn noch immer solche Strecken angebot en werden, 
da dies deutlich zeigt, dass es ohnehin eine Überka pazität 
gibt, da die Fluglinien sonst nicht solche unsinnig en 
Verbindungen anbieten würden. Das ist marktwirtscha ftlich 
nicht zu begründen und zeigt, dass die insgesamt la ngsamere 
Flugverbindung geringere Kosten verursacht. 
Hier Bedarf es einer Untersuchung, welche Flüge wir klich 
notwendig sind und welche sich auch auf anderem Weg  erledigen 
lassen. Hierbei darf nicht nur der Flug selber zähl en, sondern 
auch die Zeit, welche den Zu- und Abgang vom Flugha fen vom 
Start-HBF bedingt, wie Check-In, rechtzeitige Anrei se, 
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Gepäckausgabe, Komfort, durchgehende Nutzung von IT . Die 
Einschränkungen beim Flugverkehr sind erheblich. 
Ebenfalls wird suggeriert, dass es um Stärkung des 
Wirtschaftsstandortes ginge, dabei wächst der Busin ess-Bereich 
der Flüge gar nicht, sondern nur die Urlaubsflüge, was ja 
heißt, dass eine Ausweitung und damit eine Mehrbela stung nach 
22 Uhr aus wirtschaftlichen Gründen keinesfalls not wendig ist. 
Dieser Umstand versucht die Antragsstellerin zu ver schleiern, 
indem sie auf eine angeblich nicht mehr mögliche 
Differenzierung zwischen gewerblichen und privaten Anlässen 
behauptet. Allerdings ist diese Unterscheidung durc haus 
möglich lediglich aufwändiger. So können Familien z u 99 % als 
urlaubsbedingt angesehen werden. Ebenfalls lassen d ie Zahlen 
der VISA außerhalb der EU einen Rückschluss auf den  Anteil der 
Wirtschaft zu. Bestimmte Flugziele lassen gewerblic he Reisen 
unwahrscheinlich erscheinen. In einem entsprechende n Gutachten 
kann also problemlos dargelegt werden, was der wirk lich 
wirtschaftlich notwendige Anteil an Flugreisen ist.  Dieser 
Anteil plus einem angemessenen Anteil für Urlaub (V erhältnis 
Gewerbe/Urlaub 3:7) ergibt die wirklich notwendige Kapazität 
des Flughafens. Das Ergebnis wird hier sein, dass s ogar 
weniger Kapazitäten notwendig sind, womit auch die deutsche 
Urlaubswirtschaft gefördert würde, die ansonsten we gen immer 
mehr Fernreisen bedroht ist. Die Arbeitsplatzverlus te in 
deutschen Urlaubsregionen wurden bei der 
Arbeitsplatzbetrachtung nicht berücksichtigt, obwoh l nicht nur 
Zuwächse, sondern auch die massiven Verluste berück sichtigt 
werden müssen, um die gesamtwirtschaftlichen Folgen  dieses 
Antrags im gebotenem Umfang abzuwägen. 
Der Flughafen Düsseldorf müsste einfach nur marktko nform, wie 
es für begrenzte Angebote gilt, die Preise für Star ts und 
Landungen erhöhen, dann gibt es auch keine Engpässe  mehr. 
Dadurch regelt sich der Rest von selbst. Zudem müss en hierbei 
die Kosten für Lärm deutlich erhöht werden, denn di e 
derzeitigen erhobenen Lärmgebühren zeigen keine 
Steuerungswirkung. 
Eine deutschlandweite Bedarfsplanung gibt es nicht.  Der 
Flughafen Düsseldorf, will seine Kapazität ausweite n, obwohl 
zeitgleich zahlreiche Regionalflughäfen nicht ausge lastet 
sind. Eine Kopplung an die Verkehrsplanung für Stra ße und 
Schiene gibt es nicht. So ist auf Strecken mit ICE- Verbindung 
häufig kein Flugverkehr notwendig (z.B. Berlin Düss eldorf) und 
es erscheint mehr als fragwürdig, wie ein Flug so v iel 
günstiger sein kann, was wohl daran liegt, dass die  Lärmkosten 
nicht eingepreist werden. 
In den letzten Jahren war sogar ein Rückgang des Fl ugverkehrs 
festzustellen, womit eine Ausweitung gar nicht notw endig ist 
und jeder Grundlage entbehrt. 
Von Düsseldorf wurden 2014 21,8 Millionen Passagier e bei 202 
000 Starts und Landungen befördert. Das heißt im Du rchschnitt 
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waren pro Maschine 108 Passagiere. Dies ist ziemlic h, wenn man 
die Kapazitäten der Maschinen bedenkt. Dies heißt, dass viele 
Maschinen zu leer fliegen. 
Let man den Geschäftsbericht des Flughafen Düsseldo rf zugrunde 
werden von den möglichen Flugbewegungen nur 85 % mi t einer 
Auslastung von 75 % genutzt. Das heißt gerade mal e twas mehr 
als die Hälfte der Passagierkapazitäten von 64 % wi rd genutzt. 
Zudem ist hier bereits in der Vergangenheit ein 
kontinuierlicher Rückgang zu verzeichnen. 
Ein Wachstum kann nur bei Billigfliegern erfolgen u nd es ist 
nicht akzeptabel, dass Billigflieger mit der Gesund heit 
subventioniert werden. Dem Allgemeinwohl dienen Bil ligflieger 
nicht. Vielmehr sind die Piloten einer erheblichen Belastung 
ausgesetzt, welche durchaus in weiteren stressbedin gten 
Katastrophen enden kann. 
Die Kapazität kann ferner aufgrund von Wirbelschlep pen, welche 
im Bereich der Startbahn auch mehrere Minuten beste hen, gar 
nicht erhöht werden. Allein aus Sicherheitsgründen ist dies 
nicht möglich, selbst wenn man die Parallelbahn mit benutzen 
würde, bestünden hier erheblich Gefährdungen für 
Menschenleben. 
Ich erinnere mich hier an einen Fernflug, bei dem d ie Maschine 
ziemlich leer war. Die Plätze waren höchstens zur H älfte 
besetzt. Dies ist wohl eher das Problem. Die vorhan denen 
Verbindungen sind nicht gut genug ausgelastet. Der Lärm eines 
Flugzeuges wird durch die Passierzahlen nur margina l 
beeinflusst, aber bei Vollauslastung würde sich die  Anzahl der 
Lärmereignisse drastisch reduzieren. Somit muss der  Flughafen 
erst einmal dafür sorgen, dass die angebotenen Flüg e 
ausgelastet sind. Dies ginge unter anderem über ent sprechende 
Strafgebühren. 
Der Flughafen braucht also nicht mehr Kapazität, so ndern erst 
einmal eine bessere Auslastung der vorhandenen Masc hinen. Die 
Alternative wären kleinere Maschinen, die bekanntli ch auch 
weniger Lärm machen. 
Hier eine Ausweitung zu fordern, während die vorhan dene 
Kapazität nicht einmal ausgenutzt wird, ist einfach  nur 
schamlos. Der Flughafen wir jetzt vielleicht sagen,  dass dafür 
die Airlines verantwortlich sind, dann sollte der F lughafen 
überlegen, wie er diese zu besserer Auslastung brin gt. Für 
halbvolle Flugzeuge müssen jedenfalls deutlich stär ke 
Lärmauflagen gelten, als für volle, zumal diese auf grund der 
geringeren Last schneller steigen könnten. Die 
Verkehrsaufkommensprognose zeigt deutlich, dass vie le 
Flugzeuge nur schlecht ausgelastet sind. Das also d as Angebot 
größer ist, als die Nachfrage. Somit müssen der Flu ghafen bzw. 
die Fluglinien erst einmal dieses Potential voll au sschöpfen, 
bevor überhaupt eine Grundlage für ein weiteres Wac hstum 
existiert. 
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Die Erfahrungen anderer Flughäfen belegen, dass die  
Passagierzahlen gesteigert werden können ohne mehr Flugzeuge 
starten zu müssen. 
Ebenso ist belegt, dass der Flughafen nur einen Tei l seiner 
Einkünfte durch den Flugverkehr generiert. Je nach Flughafen 
werden bis zu 50 % der Einnahmen und damit auch des  Gewinns 
durch die Geschäfte im Flughafen generiert. Dies is t auch das 
wirkliche Ziel der Kapazitätserweiterung. Mehr Kund en für die 
Geschäfte und nicht etwa mehr Flugverkehr, allerdin gs lässt 
sich dieses Ziel auch auf anderem Wege erreichen. E twa durch 
besser ausgelastete Flugzeuge. 
Zum Schutz der Bevölkerung sind zudem Starts und La ndungen der 
lautesten Flugzeuge(z.B. B747, MD11, MD82, A380) ko mplett und 
unwiderruflich zu untersagen. Diese Untersagung ist  zum 
Lärmschutz zudem in regelmäßigen Abständen (spätest ens alle 5 
Jahre) auszuweiten, um dem Stand der Technik beim L ärmschutz 
gerecht zu werden. 
Wie irrelevant der Flugverkehr für die Logistik ist  sieht man 
daran, dass der Flugverkehr nur ganz am Rande im 
"Logistikkonzept des Landes Nordrhein-Westfalen" (2 016) 
Erwähnung findet. Logistik setzt vornehmlich auf di e 
Verkehrsträger für Straße, Schiene und Wasserstraße n. 
Warenverkehr kann ohnehin nur sehr eingeschränkt üb er die Luft 
abgewickelt werden. Erstens sind die Preise im Verg leich zu 
anderen Verkehrsträgern sehr hoch. Gleichzeitig ist  der 
Schadstoffausstoß immens. Zweitens kann insbesonder e Gefahrgut 
nur sehr eingeschränkt transportiert werden. Und gr oße Mengen 
lassen sich ohnehin nicht mit Luftfracht transporti eren. Nur 
bei großer Eile wird auf den Lufttransport gesetzt,  ansonsten 
wird dies durch kluge Planung vermieden. 
Ein Marktversagen, welche die staatliche Erlaubnis zu mehr 
Flugverkehr notwendig machen würde, liegt nicht vor . Somit 
gibt es keine Rechtsgrundlage im Sinne des Allgemei nwohls, 
welche eine Ausweitung ermöglichen würde. Zumal ein e partielle 
Enteignung (durch Wertverminderung) zugunsten des F lughafens 
ohne Kompensation stattfindet. 
In einer fiktiven Betrachtung begutachtete die DLR die 
theoretische Kapazität des Zweibahnsystems. Ließ da bei aber 
betriebliche Einschränkungen im Luftraum und den Vo rfeldern 
außer acht. Es ist allerdings unmöglich, die wirkli che 
Kapazität mit derartig fiktiven Betrachtungen zu be trachten. 
Es gibt immer Verzögerungen und Probleme und nur ei n Segment 
einer Kausalkette zu betrachten ist unseriös. Somit  ist die 
Studie keine zulässige Grundlage für eine Entscheid ung, da sie 
nicht die reale Kausalkette und die damit einhergeh enden 
Beschränkungen betrachtet. Natürlich ist eine derar tig 
umfassende Betrachtung aufwendiger und teurer, aber  dies kann 
kein Grund sein, keine realistische Betrachtung dur chzuführen. 
Da dies nicht gemacht wurde ist davon auszugehen, d ass eine 
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realistische Erhöhung des derzeitigen Zustandes nic ht machbar 
ist. 
Ferner geht diese Studie der DLR teilweise davon au s, dass vor 
6 Uhr Starts und auch nach 22 Uhr Abflüge stattfind en werden, 
was bisher nicht zulässig ist. Es ist also absehbar , dass die 
ohnehin schon eingeschränkte Nachtruhe noch weiter 
eingeschränkt wird.Noch immer gehen gemäß einer IHK -
Werbebroschüre für den Flughafenausbau, zahlreiche Flüge nach 
Berlin, obwohl der ICE genauso schnell ist, wenn ma n, wie an 
anderer Stelle dieser Einwendung dargelegt die Gesa mtzeit 
rechnet. 
Gemäß Börsen-Zeitung vom 18.05.2016 ist mittelfrist ig kein 
größeres Wachstum, als 2-3 % zu erwarten. Für den F lughafen 
Düsseldorf wäre dies ein Mehrbedarf etwa 7000 Flüge n, der 
allerdings auch durch Kompensation erreichbar ist. Ebenfalls 
ist dem Bericht in dieser Ausgabe zu entnehmen, das s 
Transferpassagiere weniger Einnahmen bringen, da si e am 
Flughafen weniger ausgeben. Dazu kommt noch ein rüc kläufiges 
Einkaufsverhalten am Flughafen etwa im Low-Cost-Ber eich. Wobei 
der Flughafen einen wesentlichen Anteil von Gewinn und Umsatz 
eben gerade durch Verkauf am Flughafen macht. Nach Angaben des 
Flughafens liegt der Anteil welche die Shops ausmac hen bei 30-
40 % 
Im Luftfrachtverkehr gibt es vorgenannter Quelle zu folge 
erhebliche Überkapazitäten, womit belegt wird, dass  ein 
Mehrbedarf an Luftfracht nicht existiert, hier also  ebenfalls 
kein Grund für eine Ausweitung besteht. 
Zuwachs gäbe es, wenn überhaupt, nur im Low-Cost-Be reich 
allerdings gibt es hier genügend Mitbewerber in wen iger dicht 
besiedelten Bereichen von NRW, welche diesen Markt bedienen 
können und wo Reisende auch Abschläge an Komfort un d 
Infrastruktur in Kauf nehmen. Wie bereits dargelegt  bringt 
dieses Mehr an Fluggästen für den Flughafen aber ni cht etwa 
mehr Gewinn, denn gerade im Low-Cost-Segment wird d eutlich 
weniger ausgegeben, sodass im Endeffekt die Kosten inklusive 
den Umweltkosten die angeblichen zusätzlichen Einna hmen 
erheblich überwiegen, wodurch die Erweiterung langf ristig 
sogar Arbeitsplätze kosten wird, da die fehlenden E innahmen 
anderswo kompensiert werden müssen. Eine nachhaltig e 
Entwicklung wäre hier nicht etwa auf Erweiterung, s ondern auf 
Konsolidierung der vorhandenen Kapazitäten mit wert haltigen 
Passagieren. Hier würde der Flughafen im Endeffekt sogar mehr 
profitieren und es entstünden wirklich neue Arbeits plätze und 
würden nicht nur Arbeitsplätze von anderen Flughäfe n 
abgesaugt, wie von einem Schmarotzer. 
Es steht außer Frage, dass die Allgemeinheit nicht unter den 
Managementfehlern des Flughafens leiden darf. 
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2.13 Terroranschläge 
 
Flugzeuge bei welchen der Computer den Piloten über steuert, 
sind eine beständige Gefahr. Stuxnet hat gezeigt, w ie leicht 
man in noch so gut geschützte Systeme eindringen ka nn. Auch 
bei Flugzeugen ist dies jederzeit möglich. 
Es wird gefordert, dass Flugzeuge ohne eine manuell e 
Übersteuerung nicht mehr von Düsseldorf aus starten  dürfen, 
damit nicht bei einem Start Terroristen die Flugzeu ge auf die 
Städte der Umgebung abstürzen lassen. 
LASER Angriffen wird bisher nicht wirksam begegnet.  Dies 
erhöht auch die Gefahr eines Absturzes und damit fü r Tod in 
der Bevölkerung. 
Daneben zeigen Untersuchungen, dass es bereits jetz t nicht 
sonderlich gut um die Sicherheit bestellt ist und e ine 
Ausweitung das Passagieraufkommen erhöhen würde. Da mit 
einhergehend ist eine beschleunigte Abwicklung, da sicherlich 
nicht das Personal und die Abfertigungstechnik erhö ht werden. 
Schließlich würde dies den Gewinn des Flughafens sc hmälern und 
schon jetzt dürfte die Sicherheit am Flughafen eine  
Billiglösung sein. 
Das Personal an den Nacktscannern braucht ausreiche nd Pausen, 
da die Tätigkeit stark abstumpft, wenn man den ganz en Tag auf 
den Bildschirm starrt. Dies mindert die Sicherheit der 
Passagiere, aber auch bei der Entführung bzw. Abstu rz eines 
Flugzeugs die Sicherheit im Umfeld. Es sind genügen d Szenarien 
denkbar, welche ich hier aber nicht aufführen werde , um 
Terroristen keine Tipps zu geben. 
Zudem dient das Verbot, des Mitführens größerer 
Flüssigkeitsbehältnisse, nur den Profitinteressen d es 
Flughafens, der nun einmal einen signifikanten Teil  des 
Profits mit Verkäufen von Waren am Flughafen macht.  In diesem 
Fall Getränke. Die derzeitige Begründung kann jeder  Experte 
für Sprengstoffe in kurzer Zeit widerlegen. Somit s tellt diese 
angebliche Sicherheitsvorkehrung nur eine Subventio n für die 
Flughäfen dar, welche zugleich aber Sachwerte verni chtet und 
die Umwelt schädigt. 
In den Unterlagen ist nicht erkennbar, dass ein 
Cybersicherheitskonzept existiert. Auch der Flughaf en und 
insbesondere die DFS stehen im Fokus von Terroriste n. Dass 
hier geeignete Maßnahmen getroffen wurden, ist nich t 
ersichtlich. Somit ist davon auszugehen, dass hier kein 
Konzept vorliegt. Da die Systeme der DFS eng mit de nen des 
Flughafens verknüpft sind ist hier von einer Schwac hstelle für 
Angriffe auszugehen. 
Ein Schutz gegen LASER-Angriff gibt es bisher nicht . Somit 
kann durch einen entsprechenden Anschlag das Bordpe rsonal 
geblendet werden. Mit einer Zunahme des Verkehrs st eigt auch 
das Risiko. Eine Betrachtung der Terrorgefahr finde t in den 
vorgelegten Unterlagen nicht statt, obwohl dies bei  jeglicher 
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Änderung einer Betriebsgenehmigung zwingend erforde rlich ist. 
Insoweit der Flughafen nicht nachbessert ist dies e in 
Versagensgrund. Es wird nicht einmal ein Antiterror konzept 
erwähnt, was höhere Passagierzahlen berücksichtigt.  
 

2.14 Aktiver Schallschutz 
 
"Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass die 
effizienteste und nachhaltigste Methode der Lärmmin derung die 
Minderung des Lärms an der Quelle ... ist." (BTDS 1 8/4556) 
Auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebietet  endlich 
aktiven Schallschutz zu nutzen. Passiver Schallschu tz durch 
Austausch von Fenstern hilft nur einem kleinen Teil  der 
betroffenen Bevölkerung, der Rest bekommt nur Lärm und damit 
einhergehende Erkrankungen oder trägt die Kosten, u m das Leid 
zu verringern. 
Deutliche Pausen zwischen den einzelnen Flugzeuge g ibt es 
nicht. Fast wie LKW auf einer Straße kommt zeitweis e ein 
Flugzeug nach dem anderen, so dass es fast Dauerlär m ist. 
Ein Flughafen der es nicht hinbekommt Rücksicht zu nehmen 
stellt die eigene Existenz in Frage. Die Rechtsprec hung 
gebietet vielleicht noch nicht dem aktiven Schallsc hutz den 
Vorrang, aber die Lärmwirkungsforschung tut dies un d Gesetze 
entstehen letztendlich auch auf der Basis wissensch aftlicher 
Erkenntnisse. 
Die bisherigen Maßnahmen, des passiven Schallschutz es sind 
nicht ausreichend. Der Gesamtfluglärm hat trotz lei serer 
Flugzeuge zugenommen. Der Fluglärm muss reduziert w erden. Geht 
dies nicht durch erheblich leisere Maschinen, so is t die 
Anzahl der Flüge entsprechend zu reduzieren. Dies i st zum 
Beispiel durch drastische Erhöhung der lärmabhängig en Entgelte 
möglich. Da die Dezibelskala eine exponentielle Ska la ist, 
macht es Sinn, die Entgelte ebenfalls exponentiell zu erheben. 
Bei einer Zunahme der Flugbewegungen müsste zur Red uzierung 
der Lärmbelastung die Höhe für Einzelfreigabe auf m indestens 6 
km Höhe erhöht werden. Lärmvermeidung muss hier imm er vor der 
Flüssigkeit des Flugverkehrs gehen. 
Mit einer Änderung müssen absolute Lärmobergrenzen eingeführt 
werden, welche durch Kontingentierung den Lärm eins chränken. 
Sobald dieses Lärmkontingent ausgeschöpft ist, muss  
automatisch ein Flugverbot in Kraft treten. Starts sind danach 
ausgeschlossen. Landungen mindern das Lärmkontingen t für den 
nächsten Tag doppelt. Dabei ist der Lärm in den Nac htstunden 
doppelt zu berücksichtigen. 
Aktiver Lärmschutz an den Flugzeugen verringert den  Lärm für 
einen größeren Anteil der Bevölkerung. Techniken, w elche 
diesen verwirklichen dürften langfristig auch für d ie 
Wirtschaft von Vorteil sein, wenn deutsche Firmen d ie 
entsprechenden Techniken anbieten.Für "Strahlflugze uge ohne 
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Lärmzulassung nach ICAO Annex 16" müssen Starts und  Landungen 
komplett verboten werden. 
Es sind bereits lautere Flugzeuge in Planung, welch e wegen des 
geringeren Treibstoffverbrauchs bevorzugt werden. D er 
Klimaschutz darf hier keinesfalls zu Lasten des Lär mschutzes 
gehen. 
Es ist technisch und wissenschaftlich möglich vor j edem Flug 
eine exakte Fluglärmberechnung in Abhängigkeit 
meteorologischer Daten, der Flugart und der Steigun g 
durchzuführen, um die Lärmbelastung möglichst stark  zu 
Verringern. Zudem können laute Flugzeugtypen vom Dü sseldorfer 
Flughafen komplett ausgeschlossen werden. Internati onale 
Vereinbarungen spielen hier keine Rolle, da der Flu ghafen 
festlegt, welche Flüge landen dürfen. 
Sollte man den Flughafen als Teil des öffentlichen Interesses 
anerkennen, so ist zu berücksichtigen, dass für and eren 
Anlagen wie Straßen deutlich schärfere Lärmschutzbe dingungen 
gelten, als für Flughäfen/Flugzeuge und nachweislic h Dauerlärm 
weniger störend wirkt, als Lärmspitzen, wie sie von  Flugzeugen 
erzeugt werden. Wenn man also die öffentliche Infra struktur 
als Maßstab heranzieht, muss man gleichzeitig auch die dort 
geltenden Regeln für Lärmschutz heranziehen. Zumal man im 
Gegensatz zu Flughäfen anderen Verkehrstrassen durc h bewusste 
Wahl des Wohnorts vergleichsweise einfach ausweiche n kann. 
Beim Fluglärm ist dies nicht der Fall, weshalb hier  auch 
deutlich strengere Maßstäbe angewandt werden müssen . 
Am Frankfurter Flughafen wird derzeit bereits die E inführung 
einer Lärmobergrenze diskutiert. Das derzeit laufen de 
Verfahren des Flughafens Düsseldorf bietet die Mögl ichkeit als 
eine Auflage, im unwahrscheinlichen Fall einer Gene hmigung, 
eine Lärmobergrenze einzuführen und diese nach Stan d der 
Technik bei der Lärmvermeidung regelmäßig abzusenke n. 
Natürlich mit großflächiger entsprechender Kontroll e. 
Natürlich müssten hier Flugzeuge die besonders laut  sind, als 
erstes gesperrt werden. 
Active-Noise-Control kann den Fluglärm um bis zu 25  dB(A) 
senken. Diese Vorrichtung ist für Flugzeuge, welche  ab 
Düsseldorf starten verpflichtend zu machen. 
Gemäß Urteil des BVerwG vom 23. Juli 2015 (7 C 10.1 3) gilt 
folgender Leitsatz: 
"Eine Maßnahme zur Emissionsbegrenzung kann auch da nn eine 
erforderliche und wirtschaftlich zumutbare Vorsorge maßnahme 
sein, wenn sie zur Emissionsminderung praktisch gee ignet ist, 
aber aus wirtschaftlichen Gründen noch nicht dem St and der 
Technik entspricht." (Quelle ZUR 2/2016 103ff.) 
Dieses Urteil muss auch bei der Lärmverminderung al s Grundlage 
herangezogen werden. Auf den Flughafen angewandt, h eißt dies 
u.a., dass um eine weitere Lärmsteigerung zu verhin dern die 
besonders lauten Maschinen dort nicht mehr starten und landen 
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dürfen. Besonders laut sind auch jene, welche aufgr und des 
Gewichtes nur langsam steigen. 
Eine weitergehende Interpretation dieses Urteils is t ein 
absolutes Nachtflugverbot, was zwar den wirtschaftl ichen 
Interessen entgegensteht, aber nach der angeführten  
Rechtsprechung geboten ist. Da der Flughafen an der  einen 
Stelle mehr Lärm erzeuge möchte, muss dieser Lärm a uf jeden 
Fall an anderer Stelle kompensiert werden. 
Bei den Gutachten werden nicht der Einfluss von Dac h und 
Gebäudeform auf akustische Effekte berücksichtigt. 
Die Ausweitung der Rollwege und die neuen Positione n dienen 
nach h.E. nur dem Zweck den Flughafen für den beson ders lauten 
'Dreamliner' zu ertüchtigen. Wenn diese Flugzeuge a llerdings 
in Düsseldorf stationiert werden, hat dies durchaus  einen 
erheblichen Einfluss auf den Fluglärm nach 22 Uhr, da für die 
stationierten Flugzeuge besondere Regeln und Ausnah men gelten. 
Zudem würde durch eine Änderung weniger Rücksicht a uf die 
Erholungszeit von 17 bis 20 Uhr und die Kinderschla fenszeit 
von 20 bis 22 Uhr genommen. 
Es besteht die Möglichkeit, dass Flugzeuge an den 
Lärmmesspunkten besonders leise fliegen und dafür a n anderen 
Stellen lauter sind 3. Dort gibt es dann ja keinen offiziellen 
Nachweis. Aus diesem Grund muss das Messnetz erhebl ich 
ausgebaut werden. Insbesondere im Bereich der Flugr outen 
müssen deutlich mehr Messpunkte, welche die tatsäch liche 
Lautstärke erfassen. 
Aber selbst beim passiven Schallschutz geht aus der  Broschüre 
der IHK hervor, dass nicht mehr Menschen Entschädig ungen für 
Lärm erwarten dürfen, obwohl mehr Flieger auch eine  höhere 
Belastung bedeuten und sich die Gebiete somit zwang släufig 
ausdehnen müssten. Dass die Entschädigung freiwilli g erfolgt 
entsprich nicht der Wahrheit, eine Entschädigung er gibt sich 
aus den lärmabhängigen Entgelten, welche für die En tschädigung 
verwendet werden müssen. Dies ergibt sich unmittelb ar aus den 
entsprechenden Gesetzen. Auch hier ist eine 
glaubwürdigkeitserschütternde Faktenverdrehung zu e rkennen. 
 

2.15 Expertise  
 
Weder der Begriff Gutachten noch der Begriff Gutach ter sind 
geschützt. Somit könnte sich jeder, auch komplett o hne 
Qualifikationen Gutachter ernennen. Ein Großteil de r 
'Gutachter'-Unternehmen sind mir unbekannt. Eine Pr üfung der 
Qualifikation war mir demnach nicht möglich. Zu den  Unterlagen 
gehörten auch keine Qualifikationsnachweise der Unt ernehmen. 
                     
3  Es ist nachgewiesen, dass das Flugverfahren, nebe n den 
meteorologischen Rahmenbedingungen erheblichen Einf luss auf die Lautstärke 
eines Flugzeugs hat. 
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Da Schall überaus komplex ist kann, wenn überhaupt,  nur ein 
Physiker eine fachliche Bewertung durchführen. Wer die 
Ausbreitung nicht abschätzen kann, kann auch nicht die 
Auswirkungen realistisch abschätzen. Dazu kommt noc h, dass 
auch die Meteorologie einen erheblichen Einfluss au f die 
Schallausbreitung hat. Einem Mediziner fehlen sämtl iche dieser 
Kenntnisse, somit kann die wirkliche Exposition gar  nicht 
abgeschätzt werden, selbst ein diplomierter Physike r hat hier 
nicht den notwendigen Überblick. Dies ist auch nich t durch 
andere Dokumente möglich, welche eventuell wichtige  Aspekte 
unberücksichtigt lassen. 
Die DFS ist eine Firma die zu 100 % dem Bund gehört . Sie steht 
in Geschäftsbeziehung mit dem Flughafen und ist kei ne neutrale 
Stelle, da jede Befürwortung einer Ausweitung, die eigenen 
Geschäftsaktivitäten unterstützt. Es wird pro Flieg er bezahlt. 
Sowohl bei Starts und Landungen, als auch bei Überf lügen. 
Somit ist ein mehr an Flügen im wirtschaftlichen In teresse der 
DFS, weswegen von dieser Seite keine neutralen, son dern immer 
nur befürwortende Stellungnahmen zu erwarten. Die 
Wahrscheinlichkeit liegt bei 100 %, dass die wirtsc haftliche 
Betrachtung gegenüber der Sicherheit und dem Schutz  der 
Bevölkerung vor Lärm, überwiegen. Ob wirklich ein M ehr an 
Flugbewegungen sicher abgewickelt werden kann, kann  und darf 
die DFS nicht beurteilen, da sie nicht neutral ist.  
Wenn man sich mit den Betriebsgenehmigungen der Flu ghäfen 
beschäftigt, wird die Lärmbelästigung kleingeredet und nur 
"gesicherte" Werte herangezogen. Natürlich werden i n den 
Gutachten nur jene Werte als gesichert betrachtet, die dem 
Flughafen zugute kommen. Strittige aber wahrscheinl ich 
zutreffende Werte werde ignoriert. Wenn es plausibl e 
Untersuchungen gibt, dass geringe Lärmwerte die Ges undheit 
gefährden, müssen diese beachtet werden. Jede ander e 
Handlungsweise wäre höchst fahrlässig durch die 
Genehmigungsbehörde. 
Mit dem Argument die Untersuchungen wären nicht hin reichend 
gesichert werden Untersuchungen aussortiert, welche  den 
Flugbetrieb einschränken könnten, obwohl genau dies  notwendig 
ist, wie immer mehr wissenschaftliche Untersuchunge n zeigen. 
Um ihre wirtschaftliche Interessen ungehindert durc h das 
Allgemeinwohl verfolgen zu können setzt Gesellschaf ten, 
Vereinigungen und Flughäfen auch gezielt Fehlinform ationen in 
die Welt, wie zum Beispiel die Internetseiten Airli ners bzw. 
BDL. Angeblich würden laut diesen "Publikationen" w eniger 
unter Fluglärm leiden. Dazu wurden allerdings nur d ie aus 
Berechnungen erstellten Lärmkartierungen herangezog en und 
verschwiegen, dass es zwischen den beiden angegeben  Jahren 
weitere Nachtflugverbote gegeben hat. 
Es ist davon auszugehen, dass auch der Antrag des F lughafens 
Düsseldorf solche gezielten Fehlinformationen enthä lt, 
vielleicht nur noch geschickter Verpackt. 
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Aus den Einwendungen bei der letzten Erweiterung ge ht hervor, 
dass bereits bei dieser von falschen Voraussetzung beim Start 
ausgegangen wird. Dies verschärft sich beim aktuell en Antrag 
noch. Die Sicherheit von Passagieren und Bevölkerun g wird hier 
in schwer fahrlässiger Weise zugunsten von Profit 
vernachlässigt. Jeder der dafür verantwortlich ist,  wird sich 
im Katastrophenfall vor Gericht verantworten müssen , denn 
diese Einwendung belegt, dass davon Kenntnis bestan d. Dies 
gilt sowohl für die Genehmigungsbehörde, als auch f ür die 
Gutachter. 
In seinem Umweltreport führt der Flughafen die Mens chen mit 
einer Grafik in die Irre, welche suggeriert, dass d er Fluglärm 
zurückgegangen wäre. Allerdings stellt man schnell fest, wenn 
man genauer hinschaut, dass hier nur die Daten eine s 
Messpunktes verwendet werden. Somit belegt diese Gr afik 
lediglich, dass der angegebene Messpunkt weniger be lastet 
wurde. Es stellt sich die Frage warum die anderen n icht 
verwendet wurden. Der Starke Ausschlag im Jahre 199 7 belegt 
ja, dass hier nicht die wirkliche Belastung widerge spiegelt 
wird. 
Wie bereits in den Vorjahren ignorieren die Gutacht er die 
Fakten. Sollte unter diesen Bedingungen eine Genehm igung 
erfolgen, so geschähe dies wieder besseren Wissens und damit 
machen sich jene die Genehmigen in vollem Umfang so wohl 
haftbar als auch strafrechtlich belangbar, da ihr H andeln grob 
Fahrlässig ist. 
In zahlreichen Publikationen wird die schlampige Ar beit der 
Gutachter um Professor Scheuch in Bezug auf Fluglär m 
dargelegt. Ich gehe an dieser Stelle davon aus, das s es nur 
schlampig war und eben kein Vorsatz mit strafrechtl icher 
Relevanz, da vergleichbar einem Meineid. Diese Guta chten als 
Grundlage zu verwenden, ist somit nicht seriös. 
In einem Gutachten aus 2010 werden geradezu absurde  Annahmen 
gemacht und gesagt, weil bei Tageslärmbelastung kei ne 
Hypertonie entsteht, wäre Lärm nicht für Bluthochdr uck 
verantwortlich, obwohl die Belastung bei Tag eine a ndere ist, 
als bei Nacht, denn Wach- und Schlafzustand sind 
unterschiedlich. Aber ohnehin besteht dieses "Gutac hten" 
hauptsächlich darin die Fehler der anderen festzust ellen, was 
erheblich gegen den Grundsatz der Wissenschaftlichk eit 
verstößt. 
Des weiteren sollte jemand der mit Arbeitsschutz ve rtraut ist 
nicht wahllos andere Ursachen für Erkrankungen anfü hren, da im 
Arbeitsschutz klar ist, dass multifaktorielle Ursac hen nicht 
dadurch behoben werden, dass manche wegfallen, sond ern alle 
schädigenden Einflüsse müssen unterbunden werden. 
Die öffentlich bekannten Gegengutachten zeigen ansc haulich, 
dass die Kriterien von Scheuch rein willkürlich sin d. Es gibt 
keine wissenschaftliche Grundlage warum erst sechs Mal ein 
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bestimmter Schalldruck zu Schädigung führen soll. S omit ist 
anzunehmen, dass auch ein Einzelereignis reicht. 
Es gibt weitere Nachweise für die Verfehlungen von Scheuch und 
die absolute Ungeeignetheit als Gutachter. Ein Guta chten aus 
dieser Quelle ist absolut wertlos. Ob eines auf der  Basis 
dieser Gutachten besser ist, darf ebenfalls bezweif elt werden. 
Es muss keine absoluten Beweise geben, sondern die starken 
Indizien reichen vollkommen aus. 
Zudem wird in den lärmmedizinischen Gutachten die T hese 
aufgestellt, dass Personen mit einer negativen Eins tellung 
gegenüber Fluglärm ohnehin schlechter schliefen, wo bei dies 
nicht zwangsläufig die Kausalkette sein muss. Viel 
wahrscheinlicher ist sogar, dass der Fluglärm und d ie damit 
einhergehenden Schlafstörungen erst zu der negative n 
Einstellung führten. Auch die Behauptung, dass eine  
persönliche Beziehung einen Einfluss auf die eigene  Situation 
hätte ist nicht belegt, da es auch hier durchaus mö glich ist, 
dass jemand der Probleme mit Fluglärm hat den Flugh afen gar 
nicht als Arbeitgeber in Betracht zieht. Es entsteh t der 
Eindruck, dass die Belastung durch Fluglärm hauptsä chlich als 
psychologisches Problem abgetan wird, gegen welches  man 
ohnehin nichts tun könne. 
Der Störcharakter der Einzelschallereignisse insbes ondere am 
frühen Morgen kurz vor dem natürlichen Aufwachen, w o der 
Schlaf besonders leicht gestört wird, wurde vom Gut achter 
nicht berücksichtigt. 
In der Studie werden Behinderungen in Hinblick auf fehlende 
Reizfilterung nicht berücksichtigt, damit ist die S tudie nicht 
ausreichend, um nicht gegen § 7 BGG zu verstoßen. B ei 
sorgfältiger interdisziplinärer Arbeit hätte dieses  Thema 
eigentlich auffallen müssen, allerdings scheinen di e Rechte 
von Menschen mit Behinderung wohl gar nicht in den Sinn zu 
kommen. 
Ein Abwinken, dass die erheblich Belästigung nur ei n wenig 
größer würde, wird vom Flughafen mit jeder Erweiter ung 
angeführt, dadurch ist die Gesamtbelastung über die  Jahre 
erheblich gestiegen. Auch dieser Gesamtanstieg wird  nicht 
berücksichtigt. 
Die Prognose des Verkehrsaufkommens für das Jahr 20 30 
behauptet zwar die anderen Verkehrsträger zu berück sichtigen, 
dies ist allerdings nicht der Fall, weder wird die 
Beschleunigung durch Stuttgart 21 berücksichtigt no ch 
selbstfahrende Autos, welche den Individualverkehr entzerren 
werden. Auch ein mehr an Güterzügen zum Tanklager d es 
Flughafens wird nicht berücksichtigt, dabei ist abs ehbar, dass 
mehr Güterverkehr gleichzeitig Verzögerungen beim 
Personenverkehr bedeutet. Die regelmäßigen Verspätu ngen im 
Nah- und Fernverkehr auf der Strecke Köln-Bonn durc h Güterzüge 
belegen dies schön. Die wahrscheinlichere Verspätun g am 
Bahnhof Flughafen durch diesen Güterverkehr bedeute t 
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gleichzeitig, dass noch mehr Zeit für eine Anreise 
einkalkuliert werden muss. 
Auch die absehbare Schere zwischen Arm und Reich bl eibt 
unberücksichtigt. Es ist klar, dass absehbar die Na chfrage 
nach Flugverkehr abnehmen wird. Eine Zunahme im 
Geschäftsverkehr wird prognostiziert, aber nicht be gründet. Es 
ist bereits jetzt ersichtlich, dass Videokonferenze n etliche 
Reisen ersetzen und so bei den Firmen zu Einsparung en für 
Reise und Hotel führen. Bessere Technik und schnell ere Netze 
werden diesen Effekt noch erhöhen, da er den Firmen  enorme 
Summen spart und deutlich weniger Arbeitszeit verlo ren geht. 
Dass die Expertise nicht sonderlich groß ist, zeigt  eine 
Zuordnung von Nordafrika, Israel und Syrien als Süd europa, 
sowie der Türkei als Osteuropa. Dies wird zwar erwä hnt, ist 
geografisch und politisch eine sehr gewagte Vorgehe nsweise, 
die eher den Eindruck von Schludrigkeit erweckt. 
Beim Luftverkehr dürfte der Zenit bevorstehen oder bereits 
sogar überschritten sein. Betrachtet man die Zunahm e, so 
scheint der Zuwachs insgesamt immer niedriger zu we rden. Dies 
sind klare Anzeichen für eine Sättigung. Umweltpoli tische 
Entwicklungen, wie etwa die zunehmend stärkere Eins chränkung 
bei der Kohlendioxidfreisetzung werden nicht berück sichtigt, 
zumal eine Kompensation durch nachwachsende Rohstof fe nur sehr 
begrenzt möglich ist. Jedenfalls dann, wenn der Flu gverkehr 
das Essen nicht wesentlich verteuern soll. Zudem is t bereits 
jetzt absehbar, dass der derzeit stagnierende Ölpre is dazu 
führen wird, dass die Förderkapazitäten in naher Zu kunft stark 
abnehmen werden, weil sich derzeit Investitionen ni cht bezahlt 
machen würden und zukünftig der entsprechende Vorla uf zu 
berücksichtigen ist. 
Die Prognose setzt insgesamt auf Billigflieger und eine starke 
Zunahme in diesem Bereich, der allerdings bereits j etzt 
Hochsubventioniert ist und so zu Urlaubsreisen auf Kosten der 
Umwelt und des Steuerzahlers führt. Zumal das Keros in bisher 
nicht besteuert wird, obwohl dies dringend geboten ist. Allein 
schon aus Gründen der Fairness gegenüber anderen 
Verkehrsträgern. 
Bei der Verkehrsprognose wurden im öffentlichen Per sonennah- 
und -fernverkehr die Verspätungen nicht berücksicht igt, die 
allerdings bei einer Anreise zum Flughafen immer zu  bedenken 
sind. Verspätungen von bis zu zwei Stunden sind mög lich, wie 
etwa durch Personenunfälle. Selbst die normalen Ums teigezeiten 
werden bei der Deutschen Bahn erfahrungsgemäß nicht  immer 
eingehalten. Deshalb hätte hier eine erweiterte Ums teigezeit 
berücksichtigt werden müssen, welche nicht den Zug verpassen 
lässt. Bei den Fahrtzeitisochronen ist keine Differ enzierung 
nach dem Verkehrsmittel erkennbar. Dabei macht dies  bei einer 
Fahrt aus dem Köln/Bonner Raum je nach Uhrzeit eine n 
Unterschied von über einer Stunde aus. 
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Der Anstieg der Passagierzahlen ist nicht klar nach  An- und 
Abflug differenziert. Es werden hier Umsteiger also  
wahrscheinlich doppelt gezählt. Das der Flugverkehr  nicht 
angestiegen ist, liegt daran, dass die Fluglinien n ichts 
unversucht lassen um die Flieger voll zu bekommen u nd dabei 
immer stärker auf rigiden Wettbewerb setzen. Der al lerdings, 
wie man an den Daten der Vergangenheit sieht, trotz dem 
teilweise nur schlechte Auslastungen hatte. Dass di e 
Arbeitsbedingungen darunter leiden ist nur ein Nebe neffekt, 
der aber auch bereits zu Tragödien führte. Die 
Umsteigerzahlen, werden jedenfalls nicht bei den ab soluten 
Passagierzahlen berücksichtigt. 
Insgesamt ist diese Prognose ohnehin ein Blick in d ie 
Glaskugel. Zudem gab es sicherlich Vorgaben vom Flu ghafen, 
welche Ergebnis gewünscht ist. Wie dargelegt wurden  hier 
grundlegenden Parameter nicht oder falsch berücksic htigt.  Da 
zudem viele Aspekte unberücksichtigt blieben bzw. a bsehbar 
falsch betrachtet wurden, ist die Prognose keine be gründende 
Unterlage und bei der Entscheidung über die Genehmi gung nicht 
zu berücksichtigen. Dies wird auch durch die Abbild ung 5-1 
belegt, wo ein angeblich gemittelter Wert unter dem  wirklichen 
Passagieraufkommen liegt. Dadurch ist die Steigung natürlich 
deutlich steiler, als dies in Wirklichkeit der Fall  ist. Das 
zukünftige Passagieraufkommen wird dadurch noch stä rker 
überschätzt, als durch die fehlende Berücksichtigun g anderer 
Faktoren. So werden für 2030 knapp 40 Millionen ges chätzt, 
würde man allerdings die Daten realistisch betracht en, käme 
man bei linearer Regression auf etwa 34 Millionen P assagiere. 
Allerdings scheint hier eher ein Maximalwert von 24  Millionen 
angestrebt zu werden, der die hypothetische 
Wachstumsperspektive offenbart. Vorausgesetzt, dass  der 
Flugverkehr wirklich weiter 'wächst'. An anderer St elle werden 
andere Zahlen genannt. Etwa in Kapitel 10 der 
Verkehrsprognose. Es geht allerdings nicht klar her vor, wie 
diese Zahlen zustande kamen und ob hier nicht mit w eniger 
Passagieren gerechnet wurde, um die Verkehrszahlen gering zu 
halten. Stimmig sind die vom Flughafen vorgelegten Unterlagen 
jedenfalls nicht. Vergleicht man die in einem Teil der 
Unterlagen vorgelegten Passagierzahlen für 2030 von  25 
Millionen, so wäre dies auch ohne eine Erweiterung des 
Flughafens allein durch Vollauslastung erreichbar u nd es gäbe 
sogar noch Spielraum nach oben. 
Selbst die IHK, welche sich eindeutig für die Auswe itung 
positioniert geht gerade einmal von 25 Millionen Pa ssagieren 
aus, allerdings wurden, anders als bei dem Gutachte n auch ein 
längerer Zeitraum mit Passagierzahlen betrachtet. E s zeigt 
sich aber erneut, dass der Flughafen bzw. die Flugl inien erst 
einmal ihre Kapazitäten innerhalb der Flugzeuge abb auen 
sollten. Schließlich sind diese im Schnitt zu mehr als 25 % 
nicht besetzt. Das heißt statistisch fliegt mehr al s jedes 
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vierte Flugzeug vollkommen unnötig. Bei 200 000 Flü gen im Jahr 
sind dies mehr als 50 000 Flüge, die überflüssig si nd und 
somit für andere Flugziele zur Verfügung stünden. M al ganz 
abgesehen, von dem unnötig erzeugten Lärm. Es fehlt  also ein 
Nachweis, warum diese vorhandene Kapazität nicht im  vollem 
Umfang genutzt werden kann, bevor eine Erweiterung auch nur in 
Betracht kommt. Derzeit ist es in etwa so, als führ e eine 
Spedition mit teilw. leeren LKWs und würde dann meh r Straßen 
fordern. Insgesamt also absurd. Wenn die Nachfrage wirklich 
vorhanden wäre, hätten die Fluggesellschaften längs t 
optimiert, um die Nachfrage bewältigen zu können. 
Wahrscheinlich wird sich die derzeitige Personenzah l nur auf 
noch mehr Flugzeuge verteilen, wodurch mehr Emissio nen erzeugt 
werden. Es fehlt somit also an jeglicher Grundlage für den 
Antrag, weshalb dieser abzulehnen ist. 
Die 50 000 Flüge bei einer Belegung von 100 Passagi eren pro 
Flugzeug entspricht bereits einer Erhöhung der Kapa zität der 
in manchen Unterlagen angegebenen 5 Millionen. Die wirkliche 
Kapazität der Flugzeuge ist natürlich höher. Selbst  diese 
Überschlagsrechnung beweist bereits, dass die vorha ndenen 
Kapazitäten mehr als ausreichen, sie müssten nur ge nutzt 
werden. In Wirklichkeit ist die ungenutzte Kapazitä t durch 
partiellen Leerflug natürlich noch höher. Mal ganz abgesehen 
von Zubringerflügen nach Frankfurt, die noch immer stattfinden 
und Kapazitäten blockieren. 
Und das wichtigste, bei aller Befürwortung durch di e IHK, wird 
völlig übersehen, dass der Flughafen im Bereich für  die 
Wirtschaft gar nicht weiter wachsen wird. 
Lärmphysikalische und lärmmetereologische Stellungn ahmen zu 
den Auswirkungen fehlen. 
 
 

2.16 Gesundheitliche Aspekte 
 
Der Gesetzgeber hat sich an vielen Stellen dem Schu tz von 
Minderheiten verschrieben. Wie die Betriebsgenehmig ung von 
2005 behauptet, handelt es sich um eine gigantische  Minderheit 
von "nur" etwa 25 % der deutschen Bevölkerung, welc he unter 
Fluglärm leidet. Wobei hier unklar ist auf welche 
wissenschaftlichen Basis diese Werte ermittelt wurd en. Eine 
reine Statistik ist nicht aussagefähig, da sehr vie l von der 
Fragestellung abhängt. 
Schon nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsa tz kann es 
nicht angehen, dass derartige "Minderheiten" vernac hlässigt 
werden. Jegliche Vernachlässigung des grundrechtlic hen 
Minderheitenschutzes ist in diesem Zusammenhang rec htliche 
höchstbedenklich. 
Aus der Wikipedia "Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
ermittelte in einer im Frühjahr 2011 veröffentlicht en Studie 
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Lärm als zweitgrößten, die Krankheitslast vergrößer nden 
Umweltfaktor (nach Luftverschmutzung)." 
Eine Gefährdung für die Gesundheit liegt immer dann  vor, wenn 
die auf den Menschen wirkenden Faktoren, von den in dividuellen 
Leistungsvoraussetzungen nicht verkraftet werden. P ermanente 
Einwirkung von Lärm verkraftet kein Individuum. Hie r ist der 
Fluglärm, wegen seiner großflächigen Wirkung besond ers stark 
beteiligt. Allen irreführenden Statistiken zum Trot z wirkt der 
Lärm auf eine deutlich größere Fläche.  
Die EU-Umweltagentur führt laut einem Bericht jährl ich 
mindestens 10.000 vorzeitige Todesfälle durch Herze rkrankungen 
auf die Belastung durch Umgebungslärm zurück. Die w irklichen 
Zahlen dürften deutlich höher liegen, wobei auch oh ne 
vorzeitigen Tod erheblich Einschränkungen gegeben s ind. 
Es ist weithin bekannt, dass Stress mitverantwortli ch für 
einige Krebserkrankungen ist. Fluglärm zusammen mit  den 
anderen Lärm ist für alle Menschen Stress. Trotz ak ustischer 
Gewöhnung schädigt Lärm so den Menschen. Nur weil e r nicht 
mehr bewusst wahrgenommen wird, heißt es nicht, das s der Lärm 
nicht mehr auf den Körper wirkt. 
Die psychischen Auswirkungen der Lärmbelastung durc h 
Flugverkehr sind immens. Angefangenen bei Schlafstö rungen bis 
hin zu somatischen Problemen mit unklaren Ursachen,  die sich 
bei Ursachenforschung auch auf Lärmbelastung zurück führen 
lassen. 
DGUV 018 beschäftigt sich mit Lärm-Stress am Arbeit splatz. Die 
dort genannten Zusammenhänge lassen sich auch probl emlos auf 
die Freizeit umlegen und belegen sogar die starken 
Auswirkungen von Lärm. All die dort genannten Aspek te müssen 
berücksichtigt werden, um dem Schutz der Menschen v or Fluglärm 
gerecht zu werden. Ohne eine ausreichende Erholung in der 
Freizeit ist eine hohe Leistungsfähigkeit im Beruf nicht 
gegeben. 
Auch die Lärmschwellen von 55 dB(A) bzw. 45 dB(A) f ür 
routinemäßige Büroarbeit bzw. Tätigkeiten besondere r 
Konzentration finden nicht nur auf der Arbeit statt , sondern 
auch in der Wohnung in Form der Verwaltung des Priv aten. Hier 
wirkt sich Fluglärm besonders störend auf. Im Prinz ip lassen 
sich solche Arbeiten im Belastungsbereich gar nicht  
durchführen, weil eine Konzentration schwierig bis unmöglich 
ist. 
Auch das Umweltmagazin UMID 01/2015 bestätigt diese  
Einschätzung: 
" Eine starke bis äußerst starke Lärmbelästigung geht  mit 
Beeinträchtigungen der körperlichen und psychischen  Gesundheit 
einher. " 
Das Lärm als extremer Stressor immer auch somatisch e Folgen 
hat belegen zahlreiche Studien. Diese gesundheitlic hen Folgen, 
welche bereits ab etwa 47 dB(A) eintreten, sind inz wischen 
klar und zweifelsfrei belegt. Zum Bespiel in Clin. Res. 
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Cardiol. (2015) 104:23–30 "Nighttime aircraft noise  impairs 
endothelial function and increases blood pressure i n patients 
with or at high risk for coronary artery disease" 
"Schon ein Anstieg des nächtlichen Fluglärmpegels u m 10 
Dezibel [dB(A)] im Schallpegelbereich zwischen 30-6 0 [dB(A)] 
erhöht das Risiko für Bluthochdruck bei Frauen und Männern um 
rund 14 Prozent." (UBA Presseinformation Nr. 03/200 8) 
Insbesondere bei Vorbelastungen verstärkt der Flugl ärm die 
gesundheitlichen Risiken besonders. In einer Gesell schaft muss 
genau auf die anfälligeren Rücksicht genommen werde n. 
Natürlich nicht unbegrenzt, der derzeitige Schutz i st völlig 
unzureichend. 
Auch im Arbeitsschutz führt Fluglärm zu Problemen. Etliche 
Arbeiten werden im Freien verrichtet. Zum Beispiel auf 
Baustellen kommt die arbeitstägliche Lärmbelastung auf die 
Personen zu. Nach Feierabend und in Pausen wirkt we iterer Lärm 
wie der Fluglärm auf die Personen. Dies begünstigt einen 
Tinnitus und andere Schädigungen des Gehörs, da die  
Regeneration nach Feierabend eingeschränkt wird. Zu dem wird 
die Verständigung erschwert, wodurch es schneller z u Unfällen 
kommen kann. 
Im Arbeitsschutz ist Stand der Technik und Wissensc haft, dass 
nächtlicher Lärm den Menschen schädigt. Dies beginn t bereits 
bei unter 40 dB(A). Der Lärmstress (extraaurale Wir kung) führt 
zu Herz-/Kreislaufstörungen und ebenfalls Krebs. Lä rm und 
insbesondere Fluglärm ist damit mindestens genauso gefährlich 
wie Rauchen. 
Eine Maximalpegelauswertung, bei Nacht, erst bei 55  dB (A) zu 
beginnen ist illusorisch. Sämtliche Analysen kommen  zu dem 
Schluss, dass spätestens bei 40 dB(A) mit einer 
Aufwachreaktion zu rechnen ist. Teilweise gehen 
wissenschaftliche Arbeiten auch schon von 30 dB(A) aus. 
Mit wenigen Ausnahmen wird selbst der Wert von 40 d B(A) in 
Fiktivbetrachtungen überschritten, da es sich aber um 
Mittlungen handelt dürfte der Spitzenschall (Maxima lpegel) 
deutlich drüber liegen und jener muss betrachtet we rden, da 
dies Maßgeblich für Aufwachreaktionen ist. Das Gerä usch kommt 
schließlich nicht gemittelt am Ohr an. Womit auch k eine 
gemittelte Reaktion auf die Flugbewegungen der dive rsen 
Flughäfen zu erwarten ist. 
Jede Belastung, die zum Aufwachen oder Störung des Schlafes 
führt ist zumindest eine erhebliche Belästigung, we nn nicht 
sogar eine Gefährdung, da dies zu gesundheitlichen Schäden 
führt. Der Betrieb des Flughafens ist deswegen soga r 
einzuschränken. Ein Reiz, der zur Störung des Schla fes führt, 
ist eine ernste Gefährdung der Gesundheit. Dabei is t nicht 
einmal bewusstes Aufwachen nötig, es reicht auch ei ne 
unterbewusste Stressreaktion über Schädigungen der Gesundheit 
zu erzielen. Schlaf wird zur Erholung benötigt und jede 
Unterbrechung gefährdet die Gesundheit. Flugbewegun gen tragen 
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in erheblichen Umfang (mehr als 90 %) zur Störung b ei. Das 
einzige Maß für die Lärmschwelle darf die Reaktion des Gehirns 
sein, welches unbewusst während des Schlafs auf Lär m reagiert. 
Eine Ermittlung mit Umfragen hat keine Relevanz, da  diese nur 
die bewusste Wahrnehmung betreffen, nicht aber die unbewussten 
Aufwachreaktionen/Schlafstörungen, welche aber trot zdem zur 
Störung des Wohlbefindens führen. Diese können dann  aber nicht 
bewusst an einer konkreten Ursache festgemacht werd en. 
Ein Mittelungspegel hat keinerlei Indikationen, da er keine 
relevanten Aussagen trifft. Würde man den Lärm eine s Schusses 
über den Tag mitteln wäre dieser auch ungefährlich,  und 
trotzdem wir Gehörschutz beim Schießen zumindest em pfohlen, 
wenn er nicht je nach Waffe sogar verpflichtend ist , weil das 
Maximum sehr hoch ist und zu Schädigung des Gehörs führt. 
Leisere Geräusche schädigen die Gesundheit. Es ist immer ein 
Beurteilungspegel zu verwenden, der auch die Tagesz eit 
berücksichtigt, was allerdings nicht geschah. 
Das Gesetz basiert auf älteren wissenschaftlichen 
Erkenntnissen, wenn neue Erkenntnisse da sind, müss en diese 
auch berücksichtigt werden, selbst wenn das Gesetz noch nicht 
angepasst ist. Sämtliche Gesetze in Bezug auf den L ärmschutz 
gehen nach dem Stand der Technik, ein noch höhere G ut hat der 
Stand der Wissenschaft und Technik, der sich hier a uf die 
medizinischen Kenntnisse anwenden lässt. 
Ein Wert von 25% Belästigung, wie es der präventive  Richtwert 
vorsieht, ist nicht zeitgemäß und dient lediglich d em Profit 
des Flughafens, aber nicht der Gesellschaft. In die sem Sinne 
ist eine besondere Empfindlichkeit, wie eine Behind erung zu 
werten und diese müssen ebenfalls berücksichtigt we rden. 
Ansonsten wäre dies diskriminierend gegenüber Mensc hen mit 
besonderen Empfindlichkeiten und dies schließt das Grundgesetz 
(Artikel 3) aus. Zudem wüsste ich im Grundgesetz au ch, wo die 
körperliche Unversehrtheit garantiert wird auch kei nen 
Abschnitt, wo gesagt wird, dass dieser Artikel aus Profitgier 
nur für 75 % der Bevölkerung gilt. 
Wobei die 25 % nicht vom Flughafen geprüft wurden, denn es 
gibt eben keine entsprechenden Untersuchungen, der 
Auswirkungen von Fluglärm auf besonders schützenswe rte 
Gruppen, wie Kranke, Kinder oder ältere Menschen. W enn man 
bedenkt, dass Krankenhäuser besonders lärmarme Bere iche sind, 
erscheint dies seltsam, dass Fluglärm für diesen Lä rmschutz 
gar nicht berücksichtigt wird, obwohl viele Flugzeu ge diese 
Gebäude auch außerhalb von Schutzzonen erheblich be lasten. 
Grenzwerte für Giftstoffe werden auch insbesondere in Hinblick 
auf Kleinkinder und alte Menschen definiert und nic ht in 
Hinblick auf Gesunde. In diesem Sinne muss der glei ch Ansatz 
auch für Lärm gelten, da alles andere gegen den all gemeinen 
Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen würde. Das vor zeitige 
Ableben von Menschen darf auch unter diesem Gesicht spunkt 
nicht toleriert werden. 
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Zudem bleibt offen, auf welchem Weg die durchschnit tliche 
Lärmempfindlichkeit gemessen wurde. Dies wird nirge ndwo fest- 
oder dargelegt. Wie kann hierbei sicher sein, dass man den 
wirklichen Durchschnitt auch gefunden hat? Empfindl ichere 
Menschen gehen sicherlich nicht ins Schlaflabor um sich 
vermessen zu lassen. Somit hat man eher die unempfi ndlichsten 
Individuen vermessen. 
Die Genehmigungsbehörde handelt grob fahrlässig, we nn sie an 
den Flugverkehr nicht mindestens die gleichen Maßst äbe für 
Lärmschutz, wie an den Verkehr auf Straße und Schie ne anlegt. 
Das Gehör nimmt ständig Töne auf und kann dies nich t 
unterbinden. Im Gegensatz zu den Augen werden die O hren nicht 
geschlossen. Es findet auch keine Anpassung an Scha ll statt, 
denn ansonsten wäre bei das Gehör direkt schädigend em Schall 
auch kein Gehörschutz erforderlich. Nicht ohne Grun d wird die 
Lautstärke überall gesenkt. Man kann den Schall zwa r bewusst 
mehr oder wenig gut ausblenden und fokussieren. Wäh rend der 
Nacht ist dies aber nicht möglich. Da wird jeder To n 
registriert. Es werden Stresshormone ausgeschüttet,  die 
fluchtbereit machen und gleichzeitig Energie freise tzen, die 
aber im Schlaf nicht verbraucht wird, was zu den be reits 
angeführten Herz-Kreislauf-Problemen führt. Lärmstr ess ist im 
Arbeitsschutz ein fester Begriff und die dortigen E rfahrungen 
lassen sich problemlos auf Fluglärm als negativer S tressor 
übertragen. 
Ich wage es sogar zu postulieren, dass die Reaktion en 
tendenziell den Reaktionen auf dem Weg zum Burnout nicht 
unähnlich sind, wenn es nicht sogar die selben Mech anismen 
sind. Denn auch beim Burnout ist eine ständige nega tive 
Beanspruchung durch Belastungen die letztendliche U rsache. 
Werden dazu noch die anderen Symptomatiken, wie etw a 
Aggressionen, als Gegenteil der Depression anschaut , so dürfte 
es auch hier ansteigende Werte geben. Es ist also v ielleicht 
nicht nur ein subjektiver Eindruck, dass die Mensch en heute 
aggressiver erscheinen. 
Bisher unberücksichtigt bei Fluglärmausweitungen, i nsbesondere 
in der Nacht und den Nachtrandstunden, blieben bish er die 
Effekte von Schlafmangel auf die Ernährung und dass  dieser 
dick macht. Dieser Umstand wurde in zahlreichen Stu dien u.a. 
von Erin Hanlon nachgewiesen und im Fachjournal Sle ep 
veröffentlicht. 
Jeder Flug mehr erhöht die stressende Störwirkung u nd schädigt 
die Gesundheit. Insbesondere bei Individuen gemäß K apitel 
2.21. 
 
 

2.17 Abbau der Subventionierung 
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Natürlich kann im Rahmen dieses Verfahrens nicht di e gesamte 
Subventionierung, wie etwa bei der Steuerbefreiung der 
Kraftstoffe aufgehoben werden. Es ist aber durchaus  möglich 
jene gesellschaftlichen Subventionen abzubauen, wel che u.a. 
durch die gesamtgesellschaftlich getragenen Aufwend ungen für 
die Behandlung von Lärmschädigungen entstehen. Der Flughafen 
nimmt uns mit jedem Flugzeug mehr ein bisschen Ruhe  weg und 
auch dies ist eine Subvention, da hierbei keinerlei  
Kompensation stattfindet. 
Es findet eine Benachteiligung anderer Verkehrsmitt el, welche 
auch in Teilen durch die Maßnahmen eines Bundesland es 
kompensiert werden können. Zum Beispiel durch konkr ete 
Vorgaben, welche Flughäfen zur Lärmreduzierung zwin gen. Die 
Gefahr einer Abwanderung besteht nur in geringem Au smaß, da 
niemand gerne weit zu einem Flughafen fahren möchte . 
Es versteht sich von selbst, dass bei dieser aber a uch anderer 
Lärmberücksichtigung der reale Lärm und nicht der f iktive Lärm 
eines Flugzeugs berücksichtig werden muss. 
Der Flughafen Düsseldorf hat in Teilen einen gemein nützigen 
Charakter, allerdings ist dieser bereits übererfüll t. Eine 
Ausweitung dient nur der Profitmaximierung und somi t nicht 
mehr gemeinnützigen Zielen. Ein echter Bedarf beste ht, wie 
dargelegt auch nicht. Die Lärmerweiterung ist keine sfalls 
angemessen, da der Lärm stärker steigt, als dies du rch 
technische Fortschritte kompensiert wird. Insbesond ere, wenn 
man die Erhöhung von nächtlichem Fluglärm berücksic htigt. 
Zudem wird wie gesagt der Wettbewerb zur Bahn noch stärker 
verzerrt, weil anders als bei Gleisen die Begrenzun g des 
Luftraums als dreidimensionales Gebilde im räumlich en Hinblick 
geringer ist. Vergleichbar ist das Vorhaben des Flu ghafens in 
etwa, als würde man an der A40 in Essen die Häuser abreißen, 
um die Autobahn zu verbreitern, weil die Wirtschaft  mehr Platz 
braucht und dadurch angeblich Arbeitsplätze geschaf fen würden. 
Mehr Flugbewegungen sind de facto eine Luftraumente ignung der 
Bevölkerung bzw. des Volkes gegenüber den Flughäfen . Da es 
keinerlei finanzielle Kompensation für diese Enteig nung gibt, 
ist diese nicht zulässig. Enteignung, da auch außer halb von 
Schutzzonen die Nutzung eingeschränkt wird und zusä tzliche 
Maßnahmen aus eigener Tasche finanziert werden müss en. 
Subventionen sind auch gar nicht notwendig. Eine Ab wanderung 
des Flugverkehrs an andere Flughäfen ist nicht zu b efürchten. 
Erstens sind alle Flughäfen in Europa von der Kapaz ität her 
beschränkt, sodass ein erheblicher Zuwachs gar nich t möglich 
wäre. Zweitens werden lange Anreisewege keineswegs bevorzugt 
und insbesondere für den Geschäftsverkehr sollen di e Wege 
möglichst kurz sein. Dies gilt aber auch für den 
Urlaubsverkehr, denn wer will schon nach einer Fern reise noch 
lange unterwegs sein. In dieser Hinsicht ist die Ar gumentation 
des Flughafens absurd. Es besteht im Gegensatz zu a nderen 
Branchen eine nur überaus geringe Abwanderungsmögli chkeit. 
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Und falls es zu einer Verlagerung zum Verkehrsträge r Schiene 
kommen sollte wäre dies allein aus ökologischer Sic ht zu 
begrüßen. 
Wie der Drucksache 16/11471 zu entnehmen ist, sind am 
Flughafen mehr Drittabfertiger tätig als dies gemäß  
Bodenabfertigungsdienst-Verordnung zulässig ist. Au ch dies 
stellt eine indirekte Subventionierung dar. Es ist 
unverständlich, warum eine Gesetzesänderung nicht m öglich sein 
sollte, dass diese nicht stattfand wirft ein deutli ches Licht 
auf die Bevorzugung des Flughafens Düsseldorf. 
Um angebliche Konkurrenzeffekte zu negieren, wäre e in 
Zusammenschluss der Flughäfen Düsseldorf und Köln/B onn 
sinnvoll. 
 

2.18 Umfeld 
 
Über Düsseldorfer Stadtgebiet, geht nur ein kleiner  Teil des 
Flugverkehrs. Die Routen sind so gelegt, dass insbe sondere die 
Düsseldorfer Innenstadt verschont wird. Generell we rden von 
Düsseldorf nur vergleichsweise kleine Gebiete mit F luglärm 
belastet, während die Städte im Umfeld insgesamt er heblich 
belastet werden. 
Die Stadt Düsseldorf profitiert als Eigentümer fina nziell vom 
Flughafen, trägt aber gleichzeitig flächenmäßig die  geringsten 
Belastungen (siehe Lärmaktionsplan). Die Städte, we lche die 
Hauptlast tragen, haben außer der Anbindung an den Flughafen 
nichts davon. Andere Flughäfen bzw. die Gemeinden, welche 
durch Gewerbesteuer profitieren kompensieren das Um feld für 
die Belastung. 
Somit werden hier die Gewinne abkassiert und der Fl uglärm 
verteilt. Beides zu Lasten des Umfelds. Eine Entsch ädigung für 
die Lärmbelastung erfolgt gegenüber den Kommunen ni cht. 
Um die Kommunen im Umfeld nicht nur an der Belastun g zu 
beteiligen, sondern auch am Gewinn, wird gefordert,  dass die 
Stadt Düsseldorf ihren Anteil nach Belastung des Um felds auf 
diese Städte verteilt. 
Wie eine Auswertung von Destatis zeigt (vergl. BPUV Z 1.15) 
lassen sich Arbeitsunfälle zumindest teilweise auf fehlende 
Erholung zurückführen (Schicht-/Nachtarbeiter, viel e 
Überstunden). Durch Lärmbelastung nach Feierabend w ird die 
Erholung ebenfalls geschmälert. Es ist deswegen dur chaus 
zulässig, davon auszugehen, dass Fluglärm eine Teil schuld für 
Arbeitsunfälle trägt. Wie groß der Anteil ist müsst e noch 
ermittelt werden, allerdings zeigt sich recht deutl ich, dass 
der Flughafen zu mehr Rücksicht als bisher verpflic htet werden 
muss, auch um den volkswirtschaftlichen Schaden dur ch 
Arbeitsunfälle zu verringern. 
Insbesondere in den Bereichen, wo die Flugzeuge noc h niedrig 
fliegen sind auch im Freien Schäden am Gehör möglic h. Nach 
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hiesiger Kenntnis wird selbst in den Lärmschutzzone n kein 
Gehörschutz für den Aufenthalt im Freien gestellt. Selbst, 
wenn der Aufenthalt im Garten kompensiert wird, so bleiben 
doch Besorgungsgänge, bei denen kein Schutz durch d as Gebäude 
besteht. Es ist davon auszugehen, dass insbesondere  in den 
Schutzzonen eine erhöhte Anzahl von Gehörschäden au ftritt. 
Es kommt zudem zu Wertminderungen der Wohngebäude. Sowohl 
innerhalb, als auch außerhalb der Schutzzonen. Für zwei 
gleichartige Gebäude hat jenes unmittelbar unter Fl ugrouten 
mit Sicherheit den geringeren Preis, solange alles anderen 
Faktoren vergleichbar sind. Diese Wertminderung wir d durch die 
geplante Ausweitung noch erhöht. Bereits ab 30 dB(A ) Fluglärm 
sind Wertminderungseffekte nachgewiesen. Ein Dezibe l 
zusätzlich vermindert den Wert eines Gebäudes um 0, 7 % 
(Quelle: Immissionsschutz 1/14 S. 30-34). Somit wir d hierfür 
eine Kompensation, der Verringerung sämtlicher Wert e, die 
durch Düsseldorfer Fluglärm verursacht werden, verl angt. Hier 
findet eine Lärmenteignung durch den Flughafen stat t, ohne 
dass dies dem Allgemeinwohl dient. Hat das Flugzeug  zum 
Beispiel eine sehr niedrige Lautstärke von 50 dB(A)  und der 
Überflug dauert 1 Minute, blieben auf den Tag (24 S tunden) 
gemittelt immer noch ein Beitrag von etwa 18 dB(A) übrig. 
Vielleicht ist auch noch weniger, weil der Lärm ans chwillt und 
wieder abnimmt. Natürlich nimmt der Fluglärm jetzt nicht um 18 
dB(A) zu, dazu müsste man konkret berechnen, wie vi ele 
Flugzeuge derzeit fliegen und wie viele zukünftig. Pauschal 
kann man aber ableiten, dass jeder zusätzliche Über flug den 
Immobilienwert senkt und damit eine Teilenteignung darstellt. 
Setzt man in der Schweiz ermittelte Werte an, erhöh t sich die 
Wertminderung sogar noch. 
"Die Zürcher Kantonalbank hat im GIS-basierten Mode ll 'MIFLU' 
für Eigentumswohnungen einen fluglärmbedingten Prei sabschlag 
von 1,2 Prozent pro dB Grundbelastung aber einer Gr enze von 50 
dB berechnet. Für Einfamilienhäuser wurde ein Wert von 0,87 
Prozent pro dB ermittelt (NZZ 3.11.2005)." (Quelle:  Ruhe 
Bitte!, Zürcher Kantonalbank, 2011)  
Wobei natürlich zu berücksichtigen ist, dass hier e in anderes 
Modell zugrunde liegt, dass nur den Fluglärm am Tag  
berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass Flugl ärm in der 
Nacht bereits bei niedrigeren Lautstärken eine stär kere 
Wertminderung verursacht. Was feststeht ist, dass d er Fluglärm 
eine Wertminderung bewirkt, welche mit sinkender La utstärke 
geringer ist. Bereits ab 40 dB Nachts und 50 dB Tag s, wurden 
in dieser Studie Effekte von anderem Verkehrslärm a uf den 
Immobilienwert erkannt. Auch wurden die volkswirtsc haftlichen 
Kosten thematisiert. In Anbetracht, dass Fluglärm s törender 
wirkt, dürfte hier wohl eine Modellanpassung notwen dig sein. 
Auch eine deutlich niedrigere Anzahl an Flügen würd e dem 
Allgemeinwohl ausreichend dienen, die Zuwächse dien en allein 
dem Profit. Der Flughafen muss durch langfristige M essungen 
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aller Flugbewegungen belegen, dass die Messwerte in  den 
Gebieten unter Zonenabgrenzungswerten liegt. Ansons ten sollten 
alle Gebäude im Umkreis von 50 km Anspruch auf Scha llschutz 
haben. 
Es fehlt zudem an einer kumulativen Betrachtung der  
vorgenommenen Änderungsmaßnahmen, während der letzt en 
Jahrzehnte. So werden Änderungen am Treibstofflager  und dem 
Schienennetz unabhängig von den anderen Maßnahmen a m Flughafen 
betrachtet, dabei gehört dies alles zum Betrieb daz u. 
Jedes einzelne Flugzeuge muss Lärmtechnisch vermess en werden, 
da es keinen Standardtyp gibt und natürlich auch hi er, genauso 
wie beim Auto getrickst wird und der Lärm für einen  
Flugzeugtyp nur der theoretische Wert ist. Dabei is t für die 
Lärmbelastung nicht ein fiktiver Wert relevant, son dern die 
tatsächliche Lärmbelastung, dass hier nicht überall  gemessen 
wird, ist dem Umstand geschuldet, dass der Flughafe n kein 
Interesse daran hat die Messwerte berücksichtigen z u müssen. 
So ist Rheinhausen zum Beispiel stark mit Fluglärm belastet, 
aber nicht eine einzige Messstation ist hier aufges tellt um zu 
kontrollieren, wie die Lärmwerte aussehen. Die bish er 
fehlenden Messstationen im Duisburger Westen und Sü den müssen 
endlich dauerhaft etabliert werden, da es auch hier  je nach 
Startrichtung zu starken Lärmbelastungen kommt. Ber echnungen 
reichen nicht aus, da diese fiktiv sind und nicht d ie 
wirkliche Lärmbelastungen widerspiegeln. Die Lärmbe lastung 
hängt von vielen Faktoren ab, welche alle berücksic htigt 
werden müssen. 
Eine Lärmkartierung steht derzeit noch aus, somit m üsste diese 
zuerst fertiggestellt werden, bevor festgelegt werd en kann, ob 
eine Mehrbelastung wirklich tragbar ist. 
Zudem hat eine Untersuchung der Stadt Mühlheim a.d. Ruhr 
gezeigt, dass das reale Steigprofil nicht mit dem 
theoretischen übereinstimmt. Somit wird der Bevölke rung 
bereits mehr Lärm als genehmigt zugemutet und alle 
Berechnungen sind nur Wunschdenken, welche die Real ität 
ignorieren und nicht die extremen Bedingungen berüc ksichtigen. 
Da der Flugverkehr grenzüberschreitende Auswirkunge n hat 
müssen auch andere Länder beteiligt werden. Ich geh e davon 
aus, dass dies bisher nicht gemacht wurde und somit  einen 
Verfahrensfehler darstellt, welcher selbst die letz te 
Erweiterung angreifbar macht. 
Wie Belege aus Kommunen des Umlands zeigen, überfli egen auch 
viele Flugzeuge deutlich zu niedrig und schädigen d adurch 
erheblich die Bevölkerung. Deswegen müssen auch die  
Belastungen komplett neu berechnet werden, da der F lughafen 
derzeit nicht einmal seinen Verpflichtungen zur fin anziellen 
Kompensation nachkommt, obwohl dies aufgrund der re alen 
Lärmbelastungen nötig wäre. Entlang der Lärmgrenzen  muss 
überall regelmäßig und ohne Kenntnis der DFS oder F lughafens 
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gemessen werden, damit die Flugbewegungen nicht für  geringere 
Lärmwerte manipuliert werden. 
Die Bevölkerung wird durch den Flugbetrieb außerhal b von 
Lärmschutzgebieten besonders stark belastet, weil s ie für 
sämtlichen Lärmschutz selber aufkommen muss, obwohl  
nachweislich Lärm bereits ab 40 dB(A) schädlich ist . Im Sommer 
ist in Duisburg Rheinhausen zum Beispiel nicht an e in 
geöffnetes Fenster zu denken, weil alle paar Minute n ein 
Flugzeug über das Haus donnert. Vermutlich, wie ber eits 
dargelegt, zu niedrig. 
Die Mehrheit der Lärmbetroffenen wohnt außerhalb de r Lärmzonen 
und leidet hier besonders unter zu langsam steigend en 
Flugzeugen, unberücksichtigtem Wetter oder zu frühe n 
Richtungsänderungen. Das belastete Gebiet umfasst d as gesamte 
Umland vielleicht mit Ausnahme der Düsseldorfer Inn enstadt, 
denn sitzen je jene die Entscheiden, völlig lärmunb elastet. 
Es wird gefordert, dass der Flughafen alle vom Lärm  
belästigten Entschädigen muss. Hierbei ist allein d ie 
individuelle Belästigung maßgeblich und nicht fikti ve 
Lärmschwellen, die nichts mit der Wirklichkeit zu t un haben. 
Das für den 21.05.2016 aufgeführte Flugzeug hatte ü ber 
Rheinhausen gerade einmal 1,4 km Höhe und stiegt da nn stark 
an. Dies deutet darauf hin, dass im Bereich der Lär mmessungen 
der Steigflug geringer war, als über Rheinhausen, w o eine 
erhebliche Lärmbelastung außerhalb der Schutzzone e ntstand, da 
eben auch das Flugverhalten einen Einfluss auf die Lautstärke 
eines Flugzeugs hat, was aber nur durch ein entspre chendes 
Messnetzwerk erfasst werden kann. Zudem wird je nac h Winkel 
auch der Lärm unterschiedlich fokussiert und kann d adurch eine 
längere Beeinträchtigungen verursachen. In dem Guta chten zur 
Lärmbelastung wird dies alles allerdings nicht berü cksichtigt. 
Es besteht hier sogar die hohe Wahrscheinlichkeit, dass im 
Bereich der Messpunkte insgesamt ein rücksichtsvoll eres 
Flugverhalten an den Tag gelegt wird, als außerhalb , wo dann 
keine Lärmmessungen für diese Rücksichtslosigkeit e xistieren. 
Natürlich ist der erwähnte Flug nur ein Beispiel, w o halt 
zufällig alle Parameter erfasst wurden. Würde man d ie 
Steigrate bis Rheinhausen berechnen so käme man hie r etwa auf 
einen Wert von 50 m pro Kilometer. Eventuell sogar noch 
weniger, wenn man davon ausgeht, dass bereits vor d em 
Passieren meines Wohnortes der stärkere Steigflug b egann. Über 
Rheinhausen stieg das Flugzeug innerhalb weniger Ki lometer auf 
über 2 km Höhe an. Diese stärkere Nutzung der Turbi nen bleibt 
natürlich nicht ohne erhebliche Lärmbelastung, was zeigt, dass 
die DFS bei ihren 'Flugrouten' Lärmaspekte nur inso weit 
berücksichtigt, als dass es hinterher belegbare Mes swerte 
gibt. Es ist davon auszugehen, dass die Lärmschutzz onen, unter 
Berücksichtigung der wirklichen Steigraten, erhebli ch von der 
wirklichen Belastung abweichen. Es ist davon auszug ehen, dass 
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dieses Flugverhalten nicht in den Berechnungen berü cksichtigt 
wurde. 
Der Flughafen Düsseldorf muss zudem für die zusätzl ich 
notwendigen Bildungsausgaben aufkommen, denn Fluglä rm 
verursacht nachweislich Bildungsdefizite. 
Das Tanklager ohne welches der Betrieb des Flughafe ns nicht 
möglich wäre, wird unabhängig vom Flughafen durch d ie Stadt 
Düsseldorf geändert, obwohl auch diese Änderung unm ittelbar 
mit dem Flugbetrieb zusammenhängt. 
Im Gegensatz zu einer öffentlichen Straße, erfüllt der 
Flughafen rein privatwirtschaftliche Aufgaben auf e igene 
Rechnung des Betreibers. Ansonsten könnte man auch vielen 
Firmen öffentliches Interesse unterstellen, obwohl es genug 
Alternativen gibt. Auch im Umkreis von 100 Kilomete rn finden 
sich zahlreiche weitere Flughäfen, welche ebenfalls  Lärm 
erzeugen und ebenfalls die Interessen der Bevölkeru ng bedienen 
können. So kann man sogar mit einem ICE bis Köln-Bo nn 
Flughafen fahren. Am Flughafen Düsseldorf hält dage gen keine 
ICE und die Bahnhaltestelle 'Flughafen' ist auch ni cht 
unmittelbar am Terminal, sondern ein weiterer Umsti eg ist 
notwendig. Zum Flughafen Weeze verkehrt von Duisbur g HBF ein 
direkter Shuttlebus, der Düsseldorfer Flughafen ist  dagegen 
Verkehrstechnisch aus Richtung Duisburg nicht ohne Umsteigen 
erreichbar, also deutlich schlechter angebunden. Di e Anreise 
mit der Bahn wurde in dem Verkehrsgutachten nicht b etrachtet. 
Es ist also unklar, ob die Züge das Passagieraufkom men des 
Flughafens bewältigen können. Schon jetzt sind Züge  brechend 
voll. Also wahrscheinlich, wäre die fiktiv angenomm ene Zunahme 
gar nicht verkraftbar. Gleiches gilt für die Skytra in, die so 
voll sind, dass es hier zu Verzögerungen kommt und eventuell, 
je nach Andrang sogar erheblichen Wartezeiten. Info rmationen, 
ob und wie eine Anpassung des Skytrains notwendig i st, sind in 
den Unterlagen nicht enthalten. Dies deutet darauf hin, dass 
der Flughafen in Wirklichkeit gar nicht mehr Passag ieren 
rechnet, sondern einfach nur mehr Flieger starten m öchte. 
Aus den Unterlagen geht nicht hervor, wie die Lärms chutzzonen 
neu festgelegt wurden und ob dabei die Höhenprofile  des 
Geländes und von Gebäuden berücksichtigt wurden. 
 
 

2.19 Akzeptanz des Flughafens 
 
Noch immer gibt es eine Privilegierung des Flugverk ehrs 
gegenüber berechtigter Umweltschutzbelange. Dadurch  besteht 
die wachsende Gefahr einer weiter sinkenden Akzepta nz des 
Flughafens Düsseldorf. Die sich schon heute in zahl reichen und 
an Intensität steigenden Protesten entlädt. Die 
Lärmrisikoverleugnungsstrategie des Flughafens geht  nicht auf 
und die Bevölkerung lässt sich auch nicht für Dumm verkaufen. 
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Am Flughafen muss man endlich mal Anfangen, Rücksic ht auf die 
Bevölkerung zu nehmen und nicht durch langsame Ausw eitung 
diese berechtigten Interessen unterlaufen. Anschein end wird 
mit jedem Antrag das Sockelniveau angehoben, um die ses dann 
anschließend mit dem nächsten Antrag weiter anzuheb en. Schon 
bei der letzten Ausweitung war fraglich, ob die Wer te 
realistisch sind. Noch höhere Werte können unmöglic h 
realistisch sein. Die vorhandene Kapazität ist läng st 
überschritten, eine Ausweitung ist nicht plausibel,  sondern 
wird nur mit fiktive Rechnungen angenommen, die abe r nicht der 
Wirklichkeit entsprechen. Die Auswertung der letzte n 
Erweiterung dürfte zeigen, dass die Ausweichbahn in zwischen 
nicht mehr nur für Notfälle benutzt wird und eine d efacto 
zweite Landbahn darstellt, was dem Angerland-Vergle ich 
widerspricht. 
Falls dennoch eine nach h.E. rechtswidrige Genehmig ung 
erfolgen sollte, ist eine endgültige Festlegung des  Sockels 
durchzuführen, der nicht mehr verschoben werden dar f, um die 
'Salamitaktik' des Flughafens dauerhaft, unzweifelh aft und 
rechtsverbindlich zu unterbinden. Schon jetzt ist a bsehbar, 
dass der nächste Antrag auf weitere Ausweitung gest ellt werden 
wird. Mit ähnlichen Ausreden und Analysen wie diesm al. Die 
beständige Ausbreitung und Ausweitung des Flughafen s ist 
eindeutig eine klassische Salamitaktik zu Lasten de r 
Bevölkerung. 
Wachstum ist Illusion, denn wenn etwas an der einen  Stelle 
wächst schrumpft etwas anderes, wie etwas durch den  Lärm die 
Leistungsfähigkeit der Bevölkerung. Das Streichen d er 
unnötigen Kurzstreckenflüge würde die notwendigen K apazitäten 
bereitstellen und der Umwelt helfen. Eine Erhöhung ist 
vollkommen unnötig. 
Seine Unzuverlässigkeit hat der Flughafen bereits d urch den 
Umstand bewiesen, das Grundwasser großflächig mit P FT 
verseucht wurde und die Anstrengungen zur Beseitigu ng nur mit 
erheblichen Verzögerungen stattfinden. 
Die Anwohner machen bereits seit Jahrzehnten Kompro misse, der 
einzige, der nicht mitspielt, ist der Flughafen sel bst. Mit 
seinen Wachstumsschüben und der Nichteinhaltung von  
Regelungen. 
Zudem zeigt der Flughafen wenig Transparenz, so sin d weder die 
Lärmklassen der Flugbewegungen per einfacher Intern etsuche 
auffindbar, noch die Lärmentgelte. Andere Flughäfen  machen 
dies dagegen für die Öffentlichkeit leicht auffindb ar. 
Erst über Umwege kam ich an die gültige Entgeltordn ung und ein 
Vergleich mit dem Flughafen Berlin (B) zeigte, dass  Düsseldorf 
(D) viel zu geringen Entgelte angesetzt hat, um ein e steuernde 
Wirkung zu entfalten.  
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Es wurden jeweils die Werte einer Lärmgruppe nach M essung des 
Flughafens genommen. Deutlich sichtbar ist, dass de r Flughafen 
Düsseldorf zu geringe Entgelte nimmt. Selbst in der  hier 
dargestellten logarithmischen Auftragung. Bis 85 dB (A) ist 
gegenüber dem Flughafen Berlin für den Zeitraum 6-2 2 Uhr kaum 
ein Anstieg zu verzeichnen. Für die anderen Zeitfen ster bleibt 
die Entgelte des Flughafen Düsseldorf ebenfalls deu tlich 
hinter Berlin zurück. Dass hier eine steuernde Wirk ung 
entstehen kann, wie vom Flughafen behauptet, ist ex trem 
unwahrscheinlich. Das höhere Lärmentgelte möglich s ind, zeigt 
der Flughafen Köln/Bonn, der obwohl in Konkurrenz z um 
Flughafen Düsseldorf stehend, bereits heute deutlic h höhere 
Entgelte nimmt. 
Wobei die Studie 'Ökonomische Maßnahmen zur Reduzie rung der 
Umweltauswirkungen des Flugverkehrs: Lärmabhängige 
Landegebühren (FKZ 201 96 107)' generell an einer 
Lenkungswirkung durch Lärmentgelte zweifelt und die s auch 
plausibel erklärt. Ebenso weist die Studie darauf h in, dass 
bei den Gesamtentgelten am Flughafen Düsseldorf kei n 
Unterschied zwischen Tag und Nacht erkennbar war. 
Fest für Düsseldorf steht, dass die ohnehin geringe  
Lärmlenkungswirkung an anderen Flughäfen in Düsseld orf nicht 
vorhanden ist, da quasi kein Entgelt in den relevan ten 
lauteren Lärmkategorien genommen wird. 
Ob die Lärmentgelte in Schallreduzierungsmaßnahmen fließen ist 
unbekannt. Wenn allerdings mehr als 200 000 Flüge i n 2015 
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abgewickelt wurden und der minimale Preis 35 Euro i st, müssten 
rechnerisch mindestens 7 Millionen für Schallschutz  zur 
Verfügung stehen. Der Flughafen Düsseldorf versprac h 
allerdings nur 2 Millionen für Schallschutz und die s auch nur 
in den Lärmschutzzonen und nicht für die ebenfalls erheblich 
belastete restliche Bevölkerung. Der Rest wird wohl  als Gewinn 
verbucht ohne das Leid der Bevölkerung zu mindern, obwohl es 
auch außerhalb der Lärmschutzzonen Bedarf für die F inanzierung 
von Maßnahmen gibt, welche nach persönlicher Erfahr ung vom 
Flughafen aber verweigert werden. 
Das Beispiel Frankfurt in der Studie zeigt, dass be i 
vergleichsweise hohen Gebühren, Flughäfen trotzdem keinen 
Weggang von Flügen zu verzeichnen hat. Die Konkurre nzfähigkeit 
wäre als auch bei einer dauerhaften Beschränkung au f den 
gegenwärtigen Status weiterhin gegeben. 
Entschädigungen für durch Fluglärm verursachte Aufw endungen, 
wie etwa für stärker gegen Lärm schützende Fenster werden 
nicht vom Flughafen erstattet und nur behauptet man  täte 
genug, was aber nicht der Fall ist, ansonsten hätte n wir bei 
uns keine neuen Fenster eingebaut. 
Sowohl bei Bahn, als auch Straßenverkehrslärm gibt es 
Verringerungen der Geschwindigkeit bzw. Lärmschutzw ände. Dies 
geschieht aus Vorsorge wegen der schädlichen Wirkun g von Lärm. 
Diese Kenntnisse müssen im Analogieschluss auch auf  Fluglärm 
angewandt werden. Mindestens mit gleicher Intensitä t, wie auf 
der Straße, wenn nicht sogar noch mehr, da man als 
lärmempfindlicher Mensch nicht dem Fluglärm ausweic hen kann, 
da ganz nach dem Willen der DFS die Flugzeuge fast schon 
willkürlich über bestimmte Gebiete fliegen. Konkret e, 100 % 
festgelegte Routen, wie bei Straßen oder Schienen g ibt es 
nicht und somit sind an den Flugverkehr deutlich st renger 
Maßstäbe anzulegen, als bei Straße und Bahn, wo ja im 
Gegensatz zum Flugverkehr schon sehr viel getan wir d. 
Die Bevorzugung des Flugverkehrs ist in Bezug auf L ärm auch 
als eine Subvention zu betrachten, welche nicht geb oten ist, 
da sowohl in Hinblick auf Lärm, als auch Umweltvers chmutzung 
und Klimaschädigung der Flugverkehr deutlich mehr b elastet als 
andere Verkehrsmittel. 
Der Lärmkonflikt des Flughafens mit der Allgemeinhe it wird 
sich nicht durch noch eine Erweiterung entschärfen lassen. Und 
durch die vielen Ungereimtheiten in den Antragsunte rlagen 
lässt sich dieser Konflikt auch nicht entschärfen. Es gibt 
zahlreiche Unternehmen, die zwar Lobbyarbeitbetreib en, sich 
allerdings auch fürs Gemeinwohl einsetzen. Beim Flu ghafen 
Düsseldorf geht dies nicht im geringsten über das g esetzlich 
gebotene Maß hinaus. Wie man an den geringen Ausgab en für das 
Lärmschutzprogramm sieht, wird sogar weniger ausgeg eben, als 
vom Staat gefordert wird. Es fließen hier also nich t einmal 
alle Lärmentgelte in den Schallschutz. Ein gesellsc haftlich 
verantwortungsvolles Unternehmen handelt anders und  
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verpflichtet sich dem Gemeinwohl. Dies funktioniert  selbst in 
Branchen, welche einer skeptischen Öffentlichkeit 
gegenüberstehen. Sie setzten auf ein nachbarschaftl iches 
Miteinander. Erfahrungsgemäß haben diese Unternehme n nur wenig 
Widerstand. Beim Flughafen kann ich dies beim beste n Willen 
nicht erkennen. Hier geht es nur um Profit ohne Rüc ksicht. 
 
 

2.20 Neutrale Bewertung 
 
Aufgrund des Interessenkonflikts zwischen dem 
Betreiber/Eigentümer des Flughafens (50% Stadt Düss eldorf) und 
der Genehmigungsbehörde (Sitz in Düsseldorf), welch e zudem 
über politische Verknüpfungen miteinander verbunden  ist, kann 
in Hinblick auf eine Genehmigung nicht von einer ne utralen 
Bewertung der Gesamtumstände ausgegangen werden. Se lbst wenn 
man sich noch so bemüht, dürfte die Unparteilichkei t nicht 
gewährt sein. Zumal eine neutrale Position des zust ändigen 
Ministers nicht gegeben ist. Dieser äußerte bereits  im Vorfeld 
Zustimmung, obwohl wie die Verzögerungen im Verfahr en durch 
das Ministerium zeigen, gar keine Voraussetzungen f ür eine 
Zustimmung gegeben sind. 
Bezüglich Lärm dürfen nicht nur die überoptimistisc hen 
Gutachten im unmittelbaren Auftrag des Flughafens v erwendet 
werden. Es ist zudem wichtig den gesamten Forschung sstand zu 
berücksichtigen. Betreiber wählen hier regelmäßig d ie genehmen 
Ergebnisse aus, vergessen dann völlig die andere od er sehen 
diese mit profanen Ausreden als nicht relevant aus.  Dieses 
Vorgehen ist kein fairer Interessenausgleich, da Ei nzelne 
gegenüber dem Flughafen erhebliche Nachteile haben dies zu 
belegen. 
Es wird gefordert, dass die Entscheidungsträger unt er den 
Lärmbedingungen, unter welcher Flughafenanwohner le ben, für 
mindestens einen Monat vor der Entscheidung leben m üssen und 
zudem deren Schlafwerte aufgenommen werden um siche rzustellen, 
dass sie sich mit der Problematik wirklich eingehen d 
beschäftigt haben. 
 
 

2.21 Benachteiligung von Menschen mit Behinderung 
 
Aus der Präambel der UN-Menschenrechtskonvention: 
"c) bekräftigend, dass alle Menschenrechte und Grun dfreiheiten 
allgemein gültig und unteilbar sind, einander bedin gen und 
miteinander verknüpft sind und dass Menschen mit Be hinderungen 
der volle Genuss dieser Rechte und Freiheiten ohne 
Diskriminierung garantiert werden muss," 
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Ebenfalls sind Artikel 17 und 28 dieser Konvention zu 
beachten. Umsetzung findet dies in BGG §§ 1 und 7. Danach 
dürfen Menschen mit Behinderung nicht benachteiligt  werden. 
Dies war und ist bei jeder Ausweitung des Flugverke hrs der 
Fall, da Menschen mit Behinderung nicht berücksicht igt wurden. 
Im Fall von Lärm sind dies insbesondere Behinderung en, welche 
mit Schwierigkeiten bei der Reizfilterung einhergeh en. 
Speziell jene aus dem Autismusspektrum  sind bekann t dafür, 
dass es hier zu einer Reizüberflutung kommt. Es rei cht hier 
bereits ein Lärmereignis in der Nacht, um den Schla f zu 
rauben. Und da es in NRW kaum einen Ort gibt, der n icht von 
Fluglärm betroffen ist, können Autisten dieser 
gesundheitsbeeinträchtigenden Belastung nicht auswe ichen. 
Somit ist dauerhaft und unzweifelhaft von einer 
gesundheitsgefährdenden Belastung auszugehen. Diese r Umstand 
wurde in dem Antrag nicht im geringsten berücksicht igt. Somit 
ist die Datenlagen keinesfalls für eine Beurteilung  
ausreichend. 
Es gibt, wie bereits ausgeführt, keinen zwingenden Grund für 
die Ausweitung, der eine weitere Benachteiligung be gründen 
kann, da die Ausweitung nachweislich nicht aus Grün den des 
Gemeinwohls notwendig ist, würde dies einen 
grundrechtswidrigen Eingriff darstellen, der erhebl iches 
Klagepotential hat, bis hin zu übernationalen Geric hten. 
Zudem müsste unter Berücksichtigung dieses Aspekt a uch alle 
bisherigen Ausweitungen und insbesondere das bisher  fehlende 
absolute Nachtflugverbot betrachtet werden. 
Und wenn man bedenkt, dass viele Menschen ohne Behi nderung von 
Lärm betroffen sind, wie extrem muss es dann erst f ür Menschen 
mit derartiger Behinderung sein. Eine Behörde, welc he hier 
ohne Berücksichtigung dieser Aspekte eine Ausweitun g genehmigt 
handelt zumindest grob fahrlässig, wenn dies nicht bereits 
eine Körperverletzung ist. 
Da der Flughafen hier eine Veränderung der bestehen den Lage 
plant, gilt auch der Bestandsschutz für frühere Änd erungen 
nicht mehr und die gesamte Genehmigung muss auf den  Prüfstand. 
Zudem hat die Rechtsprechung bisher ebenfalls die B elange von 
Menschen mit Behinderung nicht als Grundlage für ei ne Abwägung 
herangezogen. Somit ist ein sehr strenger rechtlich er Rahmen 
an die Entscheidung zu legen. Die Gesetze sind eben falls 
bisher nicht auf die Belange von Menschen mit Behin derung 
abgestimmt, da der Anteil belästigter Personen als Grundlage 
für die sogenannten Expositions-Wirkungskurven dies en Umstand 
nicht einschließt. Eine Mittlung über alle Menschen  lässt die 
besonderen Belange völlig außer acht. 
Es wird deshalb gefordert, auch bestehende Flüge vo m Flughafen 
Düsseldorf zu anderen Flughäfen zu verlagern, um ei ne 
Entlastung zu erzielen. Insbesondere dann, wenn kei ne weiteren 
Maßnahmen zur Lärmverringerung durchgeführt werden,  die über 
die aktuellen Maßnahmen hinausgehen. 
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2.22 Flugsicherheit 
Die Erhöhung der Anzahl von Starts- und Ladungen um  1/3 bringt 
erhebliche Sicherheitsrisiken mit sich. Allein durc h 
Wirbelschleppen, welche teilweise mehrere Minuten b estehen 
können. Da es keine Vorhersage gibt und die Messung  dieser 
Verwirbelungen wohl auch nicht möglich ist, bestehe n hier 
signifikante Risiken für Passagiere. Es ist nur ein e Frage der 
Zeit bis es hier zum ersten Personenschaden kommt, weswegen 
eine Erweiterung fahrlässig wäre. 
Diese Wirbelschleppen können sich auch auf die Stra ßen und 
anderen Verkehrsverbindungen im Umfeld auswirken. M it 
steigender Anzahl von Fliegern steigt auch die Gefä hrdung. 
Die Hauptstart- und Landebahn wurde vor längerer Ze it über die 
Eisenbahnstrecke verlängert, weil eine Gefährdung f ür den 
Zugverkehr gesehen wurde. Im Bereich der anderen St art- und 
Landebahn (Zweitbahn) besteht diese Gefährdung eben falls, 
allerdings ist hier keine Überdeckung vorgesehen, d ie eine 
Gefährdung ausschließen würde. Da die Abdeckung noc h besteht, 
müsste auch die Zweitbahn entsprechend gesichert we rden. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass der RRX entsprechenden  Raum 
braucht und der zu errichtende Tunnel bzw. Abdeckun g weder den 
Bahnverkehr einschränken noch behindern darf. Auch nicht beim 
Bau. Ein Ausbau der Zweitbahn ist, bei dieser Änder ung 
allerdings unzulässig, wodurch auch das Bauwerk ent sprechend 
einfacher ausgeführt werden kann, als wirbelschlepp ensichere 
Überdachung. 
 
 

2.23 Brand- und Katastrophenschutz 
In den Unterlagen ist nicht zu erkennen, wie der an gebliche 
Zuwachs an Personen, dass Brandschutzkonzept beeinf lusst. Sind 
die Fluchtwege für die vom Flughafen erwarteten Per sonenzahlen 
überhaupt ausreichend? Dies ist eher unwahrscheinli ch. Allein 
aus diesem Grund kann die Erweiterung des Flugsteig s C nicht 
unabhängig betrachtet werden. 
Die Rechtsprechung zu Bränden ist hier eindeutig: 
"Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der En tstehung 
eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muss. 
Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang  kein Brand 
ausbricht, beweist nicht, dass keine Gefahr besteht , sondern 
stellt für die Betroffenen einen Glücksfall dar." 
(Aus einem Gerichtsurteil des OVG Münster Az. 10A 3 63/86 vom 
11.12.1987) 
Ebenfalls ist eindeutig, dass selbst die unwahrsche inlichsten 
Ereignisse eintreten, wie man auch an den zahlreich en 
Atomkatastrophen sieht, die vorher von 'Experten' 
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schöngerechneten wurde. Man muss immer bedenken, da ss die 
Verkettung von Fehlern und Mängeln sich in hochkomp lexen 
System und Anlagen nie ganz vermeiden lassen. 
Da es an Bord und sowohl vor, als auch hinter der 
Sicherheitskontrolle Alkohol gibt stellt sich die F rage, wie 
dies im Sicherheitskonzept berücksichtigt wurde und  ob eine 
Evakuierung von betrunkenen Personen gelingt oder i n einer 
Tragödie endet. Besonders, wenn die Ausgänge in Anz ahl und 
Öffnungsgröße gar nicht für eine derartige Personen zahl 
ausgelegt sind. Da in den letzten Jahren ein Zuwach s an 
Passagieren zu verzeichnen war, ist unverständlich,  dass nicht 
einmal eine Anpassung des Evakuierungskonzeptes erw ähnt wird. 
Es stellt sich die bange Frage, ob der Flughafen ni cht erneut 
zur Todesfalle werden wird. 
Die Wahrscheinlichkeit ist zudem hoch, dass mit der  Anpassung 
des Brandschutz- bzw. Sicherheitskonzeptes auch die  
entsprechende Technik angepasst werden muss. 
Wurden schon einmal Brandschutzübungen mit Passagie ren 
durchgeführt? Funktioniert das Evakuierungskonzept überhaupt? 
An Bord von Flugzeugen wird nach meinem Eindruck me hr getan, 
als im Flughafen selber. 
Die Verkehrsprognose enthält nichts, was auf die Be wältigung 
der angeblichen Passagierzunahme durch die vorhande ne 
Infrastruktur inkl. Skytrain hindeutet. Bereits jet zt sind die 
Skytrain oft völlig überfüllt, weil es aus dem Nord en keine 
direkte Anbindung per Eisenbahn an den Flughafen gi bt. Dies 
zusammen mit den ohnehin schon jetzt überfüllten Zü gen führt 
zu einer Verminderung der Nutzung öffentlicher Verk ehrsmittel 
und wird zu erheblich mehr PKW-Nutzung führen, als bisher. 
Unabhängig davon, dass die Schutzkonzepte sicherlic h angepasst 
werden müssen, stellt sich mir die Frage, ob und wi e Menschen 
mit Behinderung dort bisher berücksichtigt wurden. Die 
schließt sowohl körperliche, als auch geistige Behi nderungen 
mit ein. Das heißt barrierefreie Fluchtwege für all e Arten von 
Behinderungen. Dass dies derzeit gegeben ist wird b ezweifelt. 
Die vom Flughafen Düsseldorf am 6.1.2014 gegründete  Flughafen 
Düsseldorf Tanklager GmbH stellt einen Störfallbetr ieb dar. 
Eine offizielle Position des Tanklager war Googlema ps nicht 
ermittelbar, aber über Abgleich mit den Unterlagen des 
Flughafens ist die wahrscheinliche Anschrift etwa F rachtstraße 
10. Der Flughafen Düsseldorf ist mit 40 % an der Fl ughafen 
Düsseldorf Tanklager GmbH beteiligt. Der Betreiber ist als zum 
Teil der Flughafen. 
Gemäß den Antragsunterlagen sollen hier knapp 10 00 0 t Kerosin 
gelagert werden. Aus der 12. BImSchV Anhang I Ziffe r 13.2 
ergibt sich, dass ab 2 500 t die Mengenschwelle übe rschritten 
wird, wo § 1 Abs. 1 Satz 1 gilt. Somit fällt das Ta nklager 
unter die Störfallverordnung. Dies wird sich auch n icht bei 
der verspäteten Umsetzung der Seveso III Richtlinie  ändern. Da 
der Antrag auch auf Änderungen am Terminal verweist  und zudem 
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mit den angeblich höheren Passagierzahlen auch mehr  Menschen 
von den Auswirkungen eines Störfalls betroffen wäre n, hätte 
dies auch im Antrag behandelt werden müssen. 
Zudem steht außer Frage, dass sich gerade ein Tankl ager sehr 
gut für Anschläge nutzen ließe. Ein mögliches Szena rio hätte 
erhebliche Auswirkungen auf das Umfeld und würde da s gesamte 
Flughafengelände betreffen. Auf Details zu Anschläg en wird an 
dieser Stelle nicht eingegangen, um Terroristen kei ne 
Anleitungen zu liefern. Gegenüber der zuständigen B ehörde 
können diese Szenarien aber in einem vertraulichen Gespräch 
erläutert werden. Unter der Prämisse, dass diese In formationen 
zumindest VS-NfD eingestuft werden. 
Auf eine Anfrage im Oktober letzten Jahres behaupte te die 
Stadt Düsseldorf, dass das Tanklager unter das Baur echt fallen 
würde. Da die 12. BImSchV den Stand vom 31.08.2015 wurde hier 
gegen die Störfallverordnung verstoßen. Da erstens die falsche 
Behörde das Verfahren durchführt und zweitens nicht  das 
richtige Gesetz angewendet wird. Da von einem Störf all 
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten wären, ist 
es nicht nur unverständlich, sondern sogar rechtswi drig, dass 
die betroffene Bevölkerung nicht beteiligt wurde. A nderseits 
ist die Stadt hier anscheinend sowohl Genehmigungsb ehörde als 
auch Miteigentümer der Flughafen Düsseldorf GmbH, d ass es hier 
zu Interessenkonflikten kommt, ist offensichtlich. Aber selbst 
diese suspekten Umstände außenvorgelassen, bleibt i mmer noch 
der Umstand bestehen, dass sich in unmittelbarer Nä he des 
Flughafens ein Störfallbetrieb befindet, der bei de n Gutachten 
zum Ausbau nicht im geringsten betrachtet wurde. 
Den Einfluss eines derartigen Störfallbetriebes für  die 
Genehmigung von Änderungen auf dem Gelände und bei den sich 
erhöhenden Passagierzahlen außer acht zu lassen ist  grob 
Fahrlässig. Insbesondere, wo der Flughafen als Teil eigentümer 
von diesem Umstand wusste. Ein Gutachten, wie es Be hörden bei 
Veränderungen von Betrieben im Umfeld von Störfallb etrieben 
fordern, gibt es jedenfalls nicht. Dabei geschieht dies 
regelmäßig selbst bei Betrieben im Umfeld von Lager n, die 
aufgrund der Menge nicht unter die Störfallverordnu ng fallen. 
In den Unterlagen wird das Tanklager zwar erwähnt, aber nicht 
der Umstand, dass es sich hier um einen Störfallbet rieb 
handelt. 
Bei dem Flughafen handelt es sich definitiv um ein 
schutzbedürftiges Gebiet gemäß § 50 Satz 1 BImSchG.  Dies 
könnte auch für die Flughafenverwaltung zutreffen. Gemäß KAS-
32 sind die im KAS-18 aufgeführten Schutzabstände v on 200 m 
für das durchaus wahrscheinliche Szenario einer Exp losion zu 
niedrig. Da bei einem derartig großen Tanklager  im mer von 
einer Explosion, z.B. durch einen aus welchen Gründ en auch 
immer fast leeren Behälters mit einem zündfähigen K erosin-
Luft-Gemisch, ausgegangen werden muss, liegen die 
Schutzabstände sicherlich bei mehr als 500 m, mögli cherweise 
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sogar mehr als 1000 m. Wobei dies natürlich nur ein es von 
zahlreichen möglichen Szenarien ist. Das heißt der gesamte 
Terminalbereich des Flughafens ist betroffen. Ebenf alls 
betrachtet werden muss der Einfluss von Brand und E xplosion 
auf den Flugverkehr. Der Skytrain dürfte sogar in g eringerem 
Abstand am Tanklager vorbeigehen und in der Vergang enheit gab 
es bereits häufig Probleme damit, dass die Gondeln auf der 
Strecke stoppten. Gerade bei Stromausfällen aufgrun d von 
Katastrophen ist dies sogar ziemlich wahrscheinlich . Ebenso, 
bei einem großflächigen Stromausfall. 
Bei dem auf Googlemap erkennbaren Tanklager scheine n zudem die 
Abstände gemäß TRBF 20 nicht eingehalten zu werden.  Dies 
erhöht das Risiko immens. 
Ob die bestehenden Flughafenanlagen ausreichend geg en einen 
Störfall gesichert sind ist unklar. So müssten bei einem Brand 
des Tanklagers die Lüftungseinrichtungen des Flugha fens 
abgeschaltet werden, da ansonsten gefährliche Brand gase in die 
Hallen geleitet würden. Bei einer Explosion müssten  die 
Fenster entweder so splittern, dass sie niemanden g efährden 
oder dürften nicht zerbrechen können. 
Nicht der geringste Hinweis auf einen Brandschutzbe auftragten, 
der auch Störfälle qualifiziert ist, war zu finden.  
Ob die Feuerwehr für einen Störfall inklusive der E vakuierung 
des Flughafens ausgerüstet ist, darf bezweifelt wer den, wo das 
Tanklager nicht einmal als Störfallbetrieb genehmig t 
wird/wurde. Käme dann noch zum Beispiel durch die e rhebliche 
Rauchentwicklung eines Kerosinbrandes ein Absturz h inzu, wären 
die derzeitigen Rettungskräfte vermutlich maßlos üb erfordert. 
Abschätzen kann man diese Aspekte aber mangels Unte rlagen 
nicht. 
 

2.24 Ausbau der Infrastruktur 
Ein Teil des Antrages umfasst der Ausbau der Infras truktur. 
Hierbei ist neben den bereits zuvor aufgeführten Pu nkten auch 
zu berücksichtigen, dass der Ausbau der Flughafenin frastruktur 
bereits teilweise stattfindet, da auch das Tanklage r umgebaut 
wird. Ebenso wie Gleise verlagert werden. Es ist ni cht 
nachvollziehbar, dass nicht alles im gleichen Verfa hren 
durchgeführt wird, obwohl es allesamt um Einrichtun gen des 
Flughafens geht. 
Der Antrag umfasst den Ausbau des Landebahnsystems,  der 
sicherlich auch größere und lautere Flugzeuge als G rundlage 
hat. Das heißt es würden nicht nur mehr Starts und Landungen 
zu Lasten der Bevölkerung geben, sondern diese würd en auch 
lauter werden. Darauf deuten auch der im Antrag erw ähnte 
Bedarf an Abstellpositionen für Luftfahrzeuge der 
Großluftfahrt. Da keine Definition dieses Begriffes  erfolgte 
dürften hiermit wohl die Großflugzeuge gemeint sein . 
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Wie aus den Unterlagen zu erkennen ist geht es zude m darum den 
Angerland-Vergleich auszuhebeln, in dem die zweite Start- und 
Landebahn mehr und mehr zu einer gleichwertigen aus gebaut 
wird. Der nächste Antrag dieser Salamitaktik ist be reits 
absehbar. 
Ebenfalls ist nicht ersichtlich, warum der Ausbau d es 
Flugsteig C in einem gesonderten Verfahren betracht et werden 
soll, obwohl dieser unmittelbar und extrem eng mit restliche 
Betrieb verknüpft ist. Somit ist dieses Verfahren g emeinsam zu 
behandeln. 
Ebenfalls eine Einschränkung bei kleineren Flugzeug en (< 2 t 
MTOM) deutet darauf hin, dass mit deutlich mehr Lär m zu 
rechnen ist, da weniger kleine Flugzeuge automatisc h mehr 
große Flugzeuge heißt. Zumal bei einer Einschränkun g sowohl 
die Polizei, als auch Ambulanz eingeschränkt würden  und von 
der Gutmütigkeit des Flughafens abhängig wären. Ein e 
Einschränkung ist hier abzulehnen, da sie der Bevöl kerung 
schadet. Eine generelle Ausnahme für Sicherheits- u nd 
Rettungsverkehr scheint hier nicht vorgesehen zu se in. 
Der Ausbau der Infrastruktur dient hauptsächlich de m Zweck, 
den Sonderstatus für stationierte Flugzeuge ausweit en zu 
können, was mit einem erheblichen Zuwachs an nächtl ichen 
Fluglärmereignissen einhergehen wird. 
 

2.25 Marktwirtschaftliche Grundlagen 
Im Antrag behauptet der Flughafen dreist, dass die Nachfrage 
sehr groß wäre und deshalb ausgeweitet werden müsse . Würde man 
dieses Konzept zum Beispiel in der Agrarwirtschaft anwenden 
könnten Bauern beantragen, dass eine Stadt entfernt  wird, weil 
diese der Produktion von Nahrungsmitteln im Weg ste ht. 
Das marktwirtschaftliche Grundprinzip besagt, dass es aufgrund 
der Rahmenbedingungen begrenzte Güter gibt und dies e 
entsprechend eingepreist werden. Das heißt der Flug hafen kann 
das begrenzte Angebot der Kapazitäten entsprechend zu höheren 
Preisen vermarkten. Dies tut er allerdings nicht, s ondern 
verlangt nach mehr Luftraumenteignung, wobei das be grenzte Gut 
der Ruhe den Bürgern entzogen wird ohne eine Gegenl eistung für 
alle Betroffenen zu erbringen. Das man fliegen könn te, kann 
hierbei nicht als Gegenleistung betrachtet werden, denn für 
den Flug bezahlt man ja. Somit ist dies keine Gegen leistung. 
Da hier als die Last in Form von Lärm bei der Bevöl kerung 
abgeladen wird ohne dafür eine adäquate Gegenleistu ng zu 
erbringen, wird gegen Artikel 14 Grundgesetz versto ßen. 
" (3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemein heit 
zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines 
Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädi gung 
regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwäg ung der 
Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu  bestimmen. 
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Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfal le der 
Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. " 
Es gibt kein Gesetz was die Entschädigung für die 
Immobilienwertminderung (partielle Enteignung) rege lt, somit 
ist diese Form der Enteignung durch Lärm absolut un zulässig. 
Eine Erweiterung würde diesen Rechtsverstoß verschl immern. 
Zumal alle anderen Verkehrsträger allen Betroffenen  bei 
Bauvorhaben eine Entschädigung zahlen müssen, währe nd beim 
Flugverkehr ein Großteil der Leidtragenden außerhal b der 
Schutzzonen lebt und somit bisher keinen Anspruch a uf 
Entschädigung für die Lärmenteignung hat. 
Die Zubringerfunktion zu zahlreichen Flughäfen der Region 
(z.B. Amsterdam, Frankfurt Main) ist komfortabler p er 
Fernverkehr erreichbar. Insbesondere in Frankfurt h alten die 
Fernverkehrszüge direkt in Fußreichweite des Flugha fens 
während in Düsseldorf ein weiterer Umstieg notwendi g ist. 
Hierbei müsste allerdings eine Anschlussgarantie ei ngeführt 
werden, um das einzige Hindernis für Bahnreisen zu beseitigen. 
Da der Flughafen hier aber kaum Einfluss auf die 
Fluggesellschaften hat, werden wohl weiterhin Slots  mit 
Zubringerflügen blockiert. Sollte der Flughafen Düs seldorf 
mehr Interkontinentalflüge anbieten, so würde auch die Anzahl 
der Zubringerflüge steigen, was wiederum für mehr 
Kurzstreckenflüge sorgt. 
Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, verwunde rt es, dass 
der Flughafen für das begrenzte Gut nicht einfach d ie Preise 
erhöht hat, um die Nachfrage zu anderen Stellen in NRW zu 
verlagern, da es dort noch erhebliche freie Kapazit äten gibt. 
 
 

2.26 Änderungen Betriebsgenehmigung 
Über die bereits im Vorhergehenden aufgeführten Pun kt sind 
ferner folgende Punkte anzumerken. 
Eine Abstützung auf der 'IATA-Flugplanperiode' führ t dazu, 
dass bei einer Änderung der IATA-Vorgaben, sich ohn e Änderung 
der Betriebsgenehmigung die Rahmenbedingungen änder n würden. 
Dies ist Planungsrechtlich unzulässig, da so das 
Mitspracherecht der Bevölkerung beschnitten würde. Zudem ist 
nicht ersichtlich, was sich hinter diesem Begriff v erbirgt. 
Allein dieser Umstand macht die Anpassung bereits u nzulässig, 
da er intransparent ist und der Bevölkerung die 
Mitsprachmöglichkeit nimmt. 
Da die 33 Landungen 22-23 Uhr bisher nie benötigt w urden, muss 
hier der Wert auf den Realen gesenkt werden. Wobei eine 
Absenkung auf 0 Vertretbar wäre, da der Flughafen j a 
behauptet, dass es mit höherer Kapazität zu weniger  
Verzögerungen kommen würde. 
 
 



71 

2.27 Verfahrensfehler 
 
Für die Auslegung wurde folgende unbegründete Einsc hränkung 
verkündet: 
"Es wird darauf hingewiesen, dass jedoch 
nur die tatsächlich vor Ort ausgelegten 
Antragsunterlagen (Papierfassung) für das 
Verfahren maßgeblich sind." 
(Quelle 
https://www.duisburg.de/vv/10neu/medien/medien/Amts blatt_Nr_13
_2016.pdf ) 
Damit wird es Einwendern unmöglich gemacht einzig u nd allein 
die im Internet ausgelegten Unterlagen, als Grundla ge zu 
verwenden, sondern es wird notwendig, dass man sich  auch die 
ausgelegten Unterlagen noch anschaut und diese verg leichen 
muss. Durch den Umfang der Unterlagen, bedeutet die s für 
berufstätige eine unnötige Erschwernis, obwohl es k einerlei 
Grund gibt, warum die Unterlagen im Netz nicht gena uso 
zuverlässig sein soll, wie die im Ordner. Wahrschei nlich sind 
die Unterlagen sogar zuverlässiger im Netz, da die Inhalte der 
Ordnern auch durch jemanden im Verfahren ausgetausc ht werden 
oder entnommen werden könnte, während dies im Netz ungleich 
schwerer ist. 
Daneben wurden die Unterlagen vom Flughafen bereits  am 
09.05.2016 Online gestellt. Ein offizieller Grund d afür wurde 
nicht bekanntgegeben. Allerdings steht in dem zuvor  
angeführten Amtsblatt, dass ein vorzeitiges Einreic hen die 
Einwendung ungültig macht, womit das Ziel des Flugh afens sein 
könnte die Bevölkerung zu vorzeitigen Einwendungen zu 
veranlassen. Dadurch gäbe es im richtigen Verfahren  dann 
weniger und die Einwender wären ihrer Rechte beraub t, weil der 
Flughafen sie in die Irre geführt hat, denn sie wer den 
sicherlich annehmen, dass eine weitere Einwendung n icht nötig 
ist. Ob dies nun die wirkliche Absicht des Flughafe ns war oder 
nicht ist allerdings irrelevant. Was zählt ist, das s Personen 
ggf. in ihren Rechten beschnitten wurden und dadurc h das 
Verfahren erneut durchzuführen ist. Wobei dies durc h die 
mangelhaften Unterlagen ohnehin der Fall ist. 
Durch die Änderungen im Zusammenhang mit den vorher gehenden 
Änderungen dieser Salamitaktik, handelt es sich um eine 
wesentliche bauliche Änderung im Sinne des 
Luftverkehrsgesetzes. Insgesamt mit den Änderungen seit 7. 
Juni 2007 werden die Werte gemäß Luftverkehrsgesetz  
überschritten. Da es sich hier um schrittweise Ände rungen 
handelt müssen diese im Gesamtzusammenhang betracht et werden. 
Somit hätte die Lärmschutzzonen angepasst werden mü ssen, was 
aber nicht geschieht und im Zusammenhang mit allen 
Flugbewegung zu einem unzulässigen Vorhaben führt. 
In den Unterlagen wird nicht klargestellt, mit welc her 
Kapazität wirklich gerechnet wird. Es wird angegebe n, dass in 
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nicht definierten Spitzenzeiten die Werte von 43 au f 60 Starts 
und Landungen steigen soll. Zu den Gesamtflugbewegu ngen finden 
sich in den Antragsunterlagen unterschiedliche Anga ben, aber 
an keiner Stelle eine klare Aussage, wie viel mehr beantragt 
wird. Es werden vielmehr geschätzte Werte mit einer  
erheblichen Bandbreite offenbart. Durch die vagen A ngaben und 
das verstecken der wirklichen Flugbewegungen hinter  
Lärmangaben und unübersichtlichen Tabellen ist es f ür mich 
nicht ersichtlich, wie viele Flugbewegungen, wann ü ber den Tag 
verteilt auf mich zukommen. Somit sind die Unterlag en nicht 
von der erforderlichen Klarheit, dass man die Konse quenzen für 
sich abschätzen kann. Allein aus diesem Grund wäre bereits 
eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit nötig, da die 
ganzen offenen Punkte den Rahmen einer Erörterung s prengen 
würden. 
Wie Flughafenvertreter erklärten, habe der Flughafe n 
Düsseldorf keinen Einfluss auf die Slotvergabe. Ebe nfalls 
bestünde angeblich kein Einfluss auf das Flugverhal ten, was 
mit entsprechendem Lärm verbunden ist. Sollte dies zutreffen, 
wäre der Flughafen nicht antragsberechtigt für eine  
Kapazitätserweiterung, da keinerlei Einfluss auf ei ne 
Ausgestaltung nach Genehmigung bestünde. So würden sich 
Fehlentwicklungen, wie etwa das Blockieren von Slot s durch 
Fluggesellschaften für längere Zeit, mit noch mehr halb 
ausgelasteten Maschinen zu Lasten der Bevölkerung f ortsetzen. 
Zudem wäre die fehlende Kontrolle der Vergabe eine starkes 
Indiz dafür, dass die Antragsunterlagen falsch sind , da 
sämtliche zusätzlichen Slots an Fluggesellschaften mit sehr 
lauten Maschinen fallen könnten, die zudem auch noc h stark 
lärmbelastende Flugverfahren anwenden könnten. Dass  eine 
derartige Worst-Case-Betrachtung nicht stattfand, s tellt 
ebenfalls einen schwerwiegenden Verfahrensfehler da r. Die 
Bevölkerung wäre als Leidtragender doppelt bestraft . Nicht nur 
müsste sie unter dem Lärm leiden, nein sie hätte se lbst über 
den Flughafen nur marginalen Einfluss. 
 
 

3. Angerland-Vergleich 
 
Der Flughafenbeirat gemäß Angerland-Vergleich hat s ich nicht 
halbjährlich getroffen, damit kommt der Flughafen s einen 
Verpflichtungen nicht nach. Es ist offensichtlich, dass der 
Flughafen nicht gewillt ist sich an den Angerland-V ergleich zu 
halten. Das Bahnsystem soll in Teilen ausgebaut wer den, obwohl 
der Angerlandvergleich dies untersagt. 
Die Berechnung der möglichen Flugbewegen auf einer Bahn ist 
fehlerhaft und nicht realistisch. Die Zahl wurde au fgebläht um 
den Parallelbetrieb auf beiden Bahnen zu ermögliche n. Dies 
Widerspricht dem Angerland-Vergleich. 
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Es ist immanent, dass die zusätzlichen Bewegungen i n 
Spitzenzeiten an anderer Stelle einzusparen sind, d a die 
Verringerung der Belastung die Grundlage für den An gerland-
Vergleich darstellt. Mit dem Parallelbetrieb wird d ies 
unterlaufen. Wobei diese 'Spitzenzeiten', insbesond ere am 
frühen Morgen und späten Abend liegen. Zudem muss h ier von den 
ursprünglichen Spitzenzeiten ausgegangen werden und  nicht den 
bereits mehrfach modifizierten Zeiten. Es gelten di e 
Normalzeiten, zur Zeit des Angerland-Vergleichs. 
Spitzenverkehr ist nicht, wenn Wartezeiten entstehe n, weil 
zufällig mehrere Flugzeuge in einem kleinen Zeitfen ster 
zusammenfallen. Hierfür müssten Wartezeiten über mi ndestens 
eine Stunde bestehen, die nur am Verkehrsaufkommen liegen und 
nicht an der Unfähigkeit des Bodenpersonals, zufäll iger 
Startbereitschaft mehrerer Flugzeuge oder des Wette rs. 
Spitzenzeiten dürfen jeweils nur auf den Tag bezoge n werden, 
ansonsten führt die geringere Anzahl an Flügen im W inter dazu, 
dass im Sommer ständig Spitzenzeit ist, was wiederu m weitere 
Ausweitungen nach sich ziehen würde. 
Die Zeiten erhöhter Nachfrage lassen sich im Voraus  bestimmen, 
da dem Flughafen sowohl Starts, als auch Landungen bekannt 
sind und diese mit einer gewissen Fehlertoleranz ka lkuliert 
werden können. Selbst Verzögerungen bei Boarding, a uftanken 
oder anderen Ursachen lassen sich aus der langjähri gen 
Erfahrung des Flughafens bereits zu Beginn eines Ta gs 
vorhersagen. Diese Erfahrungen müssten eigentlich d azu genutzt 
werden die Slots zu verringern, aber das Gegenteil ist der 
Fall. Sie werden genutzt Spitzenzeiten zu verursach en um mehr 
Flugbewegungen zu bewerkstelligen. 
Selbst das Wetter lässt sich heute mehrere Tage im Voraus mit 
guter Genauigkeit vorhersagen, da kann es nicht zut reffen, 
dass dies nicht für Flugbewegungen möglich ist. 
Fazit ist, dass es keine Spitzenzeiten gibt, sonder n einfach 
zu viele Flugbewegungen über Düsseldorf führen. Die s benötigt 
keine Ausweitung des Flughafens, sondern eine Verri ngerung der 
Anzahl der Flüge. 
Es wird ein unabhängiges Gutachten der wirklich rea lisierbaren 
Starts und Landungen unter Einhaltung des Angerland -Vergleichs 
gefordert. Der Flughafen rechnet sich hier Zahlen s chön und 
eine verlässliche Prognose ist auf diesem Weg nicht  zu 
erwarten. 
Auch die Fluglärmkommission (gemäß § 32b Absatz 1 L uftVG) hat 
sich deutlich gegen eine Erweiterung ausgesprochen.  
Die angestrebte Änderung, dass die Flugbahn 06 L/24  R gegen 05 
L/23 R ausgetauscht werden soll, verstößt sehr wohl  gegen den 
Angerland-Vergleich, da hier durch Verwendung einer  nahezu 
identischen Bezeichnung, wie bei der Hauptlandebahn  05 R/23 L 
Verwirrung entsteht. Die offizielle Bezeichnung sol lte in 
Haupt- und Nebenbahn geändert werden, damit die Zuo rdnung für 
alle Zweifelsfrei bleibt. 
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4. Fazit 
 
Es gibt wie dargelegt keine positiven Aspekte einer  Ausweitung 
für die Gesellschaft. Auch für den Flughafen selber  sind keine 
positiven Aspekte zu erwarten, da die Mehrkosten, d ie 
zusätzlichen Gewinne überschreiten werden. Dieses V orgehen ist 
nicht nachhaltig und schädigt die Fa. Flughafen Düs seldorf 
GmbH. Man kann das derzeitige Vorgehen allenfalls, als 
Heuschreckenkapitalismus, aber definitiv nicht als nachhaltige 
Entwicklung sehen. 
Aufgrund der vorhergehenden Ausführung wird unzweif elhaft 
klar, dass eine Ausweitung nicht genehmigungsfähig und der 
Antrag abzulehnen ist. 
Sollte der Flughafen trotz der schwindend geringen Aussichten 
auf Genehmigung nachbessern wollen, so ist aufgrund  der 
mannigfaltig notwendigen Ergänzungen selbstverständ lich eine 
erneute Beteiligung der Öffentlichkeit notwendig. 
 
 

5. Studien/Gutachten 
 
Die in den Studien und Gutachten gemachten Beobacht ungen, die 
erhobenen Forderungen und die gemachten Empfehlunge n werden 
als Teil dieser Einwendung mit eingereicht und sind  jeweils in 
Kurzform mit aufgeführt. 
 
BASE-II/SOEP: 
- Niedrigere Lebensqualität 
- Wertverlust von Immobilien 
- 35 %  fühlen sich gestört 
- Verringerte Lebenszufriedenheit 
- Schlafstörungen 
- Depressionen 
- drastische Preissenkungen 
(Wahrscheinlicher Einfluss von Fluglärm sogar stärk er) 
 
UBA Studie (SCHRIFTENREIHE UMWELT & GESUNDHEIT 01/2 010): 
- "Die Ergebnisse zeigen für Herz- und Kreislauferk rankungen 
einen linearen Anstieg des Erkrankungsrisikos bei b eiden 
Geschlechtern von niedrigen Dauerschallpegeln an ( 40 dB(A)  bei 
allen Zeitfenstern, von 35,25 dB(A)  an für den 24-Stunden-
Dauerschallpegel." 
- "Bei Frauen sind die Erkrankungsrisiken für Depre ssionen 
signifikant erhöht, vor allem im Zeitfenster für nä chtlichen 
Fluglärm." 
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- "Es zeigen sich bei nahezu allen Analysen stärker  erhöhte 
Erkrankungsrisiken bei der Teilpopulation mit 
Fluglärmbelastung, die keinen Anspruch hat auf eine  
Finanzierung von Schallschutzmaßnahmen durch den Fl ughafen  
Köln-Bonn." 
- Erhöhung von Bluthochdruck 
- Erhöhtes Risiko zu Depressionen 
- "Grenzen für eine Gesundheitsgefährdung bedeutend  niedriger 
anzusetzen sind als bei 70 dB(A)" 
- Babisch (2006) empfiehlt angesichts der Defizienz  
epidemiologischer Studien hinsichtlich kardiovaskul ärer 
Effekte (vor allem: Myokardinfarkt) die aus der Unt ersuchung 
der Effekte von Straßenlärm gewonnenen Maßzahlen au f den 
Fluglärm zu übertragen. 
- Die Lärmempfindung spielt eine wichtige Rolle 
- Babisch und van Kamp kommen in einer Meta-Analyse  im Jahre 
2009 zu dem Schluss, dass der Zusammenhang zwischen  Fluglärm 
und dem Erkrankungsrisiko für Bluthochdruck belegt sei 
(„sufficient evidence“). 
- Daraus ergibt sich zweifelsfrei, dass im Laufe de r 
vergangenen Jahre die wissenschaftliche Evidenz sta rk 
gestiegen ist, dass Fluglärm, vor allem nächtlicher  Fluglärm 
zu krankhaftem Bluthochdruck und zu Herz- und 
Kreislauferkrankungen führen kann. 
- Diese Übersicht der wichtigsten relevanten Litera tur zeigt 
eindeutig, dass das Kausalitätskriterium der Konsis tenz voll 
erfüllt ist. 
- Generell muss man davon ausgehen, dass nächtliche r Fluglärm 
mit erheblich größeren Beeinträchtigungen der Gesun dheit 
einhergeht als Fluglärm am Tage. 
- Fluglärm verursacht Disstress 
 
 
Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), Sonderg utachten, 
März 2014 "Fluglärm reduzieren: Reformbedarf bei de r Planung 
von Flughäfen und Flugrouten" 
- Fluglärm ist eine hohe Belastung 
- "Lärmeinwirkung in der Nacht löst unbewusste 
Aufwachreaktionen aus, wodurch der Schlaf seinen 
Erholungseffekt jedenfalls teilweise einbüßt" 
- "Gleichwohl ist der Fluglärmschutz im geltenden 
Luftverkehrsrecht insgesamt nur unzureichend gewähr leistet." 
- Genaue Festlegung der Flugrouten inklusive genaue r UVP 
- keine "faktischen" Flugrouten 
- Kein Salamiausbau, wie am Flughafen Düsseldorf sc hon seit 
Jahrzehnten der Fall 
- Klare Kapazitätsbegrenzung 
- "Die gesetzliche Regelung der Fluglärmproblematik  im 
Luftverkehrsrecht ist unterentwickelt. Das LuftVG e nthält 
keine Grenzwerte für Fluglärm. Das 
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Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ist auf Flug plätze 
ausdrücklich nicht anwendbar.  
Anders als bei Lärm durch Straßen- und Schienenverk ehr, der 
mit der Verkehrslärmschutzverordnung zum BImSchG (1 6. BImSchV) 
eine Regelung erfahren hat, existieren für Fluglärm immissionen 
keine vergleichbaren Vorgaben. 
Als Grenzwert kann insbesondere nicht die aus dem G esetz zum 
Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG) herangezogene Defi nition der 
Unzumutbarkeitsgrenze gelten, auf die das LuftVG ve rweist. 
Dieser Wert definiert lediglich die Schwelle, ab de r eine 
Fluglärmbelastung als unzumutbar anzusehen ist. Übe rschreitet 
die Lärmbelastung diesen Schwellenwert, gewährt das  FluLärmG 
gegebenenfalls einen Anspruch auf Aufwendungsersatz  für 
passiven Lärmschutz. Die Definition der Unzumutbark eitsgrenze 
stellt jedoch keine objektive Begrenzung der Lärmbe lastung 
nach oben dar." 
- Interessenkonflikt als (indirekter) Betreiber und  als 
Genehmigungsbehörde. 
- Eine wirklich Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr 
- Abschaffung von Randzeiten 
- Vorteile von Bündelung 
- "Bisher enthält das Recht keine lärmfachlichen Vo rgaben 
dazu, nach welchen Kriterien die Flugrouten festzul egen sind." 
- "Im Hinblick auf das Grundrecht auf Gesundheit is t es bei 
der Abwägung über die Flugrouten aber verfassungsre chtlich 
geboten, zwischen Aspekten der Sicherheit und der 
Wirtschaftlichkeit zu differenzieren." 
- Verminderung der Fluglärmbelastung überall 
- "Heute werden abweichende Einzelfreigaben teilwei se so 
regelmäßig erteilt, dass neben den festgelegten Flu grouten 
alternative „faktische“ Flugrouten entstehen. ... D ie  
vielfache, sachlich nicht veranlasste Erteilung abw eichender 
Einzelfreigaben kommt einer Umgehung der förmlich f estgelegten 
Flugrouten gleich. Diese Praxis ist rechtswidrig. D ies gilt 
insbesondere, wenn die faktischen Flugrouten wegen 
entgegenstehender Lärmschutzbelange nicht als Recht sverordnung 
festgelegt werden könnten." 
- "Die interne Betriebsanweisung der DFS, wonach be i Abflügen 
ab 5.000 Fuß Höhe regelmäßig eine von den festgeleg ten 
Flugrouten abweichende Einzelfreigabe erteilt werde n darf, ist 
in dieser Pauschalität ebenfalls als rechtswidrig a nzusehen." 
- ab 30 dB(A) sind Schlafstörungen möglich. Dies en tspricht 
Flüstern. 
- "Aber auch Lärmpegel unterhalb der Aufwachschwell e können 
Effekte hervorrufen, wie zum Beispiel einen 
Schlafstadienwechsel oder physiologische Stressreak tionen. 
Sekundäre Effekte sind eine Folge von primären 
Schlafstörungen, beispielsweise subjektives Schlafe rleben, und 
sind wenn, dann nur mit zeitlichem Abstand kompensi erbar. 
Tertiäre Effekte sind Folge einer langfristigen Lär mexposition 
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und einer fehlenden Kompensierbarkeit von primären und 
sekundären Effekten. Dazu gehören die bereits genan nten 
Erkrankungen des HerzKreislauf-Systems (GRIEFAHN 19 90; GUSKI 
et al. 2012)." 
- "Bereits ab einem  
Maximalschallpegel am Ohr des Schläfers oberhalb vo n 33 dB(A) 
ist mit einem Anstieg der Aufwachwahrscheinlichkeit  zu 
rechnen..." 
- Mittelungspegel außen 40 dB(A) keine Überschreitu ngen 
- "...die Behörde [muss] das berechtigte Interesse der 
Flughafenanwohner, von Fluglärm gänzlich verschont  
zu werden, berücksichtigen.." 
- Keine Effekte für lärmabhängige Start- und Landee ntgelte 
nachweisbar. Insbesondere, weil die Unterschiede eh er klein 
sind. 
- Unklare Grenzwerte 
- Die Grenze zur Rechtswidrigkeit sei jedenfalls do rt 
überschritten, wo durch die ständige und ohne zwing ende Gründe 
erfolgende Erteilung von Einzelfreigaben neue fakti sche 
Flugrouten entstehen (PACHE 2012, S. 11). 
- Artikel 2 GG greift bereits bei dem Risiko einer 
Gesundheitsbeeinträchtigung. 
- "Dabei ist es unzulässig, auf den „gesunden 
Durchschnittsbürger“ abzustellen, auch wenn dies in  vielen 
wissenschaftlichen Studien und der Rechtsprechung g etan wird 
(s. hierzu EKARDT und SCHMIDTKE 2009, S. 195 f. m. w. N.). 
Kinder, Kranke und alte Menschen, die häufig sehr v iel 
empfindlicher reagieren, haben Anspruch auf Schutz ihrer 
konkreten körperlichen Integrität. Dieser Maßstab d arf durch 
das Abstellen auf objektive Durchschnitte oder Norm alfälle 
nicht ohne weiteres übergangen werden (BÖHM 1996, S . 103 ff. 
und 129 ff.; CALLIESS 2001, S. 303)." 
- "Die Flugrouten, von denen die Art, das Ausmaß un d die 
Verteilung der Umweltauswirkungen des Flugbetriebs maßgeblich 
abhängen, stehen zum Zeitpunkt der UVP noch nicht f est und 
können sogar abweichend festgelegt werden. Das deut sche Recht 
stellt damit nicht sicher, dass die Auswirkungen de s 
Flughafens einer Umweltverträglichkeitsprüfung unte rzogen 
werden." 
- "Die Europäische Kommission hat in dieser Angeleg enheit am 
30. Mai 2013 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen  die 
Bundesrepublik eingeleitet. Sie sieht die UVP-Richt linie (wie 
auch die FFH-Richtlinie) fehlerhaft in das deutsche  Recht 
umgesetzt und verlangt, dass Deutschland die Planun g von 
Flugrouten vollständig in die UVP einbezieht..." 
- Die computergestützten Prognosen sagen die reale  
Lärmsituation nicht vollständig vorher 
- Fluglärm genießt eine Privilegierung gegenüber an deren 
Lärmquelle. 



78 

- Keine sachliche Rechtfertigung für Ausnahmen beim  
Flugverkehr. 
- Fehlende rechtliche Vorgaben für einen fairen Aus gleich. 
- Keine Schutzansprüche außerhalb der Gebiete des F luLärmG. 
- "Gerade angesichts dieser verbleibenden Unschärfe n ist die 
unbesehene Bevorzugung wirtschaftlicher Belange geg enüber den 
Lärmschutzinteressen in der Abwägung über die Flugr outen 
rechtlich problematisch." 
- "Die Lautstärke eines startenden Flugzeugs in 1.5 00 Metern  
Höhe kann noch bis zu 75 dB(A) erreichen (ALD 2010) ." 
 
 
NORAH Studie 
- Zusammenhang Lärm und Erkrankungen 
- Zusammenwirken unterschiedlicher Lärmquellen 
- Schlafstörung 
- chronischer Fluglärm und Effekte für den Blutdruc k 
- Änderungen der kognitiven Leistungsfähigkeit von Kindern 
 
 
 
HYENA-Studie 
(Hypertension and Exposure to Noise near Airports) 
- Bestimmung der Cortisol-Level 
- Studie für verschiedene Flughäfen 
- Lärmstress führt zu höheren Cortisol-Leveln 
- Bei längerer Exposition, können Betroffene den Co rtisol-
Level eventuell nicht mehr runterregulieren. Dies i st 
insbesondere in den frühen Morgenstunden und am spä ten Abend 
relevant. 
-  
 
Studien über die Wirkung von Fluglärm auf Kinder 
- Zusammengefasst für München, London, Madrid und A msterdam 
(u.a. RANCH Studie) 
- Fluglärm führt "zu erhöhter Belästigung und zur 
Beeinträchtigung beim Lesen sowie des Leseverständn isses 
schwieriger Texte..." 
 
 
Gutachten Priv.-Doz. Dr. Dr. R. Rahn 
- Belegt eindrucksvoll, dass Fluglärm krank macht 
- Gibt die systematischen Fehler der Gutachter Jans en und 
Scheuch wieder. 
- "Der Bundesgesetzgeber hat für die Zumutbarkeit v on Fluglärm 
weder für die  Tages-  noch  die  Nachtzeit  verbin dliche  
Grenzwerte  festgelegt,  die nicht  überschritten  werden  
dürfen.  Dies  bedeutet,  dass  die  Genehmigungsbe hörde 
jeweils für jeden Einzelfall – unter Abwägung der 
gegenläufigen  Interessen  –  festzulegen  hat,  wa s  der  in  
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der  Umgebung  des Flughafens wohnenden Bevölkerung  an 
Belastungen durch den durch die Planung genehmigten  
Flugbetrieb zumutbar ist (113).Bei der Abwägung sin d die 
jeweils widerstreitenden Interessen des Flughafenbe treibers 
und der  Bewohner  gegeneinander  abzuwägen.  Auf  der  Seite 
der  Bewohner wird hierbei – neben anderen – primär  auf die 
Frageder gesundheitlichen Gefährdung abzustellen se in, d.h. 
welches zusätzliche Erkrankungs- und Todesfallrisik o zumutbar 
ist." 
- "In  den  Äusserungen  der  Gutachter  wird  dere n  
mangelnde  Neutralität besonders  deutlich.  Sie  v ersuchen, 
die objektiv unbestreitbare Gefährdung durch die 
Fluglärmbelastung als rein subjektiv empfundene Bel ästigung 
darzustellen." 
- "Auch die von den Gutachtern Jansen und Scheuch v orgenommene 
„Teilung“ der Nacht in einen schutzwürdigen und ein en weniger 
schutzwürdigen  Teil  ist  nicht  akzeptabel.  Dies   ergibt 
sich  alleine  daraus,  dass  die Schlafgewohnheite n  sehr  
heterogen  sind.  Dies  betrifft  nicht  nur  Begin n, Ende  
und  Dauer  des  Schlafes,  sondern  auch  die  Dau er und  
Verteilung der  einzelnen  Schlafphasen.  Diese  si nd  
interindividuell  so  verschieden, dass eine Auftei lung der 
Nacht in einen weniger schutzwürdigen Teil von 22.0 0  bis 
01.00  Uhr und einen mehr schutzwürdigen Teil  von 01.00 bis  
06.00 Uhr in keinem Fall sachgerecht und angemessen  ist." 
- "Die von den Gutachtern Jansen und Scheuch 
genanntenkritischen Toleranzwerte für die einzelnen  
Schutzziele sind fehlerhaft hergeleitet und insgesa mt zu 
hoch." 
- "Die  Gutachter  zitieren  verschiedene  Untersuc hungen, 
wobei  Werte unzutreffend, unvollständig oder verfä lscht 
wiedergegeben werden." 
 
Tagungsband (Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmediz in und 
Umweltmedizin e.V., Dokumentation 2007, 
http://www.dgaum.de/fileadmin/PDF/Tagungsbaende/DGA UM_Tagungsb
and_2007.pdf ) 
V11 
- "Da lärminduzierte Aufwachreaktionen auch eine Ve ränderung 
der Schlafstruktur nach sich ziehen und somit 
Beeinträchtigungen des Befindens und der Leistung b ewirken 
(Marks & Griefahn 2005) sind bei entsprechender ind ividueller 
Vulnerabilität langfristig gesundheitliche Beeinträ chtigungen 
nicht auszuschließen." 
F2 Griefhahn: 
- "Lärm verursacht durch Erregung des vegetativen u nd des 
endokrinen Systems zahlreiche, nicht gewöhnungsfähi ge 
Reaktionen,die ihn prinzipiell als möglichen Risiko faktor in 
der Genese kardiovaskulärer Erkrankungen klassifizi eren 
[Griefahn & Muzet 1978]. Diese Reaktionen (Beschleu nigung der 
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Herzschlagfrequenz, Verengung peripherer Blutgefäße , Anstieg 
des Blutdrucks, vermehrte Ausschüttung von Stressho rmonen) 
werden jedoch auch durch zahlreiche andere Umweltre ize sowie 
durch Emotionen evoziert. Deshalb sind keine monoka usal durch 
Lärm verursachten extraauralen Erkrankungen zu erwa rten. 
Plausibel ist jedoch die Annahme, dass Lärm zusamme n mit 
vielen anderen Einwirkungen zur Entwicklung von Erk rankungen 
mit multifaktorieller Genese beiträgt. 
F2 Scheuch: 
- Nimmt als Grundlage eine nicht mehr zeitgemäße Be trachtung 
des Arbeitsschutzes. 
- Für Fluglärm gibt es keine expliziten Normen und Richtwerte 
- Akzeptiert nur absolute Beweise, obwohl dies nich t dem 
präventiven Charakter der Grenzwerte entspricht 
- Körper wird durch Lärm  66 bis 70 dB(A) und 51 – 55  dB(A) 
gleich stark belastet . 
- Versucht ständig Belästigung zu definieren, obwoh l dies 
überaus subjektiv ist und Lärm immer eine Belästigu ng ist. 
- Kritisiert die Freiwilligkeit bei Studien. Dem ka nn man nur 
zustimmen, denn ohnehin lärmbelastete Personen werd en seltener 
an solchen Studien teilnehmen. 
- Geht von veraltetem Wissen aus. 
- Wirft der Öffentlichkeit vor nicht vernünftig mit  Risiken 
umgehen zu können. 
- Bei einer Veranstaltung 2007 ist seine neueste Li teratur von 
2004. Während die anderen bis 2006 zitieren. Neuere  
Erkenntnisse die nicht dem Meinungsbild von Scheuch  
entsprechen werden also ignoriert. Dies deutet auf ein 
vorgefasstes Meinungsbild oder Rückständigkeit hin.  
F2 DLR: 
- Bestätigt ohne wenn und aber die Wichtigkeit der Nachtruhe 
- bei Studien könnte es passieren, dass viele un- o der wenig 
empfindliche Personen teilnehmen. 
- Bereits ab 35 dB(A) Aufwachreaktionen 
- 65 dB(A) wird unverständlicherweise angesetzt, ob wohl 
Menschen bereits durch ein Gespräch (etwa 55 dB(A))  wach 
werden können. 
- Beansprucht keine Repräsentativität  
- In Leipzig nur eilbedürftige Frachtflüge. Keine P assagier 
oder nicht eilige Frachtflüge  
 
NORAH 
- "Jede  Fluglärmmessung  und  jede  Fluglärmberech nung  ist  
mit  Unsicherheiten  behaftet, insbesondere  dann,  wenn  ein  
längerer  Zeitraum  betrachtet  werden  soll.  Man  kann 
versuchen, zu minimieren, ausschließen kann man sol che 
Unsicherheiten nicht." 
- Fluglärm beeinträchtigt die Lernleistung beim Les en. 
 
Infraschallstudie Dr. Scharfenort Halim 



81 

- Infraschall wirkt wahrscheinlich unterhalb der "H örschwelle" 
auf den menschlichen Körper 
- Sowohl aus der Erdbeben- wie auch Flugangstforsch ung lassen 
sich derartige Zusammenhänge ableiten 
- Bisher wird bei Fluglärm Infraschall nicht berück sichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


